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2.2.2 Bestätigung der Erteilung eines SEPA-Firmenlastschrift-
Mandats

Der Kunde hat seiner Bank die Autorisierung nach Nummer 2.2.1 un-
verzüglich zu bestätigen, indem er der Bank folgende Daten aus dem vom 
Zahlungsempfänger erteilten SEPA-Firmenlastschrift-Mandat übermittelt:
– Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
– Gläubigeridentifikationsnummer des Zahlungsempfängers,
– Mandatsreferenz,
– Kennzeichnung einmalige Zahlung oder wiederkehrende Zahlungen 

und
– Datum der Unterschrift auf dem Mandat. 
Hierzu kann der Kunde der Bank auch eine Kopie des SEPA-
Firmenlastschrift-Mandats übermitteln.
Über Änderungen oder die Aufhebung des SEPA-Firmenlastschrift-
Mandats gegenüber dem Zahlungsempfänger hat der Kunde die Bank 
unverzüglich, möglichst schriftlich, zu informieren.

2.2.3 Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats

Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat kann vom Kunden durch Erklärung
gegenüber seiner Bank widerrufen werden. Der Widerruf wird ab dem auf 
den Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ wirksam. Der Widerruf sollte möglichst schriftlich 
und möglichst gegenüber der kontoführenden Stelle der Bank erfolgen. 
Zusätzlich sollte dieser auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt 
werden. Der Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats erfasst bereits 
dem Konto des Kunden belastete SEPA-Firmenlastschriften nicht. Für 
diese gilt Nummer 2.2.4 Absätze 2 und 3.

2.2.4 Zurückweisung einzelner SEPA-Firmenlastschriften

(1) Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, 
Zahlungen aus bestimmten SEPA-Firmenlastschriften des 
Zahlungsempfängers nicht zu bewirken. Diese Weisung muss der 
Bank bis spätestens zum Ende des Geschäftstages gemäß „Preis-
und Leistungsverzeichnis“ vor dem im Datensatz der Lastschrift 
angegebenen Fälligkeitstag zugehen. Diese Weisung sollte 
möglichst schriftlich und möglichst gegenüber der kontoführenden 
Stelle der Bank erfolgen. Zusätzlich sollte dieser auch gegenüber 
dem Zahlungsempfänger erklärt werden.

(2) Am Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmenlastschrift kann 
diese nur noch zurückgewiesen werden, wenn Kunde und Bank dies 
vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank 
gelingt, den Lastschriftbetrag endgültig zurück zu erlangen. Für die 
Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden berechnet die 
Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene 
Entgelt.

(3) Nach dem Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmenlastschrift
kann der Kunde diese nicht mehr zurückweisen.

2.3 Einzug der SEPA-Firmenlastschrift auf Grundlage
des SEPA•Firmenlastschrift-Mandats durch den 
Zahlungsempfänger

(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Firmenlastschrift-Mandat verbleibt 
beim Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungs-
daten und etwaige zusätzliche Angaben in den Datensatz zur 
Einziehung von SEPA-Firmenlastschriften. Der jeweilige Lastschrift-
betrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben.

(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur 
Einziehung der SEPA-Firmenlastschrift unter Einschaltung seines 
Zahlungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz 
verkörpert auch die im SEPA-Firmenlastschrift-Mandat enthaltene 
Weisung des Kunden an die Bank zur Einlösung der jeweiligen 
SEPA-Firmenlastschrift (siehe Nummer 2.2.1 Sätze 2 und 4). Für 
den Zugang dieser Weisung verzichtet die Bank auf die für die 
Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats vereinbarte Form 
(siehe Nummer 2.2.1 Satz 3).

2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Firmenlastschrift
2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag

(1) Eingehende SEPA-Firmenlastschriften des Zahlungsempfängers 
werden am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom
Zahlungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des 
Kunden belastet. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf einen im „Preis-
und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesenen Geschäftstag der Bank, 
erfolgt die Kontobelastung am nächsten Geschäftstag.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten 
Geschäftstag nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht, wenn 

§ der Bank keine Bestätigung des Kunden gemäß Nummer 2.2.2 
vorliegt,

§ der Bank ein Widerruf des Firmenlastschrift-Mandats gemäß 
Nummer 2.2.3 zugegangen ist,

§ der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden
gemäß Nummer 2.2.4 zugegangen ist,

§ der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift 
ausreichendes Guthaben auf seinem Konto oder über keinen 
ausreichenden Kredit verfügt; Teileinlösungen nimmt die Bank 
nicht vor,

§ die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des 
Zahlungspflichtigen keinem Konto des Kunden bei der Bank 
zuzuordnen ist, oder

§ die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im 
Lastschriftdatensatz
- eine Gläubigeridentifikationsnummer fehlt oder für die Bank 

erkennbar fehlerhaft ist,
- eine Mandatsreferenz fehlt,
- ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
- kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.2 Einlösung von SEPA-Firmenlastschriften

SEPA-Firmenlastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung
auf dem Konto des Kunden nicht spätestens gemäß Nummer 2.4.1 
Absatz 2 rückgängig gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder
Rückgängigmachung der Belastungsbuchung oder
Ablehnung der Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungs-
buchung (siehe Nummer 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der 
Einlösung einer SEPA-Firmenlastschrift (siehe Nummer 2.4.2) wird die
Bank den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Nummer
2.4.4 vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, 
soweit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, 
die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ablehnung geführt 
haben, berichtigt werden können. Für die Unterrichtung über eine 
berechtigte Ablehnung berechnet die Bank das im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

2.4.4 Ausführung der Zahlung

(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto 
des Kunden aufgrund der SEPA-Firmenlastschrift des Zahlungs-
empfängers belastete Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist 
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz
angegebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen
Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank, 
so beginnt die Ausführungsfrist am darauf folgenden Geschäftstag.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung
auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der 
vereinbarten Häufigkeit.

2.5 Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer
autorisierten Zahlung

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-
Firmenlastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto
belasteten Lastschriftbetrages verlangen; Ansprüche aus § 675x BGB
sind ausgeschlossen. Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht 
erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich 
nach Nummer 2.6.2.

2.6 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche
des Kunden

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung

Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank 
gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. 
Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten 
Lastschriftbetrag unverzüglich zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto 
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht 
autorisierte Zahlung befunden hätte.

2.6.2 Schadensersatz

(1) Bei einer nicht erfolgten autorisierten Zahlung, fehlerhaft aus-
geführten autorisierten Zahlung oder nicht autorisierten Zahlung 
kann der Kunde von der Bank den Ersatz eines hierdurch
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Anhang: Liste der zur SEPA gehörigen Staaten und Gebiete
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
Mitgliedstaaten der Europäischen Union:
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes
Königreich von Großbritannien und Nordirland, Zypern.
Weitere Staaten:
Island, Liechtenstein, Norwegen.
Sonstige Staaten und Gebiete
Mayotte, Monaco, Schweiz, Saint-Pierre und Miquelon.

entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank 
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens 
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des 
Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden 
zu tragen haben. Ansprüche aus § 675y BGB sind ausgeschlossen.

(2) Die Haftung der Bank für Schäden ist der Höhe nach auf den 
Lastschriftbetrag begrenzt. Soweit es sich hierbei um Folgeschäden 
handelt, ist die Haftung zusätzlich auf höchstens 12.500,– Euro je 
Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die 
die Bank besonders übernommen hat.

2.6.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer 2.6.2. ist ausgeschlossen,
§ wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der 

Zahlungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist, oder

§ soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zahlungs-
empfänger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des 
Zahlungsempfängers ausgeführt wurde. In diesem Fall kann der 
Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag 
wiederzuerlangen. Für diese Wiederbeschaffung berechnet die 
Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene 
Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.6.1 und 2.6.2 und
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder 
fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter 
Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht 
spätestens 3 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht 
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon 
unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den 
Kunden über die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend 
dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb 
eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; 
anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. 

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen 
Anspruch begründenden Umstände
§ auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis 

beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat und dessen 
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten 
vermieden werden können, oder

§ von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung 
herbeigeführt wurden.
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Nähere Angaben zur Bank sind im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ enthalten.

Bedingungen für
das Online-Banking
1. Leistungsangebot
(1) Der Kontoinhaber kann Bankgeschäfte mittels Online-Banking in dem von 

der Bank angebotenen Umfang abwickeln. Zudem kann er Informationen
der Bank mittels Online-Banking abrufen.

(2) Kontoinhaber und Bevollmächtigte werden im Folgenden einheitlich als 
„Teilnehmer“ bezeichnet. 

(3) Zur Nutzung des Online-Banking gelten die mit der Bank gesondert ver-
einbarten Verfügungslimite.

2. Voraussetzungen zur Nutzung des
Online-Banking

Der Teilnehmer benötigt für die Abwicklung von Bankgeschäften mittels Online-
Banking die mit der Bank vereinbarten Personalisierten Sicherheitsmerkmale 
und Authentifizierungsinstrumente, um sich gegenüber der Bank als berech-
tigter Teilnehmer auszuweisen (siehe Nummer 3) und Aufträge zu autorisieren 
(siehe Nummer 4).

2.1 Personalisierte Sicherheitsmerkmale
Personalisierte Sicherheitsmerkmale, die auch alphanumerisch sein können,
sind:
- die persönliche Identifikationsnummer (PIN),
- einmal verwendbare Transaktionsnummern (TAN).

2.2 Authentifizierungsinstrumente
Die TAN können dem Teilnehmer auf folgenden Authentifizierungsinstru-
menten zur Verfügung gestellt werden:
- mittels eines TAN-Generators, der Bestandteil einer Chipkarte oder eines 

anderen elektronischen Geräts zur Erzeugung von TAN ist,
- mittels eines mobilen Endgerätes (zum Beispiel Mobiltelefon) zum

Empfang von TAN per SMS (mobileTAN).

3. Zugang zum Online-Banking
Der Teilnehmer erhält Zugang zum Online-Banking, wenn
- dieser seine individuelle Kundenkennung und seine PIN übermittelt hat,
- die Prüfung dieser Daten bei der Bank eine Zugangsberechtigung des

Teilnehmers ergeben hat und
- keine Sperre des Zugangs (siehe Nummern 8.1 und 9) vorliegt.
Nach Gewährung des Zugangs zum Online-Banking kann der Teilnehmer
Informationen abrufen oder Aufträge erteilen.

4. Online-Banking-Aufträge

4.1 Auftragserteilung und Autorisierung
Der Teilnehmer muss Online-Banking-Aufträge (z. B. Überweisungen) zu deren 
Wirksamkeit mit einer TAN autorisieren und der Bank mittels Online-Banking 
übermitteln. Die Bank bestätigt mittels Online-Banking den Eingang des 
Auftrags.

4.2 Widerruf von Aufträgen
Die Widerrufbarkeit eines Online-Banking-Auftrags richtet sich nach den für die 
jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen für den 
Überweisungsverkehr). Der Widerruf von Aufträgen kann nur außerhalb des 
Online-Banking erfolgen, es sei denn, die Bank sieht eine Widerrufmöglichkeit 
im Online-Banking ausdrücklich vor.

5. Bearbeitung von Online-Banking-Aufträgen
durch die Bank

(1) Die Bearbeitung der Online-Banking-Aufträge erfolgt an den für die
Abwicklung der jeweiligen Auftragsart (zum Beispiel Überweisung) im 
Preis- und Leistungsverzeichnis bekannt gegebenen Geschäftstagen im 
Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitslaufes. Geht der Auftrag nach 
dem im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ bestimmten Zeitpunkt 
(Annahmefrist) ein oder fällt der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf einen 
Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so gilt 
der Auftrag als am darauf folgenden Geschäftstag zugegangen. Die 
Bearbeitung beginnt erst an diesem Tag.

(2) Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Ausführungsbe-
dingungen vorliegen:
• der Teilnehmer hat sich mit seinem Personalisierten Sicherheitsmerk-

mal legitimiert;
• die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart liegt vor;
• das Online-Banking-Datenformat ist eingehalten;
• das gesondert vereinbarte Online-Banking-Verfügungslimit ist nicht 

überschritten;
• die Ausführungsvoraussetzungen nach den für die jeweilige Auftragsart 

maßgeblichen Sonderbedingungen (zum Beispiel ausreichende Konto-
deckung gemäß den Bedingungen für den Überweisungsverkehr) 
liegen vor. 

Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, führt die Bank die Online-
Banking-Aufträge nach Maßgabe der Bestimmungen der für die jeweilige 
Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (zum Beispiel Bedingungen für den 
Überweisungsverkehr) aus.
(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor, wird 

die Bank den Online-Banking-Auftrag nicht ausführen und dem 
Teilnehmer über die Nichtausführung und soweit möglich über deren 
Gründe und die Möglichkeiten, mit denen Fehler, die zur Ablehnung 
geführt haben, berichtigt werden können, mittels Online-Banking eine 
Information zur Verfügung stellen.
Soweit diese Informationen mittels Online-Banking nicht zur Verfügung 
gestellt werden können, wird die Bank den Teilnehmer innerhalb der 
Ausführungsfristen gemäß den für die jeweilige Auftragsart geltenden 
Sonderbedingungen (zum Beispiel Bedingungen für den Überweisungs-
verkehr) über die Nichtausführung und soweit möglich über deren Gründe 
und die Möglichkeiten, mit denen Fehler, die zur Ablehnung geführt 
haben, berichtigt werden können, unterrichten. Dies kann auch auf dem 
für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. 
Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung berechnet die 
Bank das im " Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesene Entgelt.

6. Information des Kontoinhabers über
Online-Banking-Verfügungen

Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich über die 
mittels Online-Banking getätigten Verfügungen auf dem für Kontoinformationen
vereinbarten Weg.

7. Sorgfaltspflichten des Teilnehmers
7.1 Technische Verbindung zum Online-Banking
Der Teilnehmer ist verpflichtet, die technische Verbindung zum Online-Banking 
nur über die von der Bank gesondert mitgeteilten Online-Banking-Zugangs-
kanäle (zum Beispiel Internetadresse) herzustellen.

7.2 Geheimhaltung der Personalisierten Sicherheitsmerkmale
und sichere Aufbewahrung der Authentifizierungsinstru-
mente

(1) Der Teilnehmer hat
• seine Personalisierten Sicherheitsmerkmale (siehe Nummer 2.1)

geheim zu halten und nur über die von der Bank gesondert mitgeteilten
Online-Banking-Zugangskanäle an diese zu übermitteln sowie

• sein Authentifizierungsinstrument (siehe Nummer 2.2) vor dem Zugriff 
anderer Personen sicher zu verwahren.

Denn jede andere Person, die im Besitz des Authentifizierungsinstru-
ments ist, kann in Verbindung mit dem dazugehörigen Personalisierten
Sicherheitsmerkmal das Online-Banking-Verfahren missbräuchlich nut-
zen.

(2) Insbesondere ist Folgendes zum Schutz des Personalisierten Sicherheits-
merkmals sowie des Authentifizierungsinstruments zu beachten:
• Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht elektronisch

gespeichert werden (zum Beispiel im Kundensystem).
• Bei Eingabe des Personalisierten Sicherheitsmerkmals ist sicherzu-

stellen, dass andere Personen dieses nicht ausspähen können.
• Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht außerhalb der

gesondert vereinbarten Internetseiten eingegeben werden (zum
Beispiel nicht auf Online-Händlerseiten).

• Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht außerhalb des
Online-Banking-Verfahrens weitergegeben werden, also beispiels-
weise nicht per E-Mail.

• Die PIN darf nicht zusammen mit dem Authentifizierungsinstrument 
verwahrt werden.

• Der Teilnehmer darf zur Autorisierung zum Beispiel eines Auftrags
oder der Aufhebung einer Sperre nicht mehr als eine TAN verwen-
den.

• Beim mobileTAN-Verfahren darf das Gerät, mit dem die TAN 
empfangen werden (zum Beispiel Mobiltelefon), nicht gleichzeitig für 
das Online-Banking genutzt werden.
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7.3 Sicherheit des Kundensystems
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der Internetseite der Bank 
zum Online-Banking, insbesondere die Maßnahmen zum Schutz der einge-
setzten Hard- und Software (Kundensystem), beachten.

7.4 Kontrolle der Auftragsdaten mit von der Bank
angezeigten Daten

Soweit die Bank dem Teilnehmer Daten aus seinem Online-Banking-Auftrag 
(zum Beispiel Betrag, Kontonummer des Zahlungsempfängers) im Kunden-
system oder über ein anderes Gerät des Teilnehmers (zum Beispiel 
Mobiltelefon, Chipkartenlesegerät mit Display) zur Bestätigung anzeigt, ist der 
Teilnehmer verpflichtet, vor der Bestätigung die Übereinstimmung der 
angezeigten Daten mit den für die Transaktion vorgesehenen Daten zu prüfen.

8. Anzeige- und Unterrichtungspflichten
8.1 Sperranzeige
(1) Stellt der Teilnehmer

• den Verlust oder den Diebstahl des Authentifizierungsinstruments, die 
missbräuchliche Verwendung oder 

• die sonstige nicht autorisierte Nutzung seines Authentifizierungs-
instruments oder seines Persönlichen Sicherheitsmerkmals 

fest, muss der Teilnehmer die Bank hierüber unverzüglich unterrichten 
(Sperranzeige). Der Teilnehmer kann der Bank eine Sperranzeige 
jederzeit auch über die gesondert mitgeteilten Kontaktdaten abgeben.

(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei der 
Polizei zur Anzeige zu bringen.

(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt
• den Besitz an seinem Authentifizierungsinstrument oder die Kenntnis

seines Personalisierten Sicherheitsmerkmals erlangt hat oder
• das Authentifizierungsinstrument oder das Personalisierte Sicherheits-

merkmal verwendet, 
muss er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.

8.2 Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft
ausgeführte Aufträge

Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht 
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu unterrichten.

9. Nutzungssperre
9.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers
Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall der 
Sperranzeige nach Nummer 8.1

• den Online-Banking-Zugang für ihn oder alle Teilnehmer oder
• sein Authentifizierungsinstrument.

9.2 Sperre auf Veranlassung der Bank
(1) Die Bank darf den Online-Banking-Zugang für einen Teilnehmer sperren, 

wenn
• sie berechtigt ist, den Online-Banking-Vertrag aus wichtigem Grund zu 

kündigen,
• sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des Authentifi-

zierungsinstruments oder des Personalisierten Sicherheitsmerkmals 
dies rechtfertigen oder

• der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen 
Verwendung des Authentifizierungsinstruments besteht.

(2) Die Bank wird den Kontoinhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen 
Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre 
unterrichten.

9.3 Aufhebung der Sperre
Die Bank wird eine Sperre aufheben oder das Personalisierte Sicherheits-
merkmal beziehungsweise das Authentifizierungsinstrument austauschen, 
wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Hierüber unterrichtet 
sie den Kontoinhaber unverzüglich.

9.4 Automatische Sperre eines chip-basierten Authentifizie-
rungsinstruments

(1) Ein TAN-Generator, der die Eingabe eines eigenen Nutzungscodes er-
fordert, sperrt sich selbst, wenn dieser dreimal in Folge falsch eingege-
ben wird.

(2) Das in Absatz 1 genannte Authentifizierungsinstrument kann dann nicht 
mehr für das Online-Banking genutzt werden. Der Teilnehmer kann sich 
mit der Bank in Verbindung setzen, um die Nutzungsmöglichkeiten des 
Online-Banking wiederherzustellen.

10. Haftung
10.1 Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten Online-

Banking-Verfügung und einer nicht oder fehlerhaft 
ausgeführten Online-Banking-Verfügung

Die Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten Online-Banking-Verfügung
und einer nicht oder fehlerhaft ausgeführten Online-Banking-Verfügung richtet 
sich nach den für die jeweilige Auftragsart vereinbarten Sonderbedingungen 
(zum Beispiel Bedingungen für den Überweisungsverkehr).

10.2  Haftung des Kontoinhabers bei missbräuchlicher  
 Nutzung seines Authentifizierungsinstruments

10.2.1 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Zah-
 lungsvorgänge vor der Sperranzeige

(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige auf 
der Nutzung eines verlorengegangenen, gestohlenen oder sonst
abhanden gekommenen Authentifizierungsinstruments, haftet der
Kontoinhaber für den der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis zu 
einem Betrag von 150,– Euro, ohne dass es darauf ankommt, ob den 
Teilnehmer an dem Verlust, Diebstahl oder sonstigen Abhandenkommen
des Authentifizierungsinstruments ein Verschulden trifft.

(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgängen
aufgrund einer missbräuchlichen Verwendung eines Authentifizierungs-
instruments, ohne dass dieses verlorengegangen, gestohlen oder sonst 
abhanden gekommen ist, haftet der Kontoinhaber für den der Bank 
hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem Betrag von 150,– Euro, 
wenn der Teilnehmer seine Pflicht zur sicheren Aufbewahrung der 
Personalisierten Sicherheitsmerkmale schuldhaft verletzt hat.

(3) Ist der Kontoinhaber kein Verbraucher, haftet er für Schäden aufgrund
von nicht autorisierten Zahlungsvorgängen über die Haftungsgrenze von 
150,– Euro nach Absatz 1 und 2 hinaus, wenn der Teilnehmer fahrlässig 
oder vorsätzlich gegen seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen 
Bedingungen verstoßen hat.

(4) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen
1, 2 und 3 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach 
Nummer 8.1 nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur 
Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden 
dadurch eingetreten ist.

(5) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgängen
und hat der Teilnehmer seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht 
gehandelt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch entstandenen Schaden 
in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Teilnehmers kann ins-
besondere vorliegen, wenn er
• den Verlust oder Diebstahl des Authentifizierungsinstruments oder die 

missbräuchliche Nutzung des Authentifizierungsinstruments oder des 
Personalisierten Sicherheitsmerkmals der Bank nicht unverzüglich 
anzeigt, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat (siehe Nummer 8.1 
Absatz 1),

• das Personalisierte Sicherheitsmerkmal im Kundensystem gespeichert
hat (siehe Nummer 7.2 Absatz 2 1. Spiegelstrich),

• das Personalisierte Sicherheitsmerkmal einer anderen Person 
mitgeteilt hat und der Missbrauch dadurch verursacht wurde (siehe
Nummer 7.2 Absatz 1 2. Spiegelstrich),

• das Personalisierte Sicherheitsmerkmal erkennbar außerhalb der 
gesondert vereinbarten Internetseiten eingegeben hat (siehe Nummer 
7.2 Absatz 2 3. Spiegelstrich),

• das Personalisierte Sicherheitsmerkmal außerhalb des Online-
Banking-Verfahrens, beispielsweise per E-Mail, weitergegeben hat 
(siehe Nummer 7.2 Absatz 2 4. Spiegelstrich),

• das Personalisierte Sicherheitsmerkmal auf dem Authentifizierungs-
instrument vermerkt oder zusammen mit diesem verwahrt hat (siehe 
Nummer 7.2 Absatz 2 5. Spiegelstrich),

• mehr als eine TAN zur Autorisierung eines Auftrags verwendet hat 
(siehe Nummer 7.2 Absatz 2 6. Spiegelstrich),

• beim mobileTAN-Verfahren das Gerät, mit dem die TAN empfangen 
werden (z. B. Mobiltelefon), auch für das Online-Banking nutzt (siehe 
Nummer 7.2 Absatz 2 7. Spiegelstrich).

(6) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der 
Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf 
den vereinbarten Verfügungsrahmen.

10.2.2 Haftung der Bank ab der Sperranzeige
Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat, übernimmt 
sie alle danach durch nicht autorisierte Online-Banking-Verfügungen entstehen-
den Schäden. Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in betrügerischer Absicht 
gehandelt hat.

10.2.3 Haftungsausschluss
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begrün-
denden Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis 
beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen 
Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen  Sorgfalt von 
ihr nicht hätten vermieden werden können.
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Bedingungen für Datenfernübertragung

1 Leistungsumfang
(1) Die Bank steht ihrem Kunden (Kontoinhaber), der kein Verbrau-
cher ist, für die Datenfernübertragung auf elektronischem Wege 
– nachfolgend „Datenfernübertragung“ oder „DFÜ“ genannt – zur 
Verfügung. Die Datenfernübertragung umfasst die Auftragserteilung 
sowie den Datenaustausch (Übermittlung von Aufträgen und Informa-
tionsabruf).
(2) Die Bank gibt dem Kunden die Dienstleistungsarten bekannt, die 
er im Rahmen der Datenfernübertragung nutzen kann. Zur Nutzung 
der Datenfernübertragung gelten die mit der Bank vereinbarten Verfü-
gungslimite.
(3) Die Datenfernübertragung ist über zwei verschiedene Verfahren, 
die EBICS-Anbindung (Anlagen 1a bis 1c) und die FTAM-Anbindung 
(Anlagen 2a und 2b) möglich. Das maßgebliche Übertragungsverfah-
ren wird zwischen Kunde und Bank vereinbart. 
(4) Der Satz- und Dateiaufbau für die Übermittlung von Aufträgen und 

-
lage 3) beschrieben. 

2 Nutzer und Teilnehmer, Legitimations- und 
Sicherungsmedien

(1) Aufträge können über die EBICS- oder FTAM-Anbindung nur vom 
Kunden oder seinen Kontobevollmächtigten erteilt werden. Kunde und 
Kontobevollmächtigte werden im Folgenden einheitlich als „Nutzer“ be-
zeichnet. Zur Autorisierung von per DFÜ übermittelten Auftragsdaten 
benötigt jeder Nutzer jeweils individuelle, von der Bank freigeschaltete 
Legitimationsmedien. Die Anforderungen an die Legitimationsmedien 

Bank vereinbart, können per DFÜ übermittelte Auftragsdaten mit un-
terschriebenem Begleitzettel autorisiert werden.
(2) Für den Datenaustausch über die EBICS-Anbindung kann der 
Kunde zusätzlich zu den Bevollmächtigten „Technische Teilnehmer“ 
benennen, die lediglich befugt sind, den Datenaustausch durchzufüh-
ren. Nutzer und Technische Teilnehmer werden im Folgenden unter 
dem Begriff „Teilnehmer“ zusammengefasst. Für die Absicherung des 
Datenaustauschs benötigt jeder Teilnehmer jeweils individuelle, von 
der Bank freigeschaltete Sicherungsmedien. Die Anforderungen an 
die Sicherungsmedien sind in Anlage 1a beschrieben.
(3) Für den Datenaustausch über die FTAM-Anbindung benötigt jeder 
Nutzer ein von der Bank bereitgestelltes DFÜ-Passwort. Die Anforde-
rungen an das DFÜ-Passwort sind in Anlage 2a beschrieben.
(4) Legitimations- und Sicherungsmedien sind Authentifzierungsin-
strumente im Sinne von § 1 Absatz 5 Zahlungsdiensteaufsichtsge-
setz.

3 Verfahrensbestimmungen
(1) Für das zwischen Kunde und Bank vereinbarte Übertragungsver-
fahren gelten jeweils die in Anlage 1a beziehungsweise Anlage 2a  
sowie die in der Dokumentation der technischen Schnittstellen (Anla-

-
formate (Anlage 3) beschriebenen Anforderungen.

(3) Die Belegung der Datenfelder richtet sich nach den Belegungs- 
und Kontrollrichtlinien des jeweils genutzten Formates.
Die Angaben im Verwendungszweck haben sich ausschließlich 
auf den jeweiligen Zahlungsverkehrsvorgang im Datensatz zu be-
ziehen. Am Anfang des Datenfeldes „Verwendungszweck“ sind 
linksbündig solche Angaben unterzubringen, auf die der Begünstig-

Überweisende/Zahlungsempfänger benötigt, falls die Zahlung als un-
anbringlich beziehungsweise unbezahlt an ihn zurückgeleitet wird.

Die Belegung der Verwendungszweckangaben darf außerdem vom 
Nutzer nicht für die Vorgabe eines von ihm gewünschten Druckbildes 
benutzt werden, ohne dass die Stellenkapazität im Datenfeld „Verwen-
dungszweck“ des Datensatzes sowie in den etwaigen nachfolgenden 
Erweiterungsteilen mit Verwendungszweckangaben voll ausgenutzt 
ist. 
Verwendungszweckangaben dürfen nicht die Übermittlung einer ge-
sonderten Nachricht außerhalb des Zahlungsverkehrs (z. B. Rech-
nung, Lohn- und Gehaltsabrechnung) ersetzen. Werbetexte dürfen in 
den Verwendungszweckangaben nicht enthalten sein. 

des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers beziehungs-
weise des Zahlungsdienstleisters des Zahlers (Zahlstelle) sowie den 

-
empfängers beziehungsweise Zahlers zutreffend anzugeben. Die 
in die Abwicklung des Zahlungsauftrages eingeschalteten Zahlungs-
dienstleister sind berechtigt, die Bearbeitung ausschließlich anhand 

-
men. Fehlerhafte Angaben können Fehlleitungen des Auftrags zur 
Folge haben. Schäden und Nachteile, die hieraus entstehen, gehen 
zu Lasten des Kunden.
(5) Vor Übertragung von Auftragsdaten an die Bank ist eine Aufzeich-
nung der zu übertragenden Dateien mit deren vollständigem Inhalt 
sowie der zur Prüfung der Legitimation übermittelten Daten zu erstel-
len. Diese ist von dem Kunden mindestens für einen Zeitraum von 
14 Kalendertagen bei Inlandszahlungsaufträgen und 30 Kalenderta-
gen bei Auslandszahlungsaufträgen ab dem Ausführungstag in der 
Form nachweisbar zu halten, dass die Datei auf Anforderung der Bank 
kurzfristig erneut zur Verfügung gestellt werden kann, sofern nichts 
Abweichendes vereinbart wird. 
(6) Außerdem hat der Kunde für jeden Datenaustausch ein maschi-
nelles Protokoll, das inhaltlich den Bestimmungen von Kapitel 10 der 

-
spricht, zu erstellen, zu seinen Unterlagen zu nehmen und auf Anfor-
derung der Bank zur Verfügung zu stellen. 
(7) Soweit die Bank dem Kunden Daten über Zahlungsvorgänge zur 
Verfügung stellt, die noch nicht endgültig bearbeitet sind, stellen diese 
lediglich eine unverbindliche Information dar. Die Daten sind jeweils 
besonders gekennzeichnet. 
(8) Die per DFÜ eingelieferten Auftragsdaten sind wie mit der Bank 
vereinbart entweder mit Elektronischer Unterschrift oder dem unter-
schriebenen Begleitzettel zu autorisieren. Diese Auftragsdaten wer-
den als Auftrag wirksam
a) bei Einreichung mit Elektronischer Unterschrift, wenn

– alle erforderlichen Elektronischen Unterschriften der Nutzer per 
Datenfernübertragung innerhalb des vereinbarten Zeitraumes 
eingegangen sind und 

– die Elektronischen Unterschriften mit den vereinbarten Schlüs-
seln erfolgreich geprüft werden können

oder
b) bei Einreichung mit Begleitzettel, wenn

– der Begleitzettel im vereinbarten Zeitraum bei der Bank eingeht 
und

– der Begleitzettel der Kontovollmacht entsprechend unterzeich-
net worden ist.

Legitimationsmedien für die Autorisierung des Auftrags
(1) Der Kunde ist in Abhängigkeit von dem mit der Bank vereinbarten 

die in Anlage 1a beziehungsweise Anlage 2a beschriebenen Legiti-
mationsverfahren einhalten.

Nähere Angaben zur Bank sind im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ enthalten.
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(2) Mit Hilfe der von der Bank freigeschalteten Legitimationsmedien 
kann der Nutzer Aufträge erteilen. Der Kunde stellt sicher, dass jeder 
Nutzer dafür Sorge trägt, dass keine andere Person in den Besitz sei-
nes Legitimationsmediums kommt, sowie Kenntnis von dem zu des-
sen Schutz dienenden Passwort erlangt. Denn jede andere Person, 
die im Besitz des Mediums oder eines entsprechenden Duplikates ist, 
kann in Verbindung mit dem dazugehörigen Passwort die vereinbar-
ten Dienstleistungen missbräuchlich nutzen. Insbesondere Folgendes 
ist zur Geheimhaltung der Legitimationsmedien zu beachten:
– Die den Nutzer legitimierenden Daten dürfen nicht außerhalb des 

Legitimationsmediums, z. B. auf der Festplatte des Rechners, ge-
speichert werden;

– das Legitimationsmedium ist nach Beendigung der DFÜ-Nutzung 
aus dem Lesergerät zu entnehmen und sicher zu verwahren;

– das zum Schutz des Legitimationsmediums dienende Passwort 
darf nicht notiert oder elektronisch abgespeichert werden;

– bei Eingabe des Passwortes ist sicherzustellen, dass andere Per-
sonen dieses nicht ausspähen können.

Sicherungsmedien für den Datenaustausch
-

cherzustellen, dass alle Teilnehmer die in Anlage 1a beschriebenen 
Sicherungsverfahren einhalten. 
Mit Hilfe der von der Bank freigeschalteten Sicherungsmedien sichert 

-
tet sicherzustellen, dass jeder Teilnehmer dafür Sorge trägt, dass kei-
ne andere Person in den Besitz seines Sicherungsmediums kommt 
oder dieses nutzen kann. Insbesondere im Falle der Ablage auf einem 
technischen System muss das Sicherungsmedium des Teilnehmers 
in einer technischen Umgebung gespeichert werden, die vor unauto-
risiertem Zugriff geschützt ist. Denn jede andere Person, die Zugriff 
auf das Sicherungsmedium oder ein entsprechendes Duplikates hat, 
kann den Datenaustausch missbräuchlich durchführen. 

-
cherzustellen, dass alle Nutzer die in Anlage 2a beschriebenen Siche-
rungsverfahren einhalten. Der Kunde stellt sicher, dass jeder Nutzer 
dafür Sorge trägt, dass keine andere Person Kenntnis von seinem 
DFÜ-Passwort erlangt. Denn jede andere Person, die das DFÜ-
Passwort kennt, kann den Datenaustausch mit der Bank missbräuch-
lich durchführen.

6 Sperre der Legitimations- und Sicherungsmedien
(1) Gehen die Legitimations- oder Sicherungsmedien verloren, wer-
den sie anderen Personen bekannt oder besteht der Verdacht ihrer 
missbräuchlichen Nutzung, so hat der Teilnehmer unverzüglich sei-
nen DFÜ-Zugang bei der Bank sperren zu lassen. Näheres regeln 
Anlage 1a und Anlage 2a. Der Teilnehmer kann der Bank eine Sperr-
anzeige jederzeit auch über die gesondert mitgeteilten Kontaktdaten 
abgeben. 
(2) Wird drei Mal hintereinander versucht, einen Auftrag mit einem 
falschen Legitimationsmedium an die Bank zu übermitteln oder mit 
einem falschen Sicherungsmedium den Datenaustausch durchzu-
führen, so sperrt die Bank den DFÜ-Zugang des betreffenden Teil-
nehmers. Diese Sperre kann mittels DFÜ nicht aufgehoben werden. 
Zur Aufhebung dieser Sperre muss sich der Kunde mit seiner Bank in 
Verbindung setzen.
(3) Der Kunde kann außerhalb des DFÜ-Verfahrens die Verwendung 
der Legitimations- und Sicherungsmedien eines Teilnehmers oder 
den gesamten DFÜ-Zugang über die von der Bank bekannt gegebene 
Sperrfazilität sperren lassen.
(4) Die Bank wird den gesamten DFÜ-Zugang sperren, wenn der Ver-
dacht einer missbräuchlichen Nutzung des DFÜ-Zugangs besteht. Es 
wird den Kunden hierüber außerhalb des DFÜ-Verfahrens informie-
ren. Diese Sperre kann mittels DFÜ nicht aufgehoben werden.

7 Behandlung eingehender Auftragsdaten durch die Bank
(1) Die der Bank per DFÜ übermittelten Auftragsdaten werden im 
Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes bearbeitet. 
Kann die Bank eine vom Kunden im Format „SEPA-Überweisung“ be-
leglos erteilte Überweisung nicht in diesem Format ausführen, weil 
der vom Kunden angegebene Zahlungsdienstleister des Zahlungsem-
pfängers dieses Format noch nicht unterstützt, und weist die Bank die 
Überweisung nicht zurück, führt sie die Überweisung in einem von dem 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers unterstützten Format 
aus. Bei diesem Formatwechsel können die in der Anlage 4 genannten 
Datenelemente – oder Teile davon – nicht übermittelt werden.

(2) Die Bank prüft anhand der von den Teilnehmern mittels der Siche-
rungsmedien erstellten Signaturen, ob der Absender berechtigt ist, 
den Datenaustausch durchzuführen. Ergibt die Prüfung Unstimmig-
keiten, wird die Bank die betreffenden Auftragsdaten nicht verarbeiten 
und dem Kunden hierüber unverzüglich eine Information zur Verfü-
gung stellen. 
(3) Die Bank prüft die Legitimation des Nutzers beziehungsweise der 
Nutzer und die Autorisierung der per DFÜ übermittelten Auftragsdaten 
anhand der von den Nutzern mittels der Legitimationsmedien erstell-
ten Elektronischen Unterschriften oder des übermittelten Begleit-
zettels sowie die Übereinstimmung der Auftragsdatensätze mit den 
Bestimmungen gemäß Anlage 3. Ergibt die Prüfung Unstimmigkeiten, 
wird die Bank die betreffenden Auftragsdaten nicht bearbeiten und 
dem Kunden hierüber unverzüglich eine Information zur Verfügung 
stellen. Die Bank ist berechtigt, nicht vollständig autorisierte Auftrags-
daten nach Ablauf des von der Bank gesondert mitgeteilten Zeitlimits 
zu löschen.
(4) Ergeben sich bei den von der Bank durchgeführten Prüfungen der 
Dateien oder Datensätze nach Anlage 3 Fehler, so wird die Bank die 
fehlerhaften Dateien oder Datensätze in geeigneter Form nachweisen 
und sie dem Nutzer unverzüglich mitteilen. Die Bank ist berechtigt, die 
fehlerhaften Dateien oder Datensätze von der weiteren Bearbeitung 
auszuschließen, wenn die ordnungsgemäße Ausführung des Auftra-
ges nicht sichergestellt werden kann. 

-
terleitung der Aufträge zur Bearbeitung im Kundenprotokoll (siehe 
Anlage 1a und 2a) zu dokumentieren. Der Kunde ist seinerseits ver-

Status der Auftragsbearbeitung zu informieren. Bei Unstimmigkeiten 
soll er sich mit der Bank in Verbindung setzen.

8 Rückruf 
(1) Vor der Autorisierung der Auftragsdaten kann der Kunde die Da-
tei zurückrufen. Änderungen einzelner Auftragsdaten sind nur durch 
Rückruf der gesamten Datei und erneute Einlieferung möglich. Die 
Bank kann einen Rückruf nur beachten, wenn ihr dieser so rechtzeitig 
zugeht, dass seine Berücksichtigung im Rahmen des ordnungsgemä-
ßen Arbeitsablaufes möglich ist. 
(2) Die Widerrufbarkeit eines Auftrags richtet sich nach den dafür 
geltenden Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen für den Überwei-
sungsverkehr). Der Widerruf von Aufträgen kann nur außerhalb des 
DFÜ-Verfahrens erfolgen. Hierzu hat der Kunde der Bank die Einzel-
angaben des Originalauftrages mitzuteilen.

9 Ausführung der Aufträge 
(1) Die Bank wird die Aufträge ausführen, wenn alle nachfolgenden 
Ausführungsbedingungen vorliegen:
– Die per DFÜ eingelieferten Auftragsdaten wurden gemäß Num-

mer 3 Absatz 8 autorisiert.
– Das festgelegte Datenformat ist eingehalten.
– Das Verfügungslimit ist nicht überschritten.
– Die Ausführungsvoraussetzungen nach den für die jeweilige Auf-

tragsart maßgeblichen Sonderbedingungen (z. B. ausreichende 
Kontodeckung gemäß den Bedingungen für den Überweisungs-
verkehr) liegen vor.

(2) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 1 nicht vor, 
wird die Bank den Auftrag nicht ausführen und den Kunden über die 
Nichtausführung unverzüglich auf dem vereinbarten Weg unterrich-
ten. Soweit möglich, nennt die Bank dem Kunden die Gründe und 
Fehler, die zur Nichtausführung geführt haben, und Möglichkeiten, 
wie diese Fehler berichtigt werden können.

10 Sicherheit des Kundensystems
Der Kunde hat für einen ausreichenden Schutz der von ihm für die 
Datenfernübertragung eingesetzten Systeme Sorge zu tragen. Die 
für das EBICS-Verfahren geltenden Sicherheitsanforderungen sind in 
Anlage 1c beschrieben.

11 Haftung

11.1 Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten 
DFÜ-Verfügung und einer nicht oder fehlerhaft 
ausgeführten DFÜ-Verfügung

Die Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten DFÜ-Verfügung 
und einer nicht oder fehlerhaft ausgeführten DFÜ-Verfügung rich-
tet sich nach den für die jeweilige Auftragsart vereinbarten Sonder-
bedingungen (z. B. Bedingungen für den Überweisungsverkehr).
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11.2 Haftung des Kunden bei missbräuchlicher Nutzung der 
Legitimations- oder Sicherungsmedien

11.2.1 Haftung des Kunden für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge 
vor der Sperranzeige

(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperran-
zeige auf der Nutzung eines verlorengegangenen, gestohlenen oder 
sonst abhanden gekommenen Legitimations- oder Sicherungsme-
diums, haftet der Kunde für den der Bank hierdurch entstehenden 
Schaden bis zu einem Betrag von 150,– Euro, ohne dass es darauf 
ankommt, ob den Teilnehmer an dem Verlust, Diebstahl oder sonsti-
gem Abhandenkommen des Legitimations- oder Sicherungsmediums 
ein Verschulden trifft.
(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungs-
vorgängen aufgrund einer missbräuchlichen Verwendung eines 
Legitimations- oder Sicherungsmediums, ohne dass dieses verloren-
gegangen, gestohlen oder sonst abhanden gekommen ist, haftet der 
Kontoinhaber für den der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis 

zur sicheren Aufbewahrung des Legitimations- oder Sicherungsmedi-
ums schuldhaft verletzt hat.
(3) Für Schäden aufgrund von nicht autorisierten Zahlungsvorgän-
gen über die Haftungsgrenze von 150,– Euro nach Absätzen 1 und 2 
hinaus haftet der Kunde, abweichend von § 675v BGB, wenn der 
Teilnehmer fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine vertraglichen Ver-

(4) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Ab-

nach Nummer 6 Absatz 1 nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht 
die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt 
hatte und der Schaden dadurch eingetreten ist.
(5) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den das 
Verfügungslimit gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf 
das vereinbarte Verfügungslimit.

11.2.2 Haftung des Kunden bei sonstigen nicht autorisierten 
Vorgängen vor der Sperranzeige

Beruhen nicht autorisierte Vorgänge, die keine Zahlungsvorgänge 
sind, vor der Sperranzeige auf der Nutzung eines verlorengegange-
nen oder gestohlenen Legitimations- oder Sicherungsmediums oder 
auf der sonstigen missbräuchlichen Nutzung des Legitimations- oder 
Sicherungsmediums und ist der Bank hierdurch ein Schaden entstan-
den, haften der Kunde und die Bank nach den gesetzlichen Grundsät-
zen des Mitverschuldens.

11.2.3 Haftung der Bank ab der Sperranzeige

Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat, 
übernimmt sie alle danach durch nicht autorisierte DFÜ-Verfügungen 
entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, wenn ein Teilnehmer in betrü-
gerischer Absicht gehandelt hat.

11.3 Haftungsausschluss
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorher-
sehbaren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf 

Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden 
werden können.

12 Schlussbestimmungen
Die in diesen Bedingungen erwähnten Anlagen sind Bestandteil der 
mit dem Kunden geschlossenen Vereinbarung. 

Anlage 1a:   EBICS-Anbindung

Anlage 1c:   Sicherheitsanforderungen an das EBICS-Kundensystem
Anlage 2a:   FTAM-Anbindung

 
Anlage 4: Weiterleitung von Daten bei Formatwechsel  
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Bedingungen für Datenfernübertragung
Anlage 1a: EBICS-Anbindung

1. Legitimations- und Sicherungsverfahren
Der Kunde (Kontoinhaber) benennt der Bank die Teilnehmer und deren 
Berechtigungen im Rahmen der Datenfernübertragung.
Folgende Legitimations- und Sicherungsverfahren werden in der EBICS-
Anbindung eingesetzt:
– Elektronische Unterschriften

– Verschlüsselung
Für jedes Legitimations- und Sicherungsverfahren verfügt der Teilnehmer 
über ein individuelles Schlüsselpaar, das aus einem privaten und einem öf-
fentlichen Schlüssel besteht. Die öffentlichen Teilnehmerschlüssel sind der 
Bank gemäß dem in Nummer 2 beschriebenen Verfahren mitzuteilen. Die 
öffentlichen Bankschlüssel sind gemäß dem in Nummer 2 beschriebenen 
Verfahren gegen unautorisiertes Verändern zu schützen. Die Schlüssel-
paare des Teilnehmers können auch für die Kommunikation mit anderen 
Banken eingesetzt werden.

Für die Elektronischen Unterschriften (EU) der Teilnehmer sind die folgen-

– Einzelunterschrift (Typ „E”) 
– Erstunterschrift (Typ „A“)
– Zweitunterschrift (Typ „B“) 
– Transportunterschrift (Typ „T“)
Als bankfachliche EU bezeichnet man EU vom Typ „E“, „A“, oder „B“. Bank-
fachliche EU dienen der Autorisierung von Aufträgen. Aufträge können 
mehrere bankfachlichen EU benötigen, die von unterschiedlichen Nutzern 
(Kontoinhaber und deren Bevollmächtigte) geleistet werden müssen. Für 
jede unterstützte Auftragsart wird zwischen Bank und Kunde eine Min-
destanzahl erforderlicher bankfachlicher EU vereinbart. 
EU vom Typ „T“, die als Transportunterschriften bezeichnet werden, wer-
den nicht zur bankfachlichen Freigabe von Aufträgen verwendet, sondern 
lediglich zu deren Übertragung an die Banksystem. “Technische Teilneh-
mer“ (siehe Nummer 2.2) können nur eine EU vom Typ „T“ zugewiesen 
bekommen. 
Mit dem vom Kunden verwendeten Programm können verschiedene Nach-
richten (z. B. Aufträge für den Inlands- und Auslandszahlungsverkehr, aber 
auch für Initialisierung, den Protokollabruf und die Abholung von Konto- 
und Umsatzinformationen etc.) erstellt werden. Die Bank teilt dem Kunden 
mit, welche Nachrichtenarten genutzt werden können und welcher EU-Typ 
hierfür anzuwenden ist. 

-
onssignatur über die einzelne EBICS-Nachricht einschließlich Steuerungs- 
und Anmeldedaten und die darin enthaltenen EU gebildet. Mit Ausnahme 

-
-

wohl vom Kunden- als auch von der Banksystem geleistet. Der Kunde 
muss gewährleisten, dass eine Software eingesetzt wird, die die Authenti-

Berücksichtigung der Aktualität und Authentizität der gespeicherten öffent-

(siehe Anlage 1b) prüft. 

1.3 Verschlüsselung
Zur Gewährleistung der Geheimhaltung der bankfachlichen Daten auf 
Anwendungsebene sind die Auftragsdaten vom Kunden unter Berück-
sichtigung der Aktualität und Authentizität der gespeicherten öffentlichen 

Anlage 1b) zu verschlüsseln.
Darüber hinaus ist auf den externen Übertragungsstrecken zwischen Kun-
den- und Banksystem zusätzlich eine Transportverschlüsselung vorzu-
nehmen. Der Kunde muss gewährleisten, dass eine Software eingesetzt 

Bank überprüft.

2 Initialisierung der EBICS-Anbindung
2.1 Einrichtung der Kommunikationsverbindung
Der Kommunikationsaufbau erfolgt unter Verwendung einer URL (Uniform Resource 
Locator). Alternativ kann auch eine IP-Adresse der jeweiligen Bank benutzt werden. 
Die URL oder die IP-Adresse werden dem Kunden bei Vertragsabschluss mit der 
Bank mitgeteilt.
Die Bank teilt den vom Kunden benannten Teilnehmern zur Aufnahme der 
EBICS-Anbindung folgende Daten mit:
– URL oder IP-Adresse der Bank
– Bezeichnung der Bank
– HostID

– Zulässige Version(en) für das EBICS-Protokoll und der Sicherungsver-
fahren 

– Partner-ID (Kunden-ID)
– User-ID
– System-ID (für technische Teilnehmer)

-
gen

Für die dem Kunden zugeordneten Teilnehmer vergibt die Bank jeweils 
-

den ein oder mehrere technische Teilnehmer zugeordnet sind (Multi-User-
System), vergibt die Bank zusätzlich zur User-ID eine System-ID. Soweit 
kein technischer Teilnehmer festgelegt ist, sind System-ID und User-ID 
identisch.

2.2 Initialisierung der Schlüssel
2.2.1 Neuinitialisierung der Teilnehmerschlüssel
Die vom Teilnehmer eingesetzten Schlüsselpaare für die bankfachliche 

-
tur müssen zusätzlich zu den in Nummer 1 beschriebenen allgemeinen 
Bedingungen den nachfolgenden Anforderungen genügen:
1. Die Schlüsselpaare sind ausschließlich und eindeutig dem Teilnehmer 

zugeordnet.
2. Soweit der Teilnehmer seine Schlüssel eigenständig generiert, sind 

die privaten Schlüssel mit Mitteln zu erzeugen, die der Teilnehmer 
unter seiner alleinigen Kontrolle halten kann. 

3. Sofern die Schlüssel von einem Dritten zur Verfügung gestellt werden, 
ist sicherzustellen, dass der Teilnehmer in den alleinigen Besitz der 
privaten Schlüssel gelangt.

Nutzer pro Schlüssel ein Passwort, das den Zugriff auf den jeweiligen 
privaten Schlüssel absichert. 

5. Für die zur Absicherung des Datenaustausches eingesetzten privaten 

den Zugriff auf den jeweiligen privaten Schlüssel absichert. Auf dieses 
Passwort kann verzichtet werden, wenn das Sicherungsmedium des 
Teilnehmers in einer technischen Umgebung gespeichert ist, die vor 
unautorisiertem Zugriff geschützt ist.

Für die Initialisierung des Teilnehmers bei der Bank ist die Übermittlung der 
öffentlichen Schlüssel des Teilnehmers an das Banksystem erforderlich. 
Hierfür übermittelt der Teilnehmer der Bank seine öffentlichen Schlüssel 
auf zwei voneinander unabhängigen Kommunikationswegen:
– Über die EBICS-Anbindung mittels der hierfür vorgesehenen system-

bedingten Auftragsarten.
– Mit einem vom Kontoinhaber oder einem Kontobevollmächtigten un-

terschriebenen Initialisierungsbrief.
Für die Freischaltung des Teilnehmers überprüft die Bank auf Basis der 
vom Kontoinhaber oder einem Kontobevollmächtigten unterschriebenen 
Initialisierungsbriefe die Authentizität der über EBICS übermittelten öffent-
lichen Teilnehmerschlüssel. 
Zu jedem öffentlichen Teilnehmerschlüssel enthält der Initialisierungsbrief 
die folgenden Daten: 
– Verwendungszweck des öffentlichen Teilnehmerschlüssels: 
– Elektronische Unterschrift

– Verschlüsselung
– Die jeweils unterstützten Version pro Schlüsselpaar 
– Längenangabe des Exponenten
– Exponent des öffentlichen Schlüssels in hexadezimaler Darstellung
– Längenangabe des Modulus
– Modulus des öffentlichen Schlüssels in hexadezimaler Darstellung 
– Hashwert des öffentlichen Schlüssels in hexadezimaler Darstellung
Die Bank prüft die Unterschrift des Kontoinhabers beziehungsweise des 
Kontobevollmächtigten auf dem Initialisierungsbrief sowie die Übereinstim-
mung zwischen den über die EBICS-Anbindung und den schriftlich über-
mittelten Hashwerten des öffentlichen Schlüssels des Teilnehmers. Bei 
positivem Prüfergebnis schaltet die Bank den betreffenden Teilnehmer für 
die vereinbarten Auftragsarten frei.
2.2.2 Migration von FTAM nach EBICS
Soweit der Teilnehmer aufgrund seines vorhandenen DFÜ-Zugangs für 
FTAM bereits über einen gültigen, von der Bank freigeschalteten bank-
fachlichen Schlüssel verfügt, können im Zuge der gesondert vereinbarten 
Migration von FTAM nach EBICS vorhandene bankfachliche Schlüssel bei-
behalten werden, soweit diese mindestens der Version A004 entsprechen 
und dies so mit der Bank vereinbart ist.

und die Verschlüsselung mit den hierfür vorgesehenen Auftragsarten an 
die Bank übermittelt. Diese Nachrichten sind mit dem Schlüssel für die 
bankfachliche EU zu unterschreiben. Ein separater Versand eines unter-
schriebenen Initialisierungsbriefes entfällt.
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2.3 Initialisierung der bankseitigen Schlüssel 
Der Teilnehmer holt den öffentlichen Schlüssel der Bank mittels einer ei-
gens dafür vorgesehenen systembedingten Auftragsart ab.
Der Hashwert des öffentlichen Bankschlüssels wird von der Bank zusätz-
lich über einen zweiten, mit dem Kunden gesondert vereinbarten Kommu-
nikationsweg bereitgestellt. 
Vor dem ersten Einsatz von EBICS hat der Teilnehmer die Echtheit der 
ihm per Datenfernübertragung übermittelten öffentlichen Bankschlüsseln 
dadurch zu überprüfen, dass er deren Hashwerte mit den Hashwerten ver-
gleicht, die von der Bank über den gesondert vereinbarten Kommunika-
tionsweg mitgeteilt wurden.
Der Kunde muss gewährleisten, dass eine Software eingesetzt wird, die 
die Gültigkeit der im Rahmen der Transportverschlüsselung eingesetzten 

-
zierungpfades überprüft. 

3 Auftragserteilung an die Bank
Der Nutzer überprüft die Auftragsdaten auf ihre Richtigkeit und stellt si-
cher, dass genau diese Daten elektronisch unterschrieben werden. Bei 
Aufnahme der Kommunikation werden seitens der Bank zuerst teilneh-
merbezogene Berechtigungsprüfungen durchgeführt, wie etwa die Auf-
tragsartberechtigung oder gegebenenfalls vereinbarte Limitprüfungen. 
Die Ergebnisse weiterer bankfachlicher Prüfungen wie beispielsweise Li-
mitprüfungen oder Kontoberechtigungsprüfungen werden dem Kunden im 
Kundenprotokoll zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. Eine Ausnahme 
bildet die mit dem Kunden optional vereinbarte Online-Prüfung der Auf-
tragsdaten durch die Bank.
Auftragsdaten, die an das Banksystem übermittelt werden, können wie 
folgt autorisiert werden:
1. Alle erforderlichen bankfachlichen EU werden zusammen mit den 

Auftragsdaten übertragen.
2. Sofern mit dem Kunden für die jeweilige Auftragsart die Verteilte 

Elektronische Unterschrift (VEU) vereinbart wurde und die übermittelten 
EU für die bankfachliche Freigabe nicht ausreichen, wird der Auftrag 
bis zur Abgabe aller erforderlichen EU im Banksystem gespeichert.

3. Soweit Kunde und Bank vereinbaren, dass die Autorisierung von 
per DFÜ übermittelten Auftragsdaten mittels gesondert übermittelten 
Begleitzettels erfolgen kann, ist an Stelle der bankfachlichen EU 
des Nutzers eine Transportunterschrift (Typ „T“) für die technische 
Absicherung der Auftragsdaten zu leisten. Hierfür ist die Datei mit 
einer speziellen Kennung zu versehen, die angibt, dass es außer der 
Transportunterschrift (Typ „T“) keine weitere EU für diesen Auftrag 
gibt. Die Freigabe des Auftrags erfolgt nach erfolgreicher Prüfung der 
Unterschrift des Nutzers auf dem Begleitzettel durch die Bank.

3.1 Auftragserteilung mittels Verteilter Elektronischer 

Die Art und Weise, wie die Verteilte Elektronische Unterschrift durch den 
Kunden genutzt wird, muss mit der Bank vereinbart werden. 
Die Verteilte Elektronische Unterschrift (VEU) ist dann einzusetzen, wenn 
die Autorisierung von Aufträgen unabhängig vom Transport der Auftrags-
daten und gegebenenfalls auch durch mehrere Teilnehmer erfolgen soll.
Solange noch nicht alle zur Autorisierung erforderlichen bankfachlichen EU 
vorliegen, kann der Auftrag von einem hierzu berechtigten Nutzer gelöscht 
werden. Soweit der Auftrag vollständig autorisiert wurde, ist nur noch ein 
Rückruf gemäß Nummer 8 der Bedingungen für die Datenfernübertragung 
möglich.
Die Bank ist dazu berechtigt, nicht vollständig autorisierte Aufträge nach 
Ablauf des von der Bank gesondert mitgeteilten Zeitlimits zu löschen.

3.2 Legitimationsprüfung durch die Bank
Per DFÜ eingelieferte Auftragsdaten werden als Auftrag durch die Bank 
erst dann ausgeführt, wenn die erforderlichen bankfachlichen EU bezie-
hungsweise der unterschriebene Begleitzettel eingegangen sind und mit 
positivem Ergebnis geprüft wurden.

3.3 Kundenprotokolle
Die Bank dokumentiert in Kundenprotokollen die folgenden Vorgänge: 
– Übertragung der Auftragsdaten an das Banksystem
– Übertragung von Informationsdateien von dem Banksystem an das 

Kundensystem
– Ergebnis einer jeden Legitimationsprüfung von Aufträgen des Kunden 

an das Banksystem
– Weiterverarbeitung von Aufträgen, sofern sie die Unterschriftsprüfung 

und die Anzeige von Auftragsdaten betreffen
– Fehler bei der Dekomprimierung
Der Teilnehmer hat sich durch Abruf des Kundenprotokolls über das Ergeb-
nis der auf Seiten der Bank durchgeführten Prüfungen zu informieren.
Der Teilnehmer hat dieses Protokoll, das inhaltlich den Bestimmungen von 
Kapitel 10 der Anlage 1b entspricht, zu seinen Unterlagen zu nehmen und 
auf Anforderung der Bank zur Verfügung zu stellen.

4 Änderung der Teilnehmerschlüssel mit automatischer 
Freischaltung

Wenn die vom Teilnehmer eingesetzten Legitimations- und Sicherungsme-
dien in ihrer Gültigkeit zeitlich begrenzt sind, hat der Teilnehmer seiner 
Bank die neuen öffentlichen Teilnehmerschlüssel rechtzeitig vor dem Errei-
chen des Ablaufdatums zu übermitteln. Nach dem Erreichen des Ablaufda-
tums der alten Schlüssel ist eine Neuinitialisierung vorzunehmen. 
Wenn der Teilnehmer seine Schlüssel selbst generiert, so hat er zu dem 
mit der Bank vereinbarten Zeitpunkt die Teilnehmerschlüssel unter Ver-
wendung der dafür vorgesehenen systembedingten Auftragsarten zu 
erneuern und rechtzeitig vor dem Erreichen des Ablaufdatums der alten 
Schlüssel zu übermitteln.
Für eine automatische Freischaltung der neuen Schlüssel ohne eine erneu-
te Teilnehmerinitialisierung sind die folgenden Auftragsarten zu nutzen:
– Aktualisierung des öffentlichen bankfachlichen Schlüssels (PUB) 
und

öffentlichen Verschlüsselungsschlüssels (HCA)
Die Auftragsarten PUB und HCA sind hierfür mit einer gültigen bankfachli-
chen EU des Nutzers zu versehen. Nach erfolgreicher Änderung sind nur 
noch die neuen Schlüssel zu verwenden. 
Wenn die Elektronische Unterschrift nicht erfolgreich geprüft werden konn-
te, wird wie unter Nummer 7 Absatz 3 der Bedingungen für die Datenfern-
übertragung verfahren.
Die Schlüsseländerung darf erst nach Abarbeitung aller Aufträge erfol-
gen. Ansonsten sind die noch nicht ausgeführten Aufträge mit dem neuen 
Schlüssel neu zu erteilen.

5 Sperrung der Teilnehmerschlüssel
Besteht der Verdacht des Missbrauchs der Teilnehmerschlüssel, ist der 

-
stemen zu sperren, die den/die kompromittierten Schlüssel verwenden.
Soweit der Teilnehmer über gültige Legitimations- und Sicherungsmedien 
verfügt, kann er seine Zugangsberechtigung via EBICS-Anbindung sper-
ren. Hierbei wird durch Senden einer Nachricht mit der Auftragsart „SPR“ 
der Zugang für den jeweiligen Teilnehmer, unter dessen User-ID die Nach-
richt gesendet wird, gesperrt. Nach einer Sperre können bis zu der unter 
Nummer 2 beschriebenen Neuinitialisierung keine Aufträge von diesem 
Teilnehmer per EBICS-Anbindung mehr erteilt werden. 
Wenn der Teilnehmer nicht mehr über gültige Legitimations- und Siche-
rungsmedien verfügt, kann er außerhalb des DFÜ-Verfahrens seine Legiti-
mations- und Sicherungsmedien über die von der Bank gesondert bekannt 
gegebenen Sperrfazilität sperren lassen. 
Der Kunde kann außerhalb des DFÜ-Verfahrens die Legitimations- und 
Sicherungsmedien eines Teilnehmers oder den gesamten DFÜ-Zugang 
über die von der Bank bekannt gegebene Sperrfazilität sperren lassen.

Anlage 1b: 

Anlage 1c: 
Sicherheitsanforderungen an das EBICS-Kundensystem
Über die in Anlage 1a Nummer 5 beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen 
hinaus sind durch den Kunden folgende Anforderungen zu berücksichti-
gen:
– Die vom Kunden für das EBICS-Verfahren eingesetzte Software muss 

die in Anlage 1a beschriebenen Anforderungen erfüllen. 
– EBICS-Kundensysteme dürfen nicht ohne Firewall eingesetzt werden. 

Eine Firewall ist eine Einrichtung, die den gesamten ein- und ausge-
henden Nachrichtenverkehr überwacht und nur bekannte oder autori-
sierte Verbindungen zulässt.

– Es ist ein Virenscanner zu installieren, der regelmäßig mit den neue-

– Das EBICS-Kundensystem ist so einzurichten, dass sich der Teilneh-
mer vor dessen Nutzung anmelden muss. Die Anmeldung hat als nor-
maler Benutzer und nicht als Administrator, der z. B. berechtigt ist, die 
Installation von Programmen vorzunehmen, zu erfolgen.

– Die internen IT-Kommunikationswege für unverschlüsselte bankfach-
liche Daten oder für unverschlüsselte EBICS-Nachrichten sind gegen 
Abhören und Manipulationen zu schützen.

– Wenn sicherheitsrelevante Updates für das jeweils eingesetzte Be-
triebssystem und weiterer installierter sicherheitsrelevanter Software-
Programme vorliegen, sollten die eingesetzten EBICS-Kundensysteme 
mit diesen aktualisiert werden.

Die Umsetzung dieser Anforderungen liegt ausschließlich in der Verant-
wortung des Kunden.
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Bedingungen für Datenfernübertragung
Anlage 2a: FTAM-Anbindung

1 Legitimations- und Sicherungsverfahren
Der Kunde (Kontoinhaber) benennt der Bank die Nutzer und deren Berech-
tigungen im Rahmen der Datenfernübertragung.
Folgende Legitimations- und Sicherungsverfahren werden in der FTAM-
Anbindung eingesetzt:
– Elektronische Unterschrift
– DFÜ-Passwort

Für die FTAM-Anbindung wird das Legitimationsverfahren der Elektroni-
schen Unterschrift (EU) verwendet.
Mit dem vom Kunden verwendeten Programm können verschiedene Nach-
richten (z. B. Aufträge für den Inlands- und Auslandszahlungsverkehr, aber 
auch für Initialisierung, den Protokollabruf und die Abholung von Konto- 
und Umsatzinformationen etc.) erstellt werden. Die Bank teilt dem Kunden 
mit, welche Nachrichtenarten genutzt werden können und welche mit Elek-
tronischer Unterschrift zu übermitteln sind. 
Für die Elektronische Unterschrift verfügt der Nutzer über ein Schlüssel-
paar, das aus einem privaten und einem öffentlichen Schlüssel besteht. 
Der private Schlüssel ist gegen unautorisiertes Auslesen und Verände-
rung zu schützen. Der öffentliche Schlüssel ist der Bank gemäß dem in 
Nummer 2.2 beschriebenen Verfahren mitzuteilen. Das Schlüsselpaar des 
Nutzers kann auch für die Kommunikation mit anderen Banken eingesetzt 
werden.

1.2 DFÜ-Passwort
Bei der FTAM-Anbindung wird der Datenaustausch zwischen Kunden und 
Bank mit einem DFÜ-Passwort abgesichert. Jeder Nutzer erhält hierfür ein 
gesondertes Passwort, das dem Nutzer im Rahmen der Initialisierung der 
FTAM-Anbindung (siehe Nummer 2.1) von der Bank mitgeteilt wird. Der 

ändern. 
Der Kunde stellt sicher, dass jeder Nutzer dafür Sorge trägt, dass keine 
andere Person Kenntnis von seinem DFÜ-Passwort erlangt. Denn jede 
andere Person, die das DFÜ-Passwort kennt, kann den Datenaustausch 
mit der Bank durchführen.
Für die Durchführung des Datenaustauschs gibt der Nutzer sein DFÜ-
Passwort ein. 

2 Initialisierung der FTAM-Anbindung
2.1 Einrichtung der Kommunikationsverbindung
Die Bank teilt den vom Kunden benannten Nutzern die zur Aufnahme einer 
Verbindung über Datenfernübertragung (DFÜ) erforderlichen Daten mit. 
Dabei handelt es sich um:
– Kunden-ID 
– Hostname 
– Datex-P NUA oder ISDN-NUA
– Host-Typ
– User-ID
– Erstes DFÜ-Passwort 
Der Kunde erstellt mit diesen Angaben eine Bankparameterdatei für die 
Bank, sofern ihm diese nicht durch seine Bank zur Verfügung gestellt wird. 

Elektronischen Unterschriften.
Jeder Teilnehmer führt in seinem Programm eine Funktion zur Änderung 
des DFÜ-Passwortes („PWA“) aus. 

2.2 Initialisierung der Schlüssel
Das vom Nutzer eingesetzte Schlüsselpaar muss zusätzlich zu den in 
Nummer 1 beschriebenen allgemeinen Bedingungen den nachfolgenden 
Anforderungen genügen:
1. Das Schlüsselpaar ist ausschließlich und eindeutig dem Nutzer 

zugeordnet.
2. Soweit der Nutzer sein Schlüsselpaar eigenständig generiert, ist der 

private Schlüssel mit Mitteln zu erzeugen, die der Nutzer unter seiner 
alleinigen Kontrolle halten kann. 

3. Sofern das Schlüsselpaar von einem Dritten zur Verfügung gestellt 
wird, ist sicherzustellen, dass der Nutzer in den alleinigen Besitz des 
privaten Schlüssels gelangt.

Schlüssel-Passwort, das den Zugriff auf den privaten Schlüssel 
absichert. 

Für die Initialisierung des Nutzers bei der Bank ist die Übermittlung des 
öffentlichen Schlüssels des Nutzers an das Banksystem erforderlich. Hier-
für übermittelt der Nutzer der Bank seinen öffentlichen Schlüssel auf zwei 
voneinander unabhängigen Kommunikationswegen:
– Über die FTAM-Anbindung mittels der hierfür vorgesehenen 

systembedingten Auftragsarten.
– Mit einem vom Kontoinhaber oder einem Kontobevollmächtigten 

unterschriebenen Initialisierungsbrief.

Für die Freischaltung des Nutzers überprüft die Bank auf Basis der vom 
Kontoinhaber oder einem Kontobevollmächtigten händisch unterschrie-
benen Initialisierungsbrief die Authentizität des über FTAM übermittelten 
öffentlichen Schlüssels. 
Zu dem öffentlichen Schlüssel enthält der Initialisierungsbrief die folgen-
den Daten: 
– Verwendungszweck „Elektronische Unterschrift“ des öffentlichen 

Schlüssels
– Die jeweils unterstützten Version pro Schlüsselpaar 
– Längenangabe des Exponenten
– Exponent des öffentlichen Schlüssels in hexadezimaler Darstellung
– Längenangabe des Modulus
– Modulus des öffentlichen Schlüssels in hexadezimaler Darstellung 
– Hashwert des öffentlichen Schlüssels in hexadezimaler Darstellung
Die Bank prüft die eigenhändige Unterschrift des Kontoinhabers bezie-
hungsweise des Kontobevollmächtigten auf dem Initialisierungsbrief sowie 
die Übereinstimmung zwischen den über die FTAM-Anbindung und den 
schriftlich übermittelten Hashwert des öffentlichen Schlüssels des Nutzers. 
Bei positivem Prüfergebnis schaltet die Bank den betreffenden Nutzer für 
die vereinbarten Auftragsarten frei.

3 Auftragserteilung an die Bank

Der Nutzer überprüft die zu unterschreibenden Dateien auf Richtigkeit und 
stellt sicher, dass genau diese Daten elektronisch unterschrieben werden. 
Zu jeder Datei mit Auftragsdaten werden entsprechend der Vereinbarung 
mit der Bank eine oder mehrere Elektronische Unterschriften erzeugt.

in je einer Datei, die gemeinsam oder getrennt an die Bank übertragen 
werden können.
Die Aufträge sind gegenüber der Bank erst dann erteilt, wenn zusätzlich 
zur Datei mit den Auftragsdaten (z. B. Zahlungsverkehrsauftrag) auch eine 
entsprechende Unterschriftdatei – gegebenenfalls zu einem von der Über-
mittlung der Auftragsdatei abweichenden Zeitpunkt – übertragen wurde.
Kunde und Bank können vereinbaren, dass die Autorisierung von per DFÜ 
übermittelten Auftragsdaten mittels gesondert übermittelten Begleitzettels 
erfolgen kann. Die Freigabe des Auftrags erfolgt in diesem Fall nach erfolg-
reicher Prüfung der Unterschrift des Nutzers auf dem Begleitzettel durch 
die Bank.
Für die Abfrage von Informationen bei der Bank sind die gewünschten Ab-
holaufträge zu erstellen und an die Bank zu übermitteln. Hierzu ist das ent-
sprechende DFÜ-Passwort des Nutzers einzugeben. Eine bankfachliche 
EU ist für die Abfrage von Informationen nicht erforderlich.

3.2 Legitimationsprüfung durch die Bank
Eine empfangene Auftragsdatei wird durch die Bank erst dann ausgeführt, 
wenn die erforderliche Anzahl von Elektronischen Unterschriften bezie-
hungsweise der unterschriebene Begleitzettel eingegangen ist und mit 
positivem Ergebnis geprüft wurde. 
Die Bank ist dazu berechtigt, nicht vollständig autorisierte Auftragsdaten 
nach Ablauf des von der Bank gesondert mitgeteilten Zeitlimits zu löschen.

3.3 Kundenprotokolle
Die Bank dokumentiert in Kundenprotokollen die folgenden Vorgänge: 
– Übertragung der Auftragsdaten an das Banksystem
– Übertragung von Informationsdateien von dem Banksystem an das 

Kundensystem
– Ergebnis einer jeden Legitimationsprüfung von Aufträgen des Kunden 

an das Banksystem
– Weiterverarbeitung von Aufträgen, sofern sie die Unterschriftsprüfung 

und die Anzeige von Auftragsdaten betreffen.
– Fehler bei der Dekomprimierung
Der Nutzer hat sich durch Abruf des Kundenprotokolls über das Ergebnis 
der auf Seiten der Bank durchgeführten Prüfungen zu informieren. 
Der Teilnehmer hat dieses Protokoll, das inhaltlich den Bestimmungen von 
Kapitel 1.7 der Anlage 2b entspricht, zu seinen Unterlagen zu nehmen und 
auf Anforderung der Bank zur Verfügung zu stellen.

4 Änderung der Schlüssel eines Nutzers

4.1 Änderung der Schlüssel mit automatischer Freischaltung
Wenn die vom Nutzer eingesetzten Legitimationsmedien in ihrer Gültigkeit 
zeitlich begrenzt sind, hat der Nutzer seiner Bank die neuen öffentlichen 
Schlüssel rechtzeitig vor dem Erreichen des Ablaufdatums zu übermitteln. 
Nach dem Erreichen des Ablaufdatums der alten Schlüssel ist eine Neuin-
itialisierung gemäß Nummer 2.2 vorzunehmen. 
Wenn der Nutzer seine Schlüssel selbst generiert, so hat er zu dem mit 
der Bank vereinbarten Zeitpunkt die Schlüssel unter Verwendung der dafür 
vorgesehenen systembedingten Auftragsarten zu erneuern und rechtzeitig 
vor dem Erreichen des Ablaufdatums des alten Schlüssels zu übermitteln.
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Für eine automatische Freischaltung des neuen Schlüssels ohne eine er-
neute Initialisierung ist die folgende Auftragsart zu nutzen:
– Aktualisierung des öffentlichen Schlüssels (PUB)
Die Auftragsart PUB ist hierfür mit einer gültigen Elektronischen Unter-
schrift des Nutzers zu versehen. Nach erfolgreicher Prüfung der Elektroni-
schen Unterschrift ist nur noch der neue Schlüssel zu verwenden.
Wenn die Elektronische Unterschrift nicht erfolgreich geprüft werden konn-
te, wird wie unter Nummer 7 Absatz 3 der Bedingungen für die Datenfern-
übertragung verfahren.
Die Schlüsseländerung darf erst nach Abarbeitung aller Aufträge erfol-
gen. Ansonsten sind die noch nicht ausgeführten Aufträge mit dem neuen 
Schlüssel neu zu erteilen.

4.2 Änderung der Schlüssel mit Neuinitialisierung
Der Nutzer kann per DFÜ durch Übermittlung eines neuen öffentlichen 
Schlüssels (Auftragsart „PUB“) sein bisheriges Schlüsselpaar ersetzen. 
Das neue Schlüsselpaar wird erst nach Eingang des hierzu erstellten 
entsprechenden Initialisierungsprotokolls (Ini-Brief) bei der Bank freige-
schaltet. Erst danach können mit dem neuen Schlüssel unterschriebene 
Aufträge ausgeführt werden.
Nach der Übermittlung des neuen öffentlichen Schlüssels werden aus Si-
cherheitsgründen alle mit dem alten Schlüssel unterschriebenen und noch 
nicht von der Bank bearbeiteten Aufträge nicht ausgeführt und der Nutzer 
hierüber beispielsweise über das Kundenprotokoll unverzüglich informiert. 
Dies betrifft insbesondere Aufträge, 
– für die die Prüfung der Elektronischen Unterschrift banksseitig noch 

nicht abgeschlossen wurde oder
– die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht an die Bank übermittelt 

wurden.
Diese Aufträge sind daher – sofern deren Ausführung gewünscht wird – 
komplett neu zu erteilen.
Bis das zugehörige händisch unterschriebene Initialisierungsprotokoll der 
Bank vorliegt und der neue öffentliche Schlüssel nach Prüfung von der 
Bank zur Nutzung freigeschaltet wurde, kann für den dazwischen liegen-
den Zeitraum, der unter Einschluss der Postlaufzeit durchaus mehrere 
Tage betragen kann, bei Bedarf mit der Bank ein anderes Legitimations-
verfahren für die Auftragslegitimierung (Ersatzverfahren) vereinbart wer-
den.
Nach banksseitiger Freischaltung des neuen öffentlichen Schlüssels sind 
Aufträge, die noch nicht an die Bank übertragen wurden, mit dem neuen 
Schlüsselpaar neu zu legitimieren und der Bank zu übermitteln.

5 Sperrung der Schlüssel eines Nutzers
Besteht der Verdacht des Missbrauchs des Schlüssels, ist der Nutzer dazu 

-
ren, die den kompromittierten Schlüssel verwenden.
Soweit der Nutzer über gültige Legitimationsmedien verfügt, kann er seine 
Zugangsberechtigung via FTAM-Anbindung sperren. Hierbei wird durch 
Senden einer Nachricht mit der Auftragsart „SPR“ der Zugang, d. h. der öf-
fentliche Schlüssel und das DFÜ-Passwort, für den jeweiligen Nutzer, unter 
dessen User-ID die Nachricht gesendet wird, gesperrt. Nach einer Sperre 
können bis zu der unter Nummer 2 beschriebenen Neuinitialisierung keine 
Aufträge von diesem Nutzer per FTAM-Anbindung mehr erteilt werden. 
Wenn der Nutzer nicht mehr über gültige Legitimationsmedien verfügt, 
kann er außerhalb des DFÜ-Verfahrens seine Legitimationsmedien über 
die von der Bank gesondert bekannt gegebenen Sperrfazilität sperren las-
sen. 
Der Kunde kann außerhalb des DFÜ-Verfahrens die Legitimations- und 
Sicherungsmedien eines Nutzers oder den gesamten DFÜ-Zugang über 
die von der Bank bekannt gegebene Sperrfazilität sperren lassen.

Anlage 2b: 

Anlage 3: 

Anlage 4: 
Weiterleitung von Daten bei Formatwechsel
Kann die Bank eine vom Kunden im Format „SEPA-Überweisung“ per DFÜ 
erteilten Überweisungsauftrag nicht in diesem Format ausführen, weil der 
vom Kunden angegebene Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
dieses Format noch nicht unterstützt, und weist die Bank den Überwei-
sungsauftrag nicht zurück, führt sie die Überweisung in einem vom Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers unterstützten Format aus.
[Die folgenden Listen gelten nur bei Anwendung der „Translation Rules 
MX pacs.008.001.01 to MT 103“ vom Juni 2007]
1. Bei dem Formatwechsel können die folgenden Datenelemente nicht 

übermittelt werden:
– Abweichender Zahlungsempfänger 

(Payment Information » Credit Transfer Transaction Information » 
Ultimate Creditor)

– Abweichender Zahler
(Payment Information » Ultimate Debtor und Payment Information » 
Credit Transfer Transaction Information » Ultimate Debtor)

(Payment Information » Credit Transfer Transaction Information » 

2. Bei dem Formatwechsel können die folgenden Datenelemente nur 
teilweise übermittelt werden:
– Adresse des Zahlungsempfängers

(Payment Information » Credit Transfer Transaction Information » 
Creditor » Postal Address)
[die ersten 66 der 140 ursprünglich möglichen Zeichen werden 
übermittelt]

– Adresse des Zahlers
(Payment Information » Debtor » Postal Address)
[die ersten 66 der 140 ursprünglich möglichen Zeichen werden über-
mittelt]

– Name des Zahlungsempfängers
(Payment Information » Credit Transfer Transaction Information » 
Creditor » Name)
[die ersten 66 der 70 ursprünglich möglichen Zeichen werden über-
mittelt]

– Name des Zahlers
(Payment Information » Debtor » Name)
[die ersten 66 der 70 ursprünglich möglichen Zeichen werden über-
mittelt]

– Verwendungszweck
(Payment Information » Credit Transfer Transaction Information » 
Remittance Information)
[Kundenreferenz und Verwendungszweck werden gemeinsam 
übermittelt, aber zusammen nicht mehr als 130 Zeichen. Die Kun-

ist immer vollständig angegeben.]
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Nähere Angaben zur Bank sind im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ enthalten.

Bedingungen für die girocard
A. Garantierte Zahlungsformen
I. Geltungsbereich
Der Karteninhaber kann die Karte, soweit diese entsprechend ausgestattet 
ist, für folgende Zahlungsdienste nutzen:

1. In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in 
deutschen Debitkartensystemen:

a) Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen des 
deutschen Geldautomatensystems, die mit dem girocard-Logo 
gekennzeichnet sind.

b) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen, an 
automatisierten Kassen im Rahmen des deutschen electronic cash-
Systems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind.

c) Zum Aufladen der GeldKarte an Ladeterminals, die mit dem 
GeldKarte-Logo gekennzeichnet sind.

d) Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein 
Mobilfunknutzer bei einem Mobilfunkanbieter unterhält, an einem 
Geldautomaten, sofern der Geldautomatenbetreiber diese Funktion 
anbietet und der Mobilfunkanbieter an dem System teilnimmt.

2. In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in 
fremden Debitkartensystemen:

a) Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen eines 
fremden Geldautomaten-Systems, soweit die Karte entsprechend 
ausgestattet ist.

b) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an 
automatisierten Kassen im Rahmen eines fremden Systems, soweit 
die Karte entsprechend ausgestattet ist. In einigen Ländern kann je 
nach System anstelle der PIN die Unterschrift gefordert werden.

c) Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunk-
nutzer bei einem Mobilfunkanbieter unterhält, an dem Geldautomaten 
eines fremden Systems, sofern der Geldautomatenbetreiber diese 
Funktion anbietet und der Mobilfunkanbieter an dem System teilnimmt. 

Die Akzeptanz der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter 
dem für das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

3. Ohne Einsatz der persönlichen Geheimzahl (PIN):
a) Als GeldKarte zum bargeldlosen Bezahlen an automatisierten Kassen 

des Handels- und Dienstleistungsbereiches im Inland, die mit dem 
GeldKarte-Logo gekennzeichnet sind (GeldKarte-Terminals).

b) Außerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und ohne dass mit 
der Funktion eine Garantie der Bank verbunden ist, als Speicher-
medium für Zusatzanwendungen
§ der Bank nach Maßgabe des mit der Bank abgeschlossenen

Vertrages (bankgenerierte Zusatzanwendung) oder
§ eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens nach Maßgabe 

des vom Karteninhaber mit diesem abgeschlossenen Vertrages 
(unternehmensgenerierte Zusatzanwendung).

II. Allgemeine Regeln
1. Karteninhaber und Vollmacht
Die Karte gilt für das auf ihr angegebene Konto. Sie kann nur auf den 
Namen des Kontoinhabers oder einer Person ausgestellt werden, der der 
Kontoinhaber Kontovollmacht erteilt hat. Wenn der Kontoinhaber die 
Kontovollmacht widerruft, ist er dafür verantwortlich, dass die an den 
Bevollmächtigten ausgegebene Karte an die Bank zurückgegeben wird. Die 
Bank wird die Karte nach Widerruf der Vollmacht für die Nutzung an 
Geldautomaten und automatisierten Kassen sowie für die Aufladung der 
GeldKarte elektronisch sperren. Eine Sperrung einer unternehmens-
generierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in 
Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der Karte eingespeichert 
hat, und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur 
Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer 
bankgenerierten Zusatzanwendung der Bank kommt nur gegenüber der 
Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank abgeschlossenen 
Vertrag. Solange die Rückgabe der Karte nicht erfolgt ist, besteht die 
Möglichkeit, dass sie weiterhin zum Verbrauch der noch in der GeldKarte 
gespeicherten Beträge verwendet wird. Auch eine Nutzung der auf der 
Karte gespeicherten Zusatzanwendungen ist weiterhin möglich.

2. Finanzielle Nutzungsgrenze
Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner Karte nur im Rahmen des 
Kontoguthabens oder eines vorher für das Konto eingeräumten Kredits 
vornehmen. Auch wenn der Karteninhaber diese Nutzungsgrenze bei 
seinen Verfügungen nicht einhält, ist die Bank berechtigt, den Ersatz der 
Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der Karte entstehen. 
Die Buchung solcher Verfügungen auf dem Konto führt zu einer 
geduldeten Kontoüberziehung.

3. Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen
Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht auf Euro 
lauten, wird das Konto gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung des 
Kurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem Preis- und 
Leistungsverzeichnis. Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung 
genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige 
Benachrichtigung des Kunden wirksam.

4. Rückgabe der Karte
Die Karte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. Die Karte 
ist nur für den auf der Karte angegebenen Zeitraum gültig. Mit 
Aushändigung der neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit der 
Karte ist die Bank berechtigt, die alte Karte zurückzuverlangen. Endet die 
Berechtigung, die Karte zu nutzen, vorher (zum Beispiel durch Kündigung 
der Kontoverbindung oder des Kartenvertrages), so hat der Karteninhaber 
die Karte unverzüglich an die Bank zurückzugeben. Ein zum Zeitpunkt der 
Rückgabe noch in der GeldKarte gespeicherter Betrag wird dem 
Karteninhaber erstattet. Auf der Karte befindliche unternehmensgenerierte 
Zusatzanwendungen hat der Karteninhaber bei dem Unternehmen, das 
die Zusatzanwendung auf die Karte aufgebracht hat, unverzüglich 
entfernen zu lassen. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer 
bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach dem 
Vertragsverhältnis zwischen dem Karteninhaber und der Bank.

5. Sperre und Einziehung der Karte
(1) Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (zum 

Beispiel an Geldautomaten) veranlassen,
§ wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu 

kündigen,
§ wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der 

Karte dies rechtfertigen oder
§ wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen 

Verwendung der Karte besteht.
Die Bank wird den Kontoinhaber unter Angabe der hierfür 
maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch 
unverzüglich nach der Sperre über die Sperre unterrichten. Die Bank 
wird die Karte entsperren oder diese durch eine neue Karte 
ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. 
Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber unverzüglich.

(2) Zum Zeitpunkt der Einziehung noch in der GeldKarte gespeicherte
Beträge werden dem Karteninhaber erstattet.

(3) Befindet sich auf der Karte für das Online-Banking ein TAN-
Generator oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Karte 
auch eine Sperrung des Online-Banking-Zugangs zur Folge.

(4) Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte eine Zusatz-
anwendung gespeichert, so hat der Einzug der Karte zur Folge, dass 
er die Zusatzanwendung nicht mehr nutzen kann. Zum Zeitpunkt der 
Einziehung in der Karte gespeicherte unternehmensgenerierte 
Zusatzanwendungen kann der Karteninhaber vom kartenaus-
gebenden Institut herausverlangen, nachdem dieses die Karte von 
der Stelle, die die Karte eingezogen hat, zur Verfügung gestellt 
bekommen hat. Die Bank ist berechtigt, das Herausgabeverlangen in 
Bezug auf die unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen 
dadurch zu erfüllen, dass sie dem Karteninhaber die um die 
Zahlungsverkehrsfunktionen bereinigte Karte aushändigt. Die 
Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatz-
anwendung richtet sich nach den für jene Zusatzanwendung 
geltenden Regeln.

6. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
6.1 Unterschrift
Sofern die Karte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Karteninhaber die 
Karte nach Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu 
unterschreiben.
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6.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Karte
Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern,
dass sie abhanden kommt oder missbräuchlich verwendet wird. Sie darf 
insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden, da 
sie (zum Beispiel im Rahmen des girocard-Systems) missbräuchlich 
eingesetzt werden kann. Darüber hinaus kann jeder, der im Besitz der 
Karte ist, den in der GeldKarte gespeicherten Betrag verbrauchen.
6.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN)
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person
Kenntnis von der persönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Die PIN darf ins-
besondere nicht auf der Karte vermerkt oder in anderer Weise zusammen 
mit dieser aufbewahrt werden. Denn jede Person, die die PIN kennt und in 
den Besitz der Karte kommt, hat die Möglichkeit, zu Lasten des auf der 
Karte angegebenen Kontos Verfügungen zu tätigen (zum Beispiel Geld an 
Geldautomaten abzuheben).
6.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, die 

missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte
Nutzung von Karte oder PIN fest, so ist die Bank, und zwar möglichst 
die kontoführende Stelle, unverzüglich zu benachrichtigen (Sperr-
anzeige). Die Sperranzeige kann der Karteninhaber auch jederzeit 
gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst abgeben. In diesem 
Fall ist eine Kartensperre nur möglich, wenn der Name der Bank –
möglichst mit Bankleitzahl – und die Kontonummer angegeben 
werden. Der Zentrale Sperrannahmedienst sperrt alle für das betreff-
ende Konto ausgegebenen Karten für die weitere Nutzung an 
Geldautomaten und automatisierten Kassen. Zur Beschränkung der 
Sperre auf die abhanden gekommene Karte muss sich der Karten-
inhaber mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in 
Verbindung setzen. Die Kontaktdaten, unter denen eine Sperranzeige 
abgegeben werden kann, werden dem Karteninhaber gesondert 
mitgeteilt. Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch 
unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.

(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unbe-
rechtigt in den Besitz seiner Karte gelangt ist, eine missbräuchliche
Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte 
oder PIN vorliegt, muss er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige 
abgeben.

(3) Befindet sich auf der Karte für das Online-Banking ein TAN-Generator
oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Karte auch eine 
Sperrung des Online-Banking-Zugangs zur Folge.

(4) Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung
kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatz-
anwendung in den Chip der Karte eingespeichert hat, und ist nur dann 
möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner 
Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten 
Zusatzanwendung kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und 
richtet sich nach dem mit der Bank abgeschlossenen Vertrag.

(5) Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer 
nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu 
unterrichten.

7. Autorisierung von Kartenzahlungen durch den
Karteninhaber

Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung (Auto-
risierung) zur Ausführung der Kartenzahlung. Soweit dafür zusätzlich eine 
PIN oder die Unterschrift erforderlich ist, wird die Zustimmung erst mit 
deren Einsatz erteilt. Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karten-
inhaber die Kartenzahlung nicht mehr widerrufen.

8. Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn
– sich der Karteninhaber nicht mit seiner PIN legitimiert hat,
– der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrahmen oder die

finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist oder
– die Karte gesperrt ist.
Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die Karte
eingesetzt wird, unterrichtet.

9. Ausführungsfrist
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach
Zugang des Zahlungsauftrages bei der Bank ist diese verpflichtet sicherzu-
stellen, dass der Kartenzahlungsbetrag spätestens an dem im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zeitpunkt beim Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers eingeht.

10. Entgelte
(1) Die vom Kontoinhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte  

ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank.
(2) Änderungen der Entgelte werden dem Kontoinhaber spätestens zwei

Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform
angeboten. Hat der Kontoinhaber mit der Bank im Rahmen der
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg
vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), können die Änderungen
auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des 
Kontoinhabers gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem 

vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung ange-
zeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen. 

(3) Werden dem Kontoinhaber Änderungen der Entgelte angeboten, kann 
er diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei 
kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen.

(4) Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kontoinhabern,
die keine Verbraucher sind, bleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 
Abs. 2 bis 6 AGB-Banken.

11. Information des Kontoinhabers über den 
Kartenzahlungsvorgang

Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich über 
die mit der Karte getätigten Zahlungsvorgänge auf dem für Konto-
informationen vereinbarten Weg. Mit Kontoinhabern, die nicht Verbraucher 
sind, wird die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung 
gesondert vereinbart. Über die mit der GeldKarte getätigten einzelnen 
Bezahlvorgänge und den Zahlungsempfänger unterrichtet die Bank den 
Kontoinhaber nicht. Die mit der GeldKarte getätigten Bezahlvorgänge kann 
der Karteninhaber mit Hilfe eines Chipkartenlesers nachvollziehen.

12. Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des
Kontoinhabers

12.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung in Form der
– Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
– Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und

Dienstleistungsunternehmen,
– Aufladung der GeldKarte,
– Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos
hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer 
Aufwendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den Betrag 
unverzüglich und ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag seinem Konto 
belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne 
die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden hätte.
12.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer 

autorisierten Kartenverfügung
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer

autorisierten Kartenverfügung in Form der
§ Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
§ Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und 

Dienstleistungsunternehmen,
§ Aufladung der GeldKarte oder
§ Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-

Kontos
kann der Kontoinhaber von der Bank die unverzügliche und ungekürzte
Erstattung des Verfügungsbetrages insoweit verlangen, als die Karten-
verfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag seinem 
Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem 
es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung 
befunden hätte.

(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung
der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im 
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung 
der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem 
Konto belastet wurden.

(3) Besteht die fehlerhafte Ausführung darin, dass die Kartenverfügung
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf 
der Ausführungsfrist in Nummer II.9 eingeht (Verspätung), sind die 
Ansprüche des Kontoinhabers nach den Absätzen 1 und 2 ausge-
schlossen. Ist dem Kunden durch die Verspätung ein Schaden 
entstanden, haftet die Bank nach Nr. 12.3.

(4) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft aus-
geführt, wird die Bank die Kartenverfügung auf Verlangen des
Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unterrichten.

12.3 Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer nicht 
erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung
kann der Kontoinhaber von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von 
Nr. 12.1 oder 12.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die 
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein 
Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie 
eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche 
Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Karteninhaber 
vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen 
Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb 
Deutschlands und des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) (Drittstaat) 
oder in der Währung eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaaten-
währungszahlung), beschränkt sich die Haftung der Bank für das 
Verschulden einer an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten 
Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. 
Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des
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Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Karteninhaber den
Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 
12.500,– Euro je Kartenverfügung begrenzt. Diese betragsmäßige 
Haftungsbeschränkung gilt nicht
– für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
– für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
– für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der

Karteninhaber Verbraucher ist.
12.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Ansprüche gegen die Bank nach Nr. 12.1 bis 12.3 sind 

ausgeschlossen, wenn der Kontoinhaber die Bank nicht spätestens 13 
Monate nach dem Tag der Belastung mit der Kartenverfügung darüber 
unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte
oder fehlerhafte Kartenverfügung handelt; für Kontoinhaber, die keine 
Verbraucher sind, tritt an die Stelle der Frist von 13 Monaten eine Frist 
von 3 Monaten. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den 
Kontoinhaber über die aus der Kartenverfügung resultierende 
Belastungsbuchung entsprechend dem für Kontoinformationen 
vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der 
Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den 
Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. 
Haftungsansprüche nach Nummer 12.3 kann der Kontoinhaber auch 
nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne 
Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(2) Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Bank sind ausgeschlossen,
wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
§ auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis

beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen 
trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten 
vermieden werden können, oder

§ von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung 
herbeigeführt wurden.

13. Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte
Kartenverfügungen

13.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige
(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden sie ihm

gestohlen oder kommen sie sonst abhanden und kommt es dadurch
zu nicht autorisierten Kartenverfügungen in Form der
§ Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
§ Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels-

und Dienstleistungsunternehmen,
§ Aufladung der GeldKarte,
§ Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-

Kontos, 
so haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der 
Sperranzeige verursacht werden, in Höhe von maximal 150,– Euro, 
ohne dass es darauf ankommt, ob den Karteninhaber an dem Verlust, 
Diebstahl oder sonstigen Abhandenkommen ein Verschulden trifft.

(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Karten-
verfügungen, ohne dass ein Verlust, Diebstahl oder ein sonstiges
Abhandenkommen der Karte oder PIN vorliegt, haftet der Konto-
inhaber für die hierdurch entstandenen Schäden bis zu einem Betrag 
von maximal 150,– Euro, wenn der Karteninhaber seine Pflicht zur 
sicheren Aufbewahrung von Karte oder PIN schuldhaft verletzt hat.

(3) Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher
oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb 
Deutschlands und des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) 
(Drittstaat) oder in der Währung eines Staates außerhalb des EWR 
(Drittstaatenwährungszahlung), trägt der Kontoinhaber den aufgrund 
nicht autorisierter Kartenverfügungen entstehenden Schaden nach 
Abs. 1 und 2 auch über einen Betrag von maximal 150,– Euro hinaus, 
wenn der Karteninhaber die ihm nach diesen Bedingungen oblieg-
enden Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die Bank durch eine 
Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen, 
haftet die Bank für den entstandenen Schaden im Umfang des von ihr 
zu vertretenen Mitverschuldens.

(4) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Abs. 1 bis 
3 verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige nicht 
abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur 
Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der 
Schaden dadurch eingetreten ist.

(5) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Verfügungen 
und hat der Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen 
Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in 
betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Kontoinhaber den hier-
durch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit 
des Karteninhabers kann insbesondere dann vorliegen, wenn
§ er den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der 

Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht 
unverzüglich mitgeteilt hat,

§ die persönliche Geheimzahl auf der Karte vermerkt oder zusam-
men mit der Karte verwahrt war (zum Beispiel im Originalbrief, in 
dem sie dem Karteninhaber mitgeteilt wurde),

§ die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt und 
der Missbrauch dadurch verursacht wurde.

6) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der
Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf 
den für die Karte geltenden Verfügungsrahmen.

13.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige
Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust oder 
Diebstahl der Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige 
nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN angezeigt wurde, übernimmt 
die Bank alle danach durch Verfügungen in Form der
– Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
– Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und

Dienstleistungsunternehmen,
– Aufladung der GeldKarte und
– Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos 
entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügerischer 
Absicht, trägt der Kontoinhaber auch die nach der Sperranzeige 
entstehenden Schäden.
13.3 Haftung des Kontoinhabers für den in der GeldKarte

gespeicherten Betrag
Eine Sperrung der GeldKarte für das Bezahlen an automatisierten Kassen 
ist nicht möglich. Bei Verlust, Diebstahl sowie im Falle der missbräuchlichen 
Verwendung oder einer sonstigen nicht autorisierten Nutzung der GeldKarte 
zum Bezahlen an automatisierten Kassen erstattet die Bank den in der 
GeldKarte gespeicherten Betrag nicht, denn jeder, der im Besitz der Karte 
ist, kann den in der GeldKarte gespeicherten Betrag ohne Einsatz der PIN 
verbrauchen.

III. Besondere Regeln für einzelne Nutzungsarten
1. Geldautomaten-Service und Einsatz an automatisierten 

Kassen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen
1.1 Verfügungsrahmen der Karte
Verfügungen an Geldautomaten, automatisierten Kassen und die Aufladung 
der GeldKarte sind für den Karteninhaber nur im Rahmen des für die Karte 
geltenden Verfügungsrahmens möglich. Bei jeder Nutzung der Karte an 
Geldautomaten und automatisierten Kassen wird geprüft, ob der Verfüg-
ungsrahmen der Karte durch vorangegangene Verfügungen bereits 
ausgeschöpft ist. Verfügungen, mit denen der Verfügungsrahmen der Karte 
überschritten würde, werden unabhängig vom aktuellen Kontostand und 
einem etwa vorher zum Konto eingeräumten Kredit abgewiesen. Der 
Karteninhaber darf den Verfügungsrahmen der Karte nur im Rahmen des 
Kontoguthabens oder eines vorher für das Konto eingeräumten Kredits in 
Anspruch nehmen. Der Kontoinhaber kann mit der kontoführenden Stelle 
eine Änderung des Verfügungsrahmens der Karte für alle zu seinem Konto 
ausgegebenen Karten vereinbaren. Ein Bevollmächtigter, der eine Karte 
erhalten hat, kann nur eine Herabsetzung für diese Karte vereinbaren.
1.2 Fehleingabe der Geheimzahl
Die Karte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen, an 
denen im Zusammenhang mit der Verwendung der Karte die PIN einge-
geben werden muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die persönliche 
Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der 
Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der 
kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.
1.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen
Die Bank hat sich gegenüber den Betreibern von Geldautomaten und
automatisierten Kassen vertraglich verpflichtet, die Beträge, über die unter 
Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen Karte verfügt wurde, 
an die Betreiber zu vergüten. Einwendungen und sonstige Beanstandungen 
des Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis zu dem Unternehmen, bei 
dem bargeldlos an einer automatisierten Kasse bezahlt worden ist, sind 
unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu machen.

2. GeldKarte
2.1 Servicebeschreibung
Die mit einem Chip ausgestattete Karte kann auch als GeldKarte eingesetzt
werden. Der Karteninhaber kann an GeldKarte-Terminals des Handels- und 
Dienstleistungsbereiches bargeldlos bezahlen.
2.2 Aufladen und Entladen der GeldKarte
Der Karteninhaber kann seine GeldKarte an den mit dem GeldKarte-Logo 
gekennzeichneten Ladeterminals innerhalb des ihm von seiner Bank 
eingeräumten Verfügungsrahmens (Abschnitt III Nr. 1.1) zu Lasten des auf 
der Karte angegebenen Kontos bis zu einem Betrag von maximal 200,–
Euro aufladen. Vor dem Aufladevorgang muss er seine persönliche 
Geheimzahl (PIN) eingeben. Der Karteninhaber kann seine GeldKarte auch
gegen Bargeld sowie im Zusammenwirken mit einer anderen Karte zu 
Lasten des Kontos, über das die Umsätze mit dieser Karte abgerechnet 
werden, aufladen. Aufgeladene Beträge, über die der Karteninhaber nicht 
mehr mittels GeldKarte verfügen möchte, können nur bei der karten-
ausgebenden Bank entladen werden. Die Entladung von Teilbeträgen ist 
nicht möglich. Bei einer Funktionsunfähigkeit der GeldKarte erstattet die 
kartenausgebende Bank dem Karteninhaber den nicht verbrauchten
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Betrag. Benutzt der Karteninhaber seine Karte, um seine GeldKarte oder 
die GeldKarte eines anderen aufzuladen, so ist die persönliche Geheimzahl 
(PIN) am Ladeterminal einzugeben. Die Auflademöglichkeit besteht nicht 
mehr, wenn die PIN dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der 
Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der 
kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.

2.3 Sofortige Kontobelastung des Ladebetrages
Benutzt der Karteninhaber seine Karte, um seine GeldKarte oder die
GeldKarte eines anderen aufzuladen, so wird der Ladebetrag dem Konto, 
das auf der Karte angegeben ist, belastet.
2.4 Zahlungsvorgang mittels GeldKarte
Beim Bezahlen mit der GeldKarte ist die PIN nicht einzugeben. Bei jedem 
Bezahlvorgang vermindert sich der in der GeldKarte gespeicherte Betrag 
um den verfügten Betrag.

3. Aufladen von Prepaid-Mobilfunk-Konten
3.1 Servicebeschreibung
Unter Verwendung seiner Karte und der persönlichen Geheimzahl (PIN) 
kann der Karteninhaber ein Prepaid-Mobilfunk-Konto eines Mobilfunk-
anbieters, auf dem vorausbezahlte Telefonwerteinheiten verbucht werden, 
an Geldautomaten innerhalb des ihm von seiner Bank eingeräumten
Verfügungsrahmens (Abschnitt III. Nr.1.1) zu Lasten des auf der Karte 
angegebenen Kontos aufladen. Voraussetzung ist, dass der vom Karten-
inhaber gewählte Geldautomat über eine entsprechende Ladefunktion 
verfügt und der Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-Mobilfunk-Konto führt, 
das aufgeladen werden soll, an dem System teilnimmt. Zum Aufladen eines 
Prepaid-Mobilfunk-Kontos hat der Karteninhaber am Display des Geld-
automaten den Menüpunkt zum Aufladen des Prepaid-Mobilfunk-Kontos zu 
wählen, die Mobilfunk Telefonnummer („Handy-Nummer“) einzugeben und 
einen angezeigten Aufladebetrag zu wählen. Nach Autorisierung der 
Ladetransaktionen durch die Bank des Karteninhabers wird das Prepaid-
Mobilfunk-Konto beim Mobilfunkanbieter aufgeladen. Mit diesem Verfahren 
kann der Karteninhaber sowohl sein eigenes Prepaid-Mobilfunk-Konto als 
auch das eines Dritten aufladen. Wird die Aufladung von der Bank, etwa
wegen fehlender Kontodeckung, nicht autorisiert, wird am Display ein
ablehnender Hinweis angezeigt.
3.2 Fehleingabe der Geheimzahl
Die Karte kann an Geldautomaten nicht mehr eingesetzt werden, wenn die 
persönliche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. 
Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit 
der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.
3.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen
Die Bank ist vertraglich verpflichtet, Ladebeträge für ein Prepaid-
Mobilfunk-Konto, die unter Verwendung der an den Karteninhaber ausge-
gebenen Karte autorisiert worden sind, zu bezahlen. Die Zahlungspflicht
beschränkt sich auf den jeweils autorisierten Betrag. Einwendungen und 
sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis 
zu dem Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-Mobilfunk-Konto führt, sind 
unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu machen.

B. Von der Bank angebotene
andere Service-Leistungen

1. Besondere Bedingungen
Für weitere von der Bank für die Karte bereitgestellte Service-Leistungen
gelten besondere Bedingungen, die vor Inanspruchnahme mit dem 
Kontoinhaber vereinbart werden.

2. Vereinbarung über die Nutzungsarten
Die Bank vereinbart mit dem Kontoinhaber, welche Dienstleistungen er mit 
der Karte in Anspruch nehmen kann.

C. Zusatzanwendungen
1. Speicherung von Zusatzanwendungen auf der Karte
(1) Der Karteninhaber hat die Möglichkeit, den auf der Karte 

befindlichen Chip als Speichermedium für eine bankgenerierte 
Zusatzanwendung (zum Beispiel in Form eines Jugendschutz-
merkmals) oder als Speichermedium für eine unternehmens-
generierte Zusatzanwendung (zum Beispiel in Form eines elektr-
onischen Fahrscheins) zu benutzen.

(2) Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich
nach dem Rechtsverhältnis des Karteninhabers zur Bank. Eine
unternehmensgenerierte Zusatzanwendung kann der Karteninhaber

nach Maßgabe des mit dem Unternehmen geschlossenen Vertrages 
nutzen. Es obliegt der Entscheidung des Karteninhabers, ob er seine 
Karte zur Speicherung unternehmensgenerierter Zusatzan-
wendungen nutzen möchte. Die Speicherung einer unternehmens--
generierten Zusatzanwendung auf der Karte erfolgt am Terminal des 
Unternehmens nach Absprache zwischen dem Karteninhaber und 
dem Unternehmen. Kreditinstitute nehmen vom Inhalt der am 
Unternehmensterminal kommunizierten Daten keine Kenntnis.

2. Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt einer 
unternehmensgenerierten Zusatzanwendung

Die kartenausgebende Bank stellt mit dem Chip auf der Karte lediglich die 
technische Plattform zur Verfügung, die es dem Karteninhaber ermöglicht,
in der Karte unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen zu speichern. 
Eine Leistung, die das Unternehmen über die unternehmensgenerierte
Zusatzanwendung gegenüber dem Karteninhaber erbringt, richtet sich 
ausschließlich nach dem Inhalt des Vertragsverhältnisses zwischen dem 
Karteninhaber und dem Unternehmen.

3. Reklamationsbearbeitung in Bezug auf
Zusatzanwendungen

(1) Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierten
Zusatzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich
gegenüber dem Unternehmen geltend zu machen, das die Zusatz-
anwendung in die Karte eingespeichert hat. Das Unternehmen
bearbeitet derartige Einwendungen auf Basis der bei ihm 
gespeicherten Daten. Der Karteninhaber darf die Karte zum Zwecke
der Reklamationsbearbeitung nicht dem Unternehmen aushändigen.

(2) Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zusatz-
anwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich der Bank 
geltend zu machen.

4. Keine Angabe der von der Bank an den Kunden
ausgegebenen PIN bei unternehmensgenerierten
Zusatzanwendungen

Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung einer unter-
nehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Karte wird die von der
kartenausgebenden Bank an den Karteninhaber ausgegebene PIN nicht 
eingegeben. Sofern das Unternehmen, das eine unternehmensgenerierte
Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert hat, dem Karteninhaber die 
Möglichkeit eröffnet, den Zugriff auf diese Zusatzanwendung mit einem 
separaten, von ihm wählbaren Legitimationsmedium abzusichern, so darf 
der Karteninhaber zur Absicherung der unternehmensgenerierten 
Zusatzanwendung nicht die PIN verwenden, die ihm von der 
kartenausgebenden Bank für die Nutzung der Zahlungsverkehrs-
anwendungen zur Verfügung gestellt worden ist.

5. Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen
Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur 
gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den 
Chip der Karte eingespeichert hat, und ist nur dann möglich, wenn das 
Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung 
vorsieht. Die Sperrung von bankgenerierten Zusatzanwendungen kommt 
nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank 
geschlossenen Vertrag.

D. Außergerichtliche Streitschlichtung und
Beschwerdemöglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Karteninhaber
die Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft 
der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich 
des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen 
Gesetzbuches), können auch Kunden, die keine Verbraucher sind, den 
Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die 
„Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im 
deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder 
im Internet unter www.bankenverband.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist 
schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher 
Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, zu richten. Ferner besteht 
für den Karteninhaber die Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder zur 
dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, 
und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt über Verstöße der Bank gegen das 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676c des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder gegen Art. 248 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) zu 
beschweren.
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Nähere Angaben zur Bank sind im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ enthalten.

Bedingungen für die MasterCard
I. Zahlungsverkehrsbezogene

Anwendungen
1. Verwendungsmöglichkeiten
1.1 Zu Zahlungsverkehrszwecken

Die von der Bank ausgegebene MasterCard kann der Karteninhaber im 
Inland und als weitere Dienstleistung auch im Ausland im Rahmen des 
MasterCard-Verbundes einsetzen
– bei Vertragsunternehmen und
– darüber hinaus als weitere Dienstleistung zum Abheben von 

Bargeld an Geldautomaten sowie an Kassen von Kreditinstituten, 
dort zusätzlich gegen Vorlage eines Ausweispapiers 
(Bargeldservice).

Die Vertragsunternehmen sowie die Kreditinstitute und die 
Geldautomaten im Rahmen des Bargeldservices sind an den 
Akzeptanzsymbolen zu erkennen, die auf der MasterCard zu sehen sind. 
Soweit mit der MasterCard zusätzliche Leistungen (zum Beispiel Hilfe in 
Notfällen, Versicherungen) verbunden sind, richtet sich dies nach den 
insoweit geltenden besonderen Regeln.

1.2 Als Speichermedium für Zusatzanwendungen

Verfügt die an den Kunden ausgegebene MasterCard über einen Chip, so 
kann die MasterCard auch als Speichermedium für Zusatzanwendungen
– der kartenausgebenden Bank nach Maßgabe des mit der Bank

abgeschlossenen Vertrages (bankgenerierte Zusatzanwendung)
oder

– eines Vertragsunternehmens nach Maßgabe des mit diesem
abgeschlossenen Vertrages (unternehmensgenerierte Zusatz-
anwendung)

verwendet werden.

2. Persönliche Geheimzahl (PIN)
Für die Nutzung von Geldautomaten und von automatisierten Kassen
kann dem Karteninhaber für seine Karte eine persönliche Geheimzahl
(PIN) zur Verfügung gestellt werden. Die Karte kann an Geldautomaten 
sowie an automatisierten Kassen, an denen im Zusammenhang mit der
Verwendung der Karte die PIN eingegeben werden muss, nicht mehr 
eingesetzt werden, wenn die PIN dreimal hintereinander falsch 
eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner 
Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.

3. Autorisierung von Kartenzahlungen durch den
Karteninhaber

(1) Bei Nutzung der MasterCard ist entweder
§ ein Beleg zu unterschreiben, auf den das Vertragsunternehmen

die Kartendaten übertragen hat, oder
§ an Geldautomaten und automatisierten Kassen die PIN 

einzugeben.
Nach vorheriger Abstimmung zwischen Karteninhaber und 
Vertragsunternehmen kann der Karteninhaber – insbesondere zur
Beschleunigung eines Geschäftsvorfalls – ausnahmsweise darauf
verzichten, den Beleg zu unterzeichnen und stattdessen lediglich
seine MasterCard-Nummer angeben.

(2) Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung
(Autorisierung) zur Ausführung der Kartenzahlung. Soweit dafür 
zusätzlich eine PIN oder die Unterschrift erforderlich ist, wird die 
Zustimmung erst mit deren Einsatz erteilt. Nach der Erteilung der 
Zustimmung kann der Karteninhaber die Kartenzahlung nicht mehr 
widerrufen.

4. Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn
– sich der Karteninhaber nicht mit seiner PIN legitimiert hat,
– der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrahmen der Karte

oder die finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist oder
– die Karte gesperrt ist.
Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die Karte
eingesetzt wird, unterrichtet.

5. Ausführungsfrist
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach
Zugang des Zahlungsauftrages bei der Bank ist diese verpflichtet 
sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag spätestens an dem im
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zeitpunkt beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

6. Finanzielle Nutzungsgrenze
Der Karteninhaber darf die MasterCard nur innerhalb des Verfügungs-
rahmens der Karte und nur in der Weise nutzen, dass ein Ausgleich der 
Kartenumsätze bei Fälligkeit gewährleistet ist. Der Karteninhaber kann mit 
seiner Bank eine Änderung seines Verfügungsrahmens der Karte 
vereinbaren. Auch wenn der Karteninhaber die finanzielle Nutzungs-
grenze nicht einhält, ist die Bank berechtigt, den Ersatz der 
Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der MasterCard 
entstehen. Die Genehmigung einzelner MasterCard-Umsätze führt weder 
zur Einräumung eines Kredites noch zur Erhöhung eines zuvor 
eingeräumten Kredites, sondern erfolgt in der Erwartung, dass ein 
Ausgleich der MasterCard-Umsätze bei Fälligkeit gewährleistet ist.
Übersteigt die Buchung von MasterCard-Umsätzen ein vorhandenes
Kontoguthaben oder einen vorher für das Konto eingeräumten Kredit, so 
führt die Buchung zu einer geduldeten Kontoüberziehung.

7. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
7.1 Unterschrift

Der Karteninhaber hat seine Karte nach Erhalt unverzüglich auf dem
Unterschriftsfeld zu unterschreiben.

7.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Karte

Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern,
dass sie abhanden kommt oder missbräuchlich verwendet wird. Sie darf 
insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden. 
Denn jede Person, die im Besitz der Karte ist, hat die Möglichkeit, mit ihr 
missbräuchliche Verfügungen zu tätigen.

7.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN)

Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person
Kenntnis von seiner persönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Sie darf 
insbesondere nicht auf der Karte vermerkt oder in anderer Weise
zusammen mit dieser aufbewahrt werden. Jede Person, die die PIN kennt 
und in den Besitz der Karte kommt, hat die Möglichkeit, zusammen mit 
der PIN und der Karte missbräuchliche Verfügungen zu tätigen (zum 
Beispiel Geld an Geldautomaten abzuheben).

7.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des Karteninhabers

(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, die 
missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte
Nutzung von Karte oder PIN fest, so ist die Bank, und zwar möglichst 
die kontoführende Stelle, oder eine Repräsentanz des MasterCard-
Verbundes unverzüglich zu unterrichten, um die MasterCard sperren 
zu lassen. Die Kontaktdaten, unter denen eine Sperranzeige 
abgegeben werden kann, werden dem Karteninhaber gesondert 
mitgeteilt. Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch 
auch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.

(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person
unberechtigt in den Besitz seiner Karte gelangt ist, eine 
missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte 
Nutzung von Karte oder PIN vorliegt, muss er ebenfalls unverzüglich
eine Sperranzeige abgeben.

(3) Befindet sich auf der Karte für das Online-Banking ein TAN-Generator
oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Karte auch eine 
Sperrung des Online-Banking-Zugangs zur Folge.

(4) Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung
kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die 
Zusatzanwendung in den Chip der MasterCard eingespeichert hat,
und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur 
Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer 
bankgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber der 
kartenausgebenden Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit 
der kartenausgebenden Bank abgeschlossenen Vertrag.
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(5) Der Karteninhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung
einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Karten-
verfügung zu unterrichten.

8. Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers
Die Bank ist gegenüber Vertragsunternehmen sowie den Kreditinstituten,
die die MasterCard an ihren Geldautomaten akzeptieren, verpflichtet, die 
vom Karteninhaber mit der Karte getätigten Umsätze zu begleichen. Die 
Bank unterrichtet den Karteninhaber mindestens einmal monatlich auf 
dem vereinbarten Weg über alle im Zusammenhang mit der Begleichung 
der Kartenumsätze entstehenden Aufwendungen. Mit Karteninhabern, die 
keine Verbraucher sind, wird die Art und Weise sowie die zeitliche Folge 
der Unterrichtung gesondert vereinbart. Der Betrag ist fällig, nachdem die 
Bank dem Karteninhaber Abrechnung erteilt hat. Nach Erteilung der 
Abrechnung werden die Umsätze dem vereinbarten Abrechnungskonto 
belastet. Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Karten-
inhabers aus seinem Vertragsverhältnis zu dem Vertragsunternehmen, bei 
dem die Karte eingesetzt wurde, sind unmittelbar gegenüber dem 
Vertragsunternehmen geltend zu machen.

9. Fremdwährungsumrechnung
Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht auf Euro
lauten, wird das Konto gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung des 
Kurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem „Preis- und
Leistungsverzeichnis“. Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung
genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige 
Benachrichtigung des Karteninhabers wirksam.

10. Entgelte
(1) Die vom Karteninhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte

ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank.
(2) Änderungen der Entgelte werden dem Karteninhaber spätestens

zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform
angeboten. Hat der Karteninhaber mit der Bank im Rahmen der
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg
vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), können die 
Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die 
Zustimmung des Karteninhabers gilt als erteilt, wenn er seine 
Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese 
Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen.

(3) Werden dem Karteninhaber Änderungen der Entgelte angeboten,
kann er diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und 
kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in 
ihrem Angebot besonders hinweisen.

(4) Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Karten-
inhabern, die keine Verbraucher sind, bleibt es bei den Regelungen 
in Nr. 12 Abs. 2 bis 6 AGB-Banken.

11. Erstattungs- und Schadensersatzansprüche
des Karteninhabers

11.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung in Form
– der Abhebung von Bargeld oder
– der Verwendung der Karte bei einem Vertragsunternehmen

hat die Bank gegen den Karteninhaber keinen Anspruch auf Erstattung
ihrer Aufwendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem Karteninhaber den 
Betrag unverzüglich und ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag einem 
Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es 
sich ohne die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden hätte.

11.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung
einer autorisierten Kartenverfügung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer
autorisierten Kartenverfügung in Form
• der Abhebung von Bargeld oder
• der Verwendung der Karte bei einem Vertragsunternehmen
kann der Karteninhaber von der Bank die unverzügliche und 
ungekürzte Erstattung des Verfügungsbetrages insoweit verlangen,
als die Kartenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der 
Betrag einem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den 
Stand, auf dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte
Kartenverfügung befunden hätte.

(2) Der Karteninhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die 
Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese 
im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften
Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt
oder seinem Konto belastet wurden.

(3) Besteht die fehlerhafte Ausführung darin, dass eine autorisierte
Kartenverfügung beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in Nummer I. 5 
eingeht (Verspätung), sind die Ansprüche des Karteninhabers 
nach den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem 
Karteninhaber durch die Verspätung ein Schaden entstanden, 
haftet die Bank nach Nr. 11.3.

(4) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft aus-
geführt, wird die Bank die Kartenverfügung auf Verlangen des
Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis 
unterrichten.

11.3 Schadensersatzansprüche des Karteninhabers aufgrund
einer nicht autorisierten oder einer nicht erfolgten oder
fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer
nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten 
Kartenverfügung kann der Karteninhaber von der Bank einen Schaden,
der nicht bereits von Nr. 11.1 und 11.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies 
gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die 
Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle 
zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass 
die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die 
der Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem 
Karteninhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der 
Karte in einem Land außerhalb Deutschlands und des Europäischen 
Wirtschaftsraumes (EWR) (Drittstaat) oder in der Währung eines Staates 
außerhalb des EWR (Drittstaatenwährungszahlung), beschränkt sich die 
Haftung der Bank für das Verschulden einer an der Abwicklung des 
Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und 
Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein 
schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem 
Umfang Bank und Karteninhaber den Schaden zu tragen haben. Die 
Haftung nach diesem Absatz ist auf 12.500,– Euro je Kartenverfügung 
begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht
– für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
– für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
– für den dem Karteninhaber entstandenen Zinsschaden, wenn der

Karteninhaber Verbraucher ist.

11.4 Frist für die Geltendmachung von Ansprüchen nach
Nr. 11 .1 bis 11 .3

Ansprüche gegen die Bank nach Nr. 11.1 bis 11.3 sind ausgeschlossen,
wenn der Karteninhaber die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem 
Tag der Belastung mit der Kartenverfügung darüber unterrichtet hat, 
dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte 
Kartenverfügung handelt; für Karteninhaber, die keine Verbraucher sind, 
tritt an die Stelle der Frist von 13 Monaten eine Frist von 3 Monaten. Der 
Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Karteninhaber über die 
aus der Kartenverfügung resultierende Belastungsbuchung 
entsprechend dem für Umsatzinformationen vereinbarten Weg, 
spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung 
unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der 
Unterrichtung maßgeblich. Haftungsansprüche nach Nummer 11.3 kann 
der Karteninhaber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, 
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

11.5 Erstattungsanspruch bei autorisierter Kartenverfügung
ohne genaue Betragsangabe und Frist für die 
Geltendmachung des Anspruchs

(1) Der Karteninhaber kann von der Bank die unverzügliche und 
ungekürzte Erstattung des Verfügungsbetrages verlangen, wenn 
er eine Kartenverfügung bei einem Vertragsunternehmen in der 
Weise autorisiert hat, dass
§ bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht angegeben 

wurde und
§ der Zahlungsvorgang den Betrag übersteigt, den der 

Karteninhaber entsprechend seinem bisherigen 
Ausgabeverhalten, dem Inhalt des Kartenvertrages und den 
jeweiligen Umständen des Einzelfalles hätte erwarten können; 
mit einem etwaigen Währungsumtausch zusammenhängende 
Gründe bleiben außer Betracht, wenn der vereinbarte 
Referenzwechselkurs zugrunde gelegt wurde. 

Der Karteninhaber ist verpflichtet, gegenüber der Bank die 
Sachumstände darzulegen, aus denen er seinen Erstattungs-
anspruch herleitet.

(2) Der Anspruch auf Erstattung ist ausgeschlossen, wenn er nicht 
innerhalb von acht Wochen nach dem Zeitpunkt der Belastung des 
Umsatzes auf dem Abrechnungskonto gegenüber der Bank 
geltend gemacht wird.
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11.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss

Ansprüche des Karteninhabers gegen die Bank nach Nr. 11.1 bis 11.5
sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis 

beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen
trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten 
vermieden werden können, oder

– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung 
herbeigeführt wurden.

12. Haftung des Karteninhabers für nicht autorisierte
Kartenverfügungen

12.1 Haftung des Karteninhabers bis zur Sperranzeige

(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden sie ihm
gestohlen oder kommen sie ihm sonst abhanden und kommt es
dadurch zu nicht autorisierten Kartenverfügungen in Form
§ der Abhebung von Bargeld oder
§ der Verwendung der Karte bei einem Vertragsunternehmen,
so haftet der Karteninhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der 
Sperranzeige verursacht werden, in Höhe von maximal 150,– Euro, 
ohne dass es darauf ankommt, ob den Karteninhaber an dem 
Verlust, Diebstahl oder sonstigen Abhandenkommen ein Verschulden
trifft.

(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Karten-
verfügungen, ohne dass ein Verlust, Diebstahl oder ein sonstiges
Abhandenkommen der Karte oder PIN vorliegt, haftet der 
Karteninhaber für die hierdurch entstandenen Schäden bis zu einem
Betrag von maximal 150,– Euro, wenn der Karteninhaber seine Pflicht 
zur sicheren Aufbewahrung von Karte oder PIN schuldhaft verletzt 
hat.

(3) Handelt es sich bei dem Karteninhaber nicht um einen Verbraucher
oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb
Deutschlands und des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR)
(Drittstaat) oder in der Währung eines Staates außerhalb des EWR 
(Drittstaatenwährungszahlung), trägt der Karteninhaber den aufgrund 
nicht autorisierter Kartenverfügungen entstehenden Schaden nach 
Abs. 1 und 2 auch über einen Betrag von maximal 150,– Euro hinaus, 
wenn der Karteninhaber die ihm nach diesen Bedingungen 
obliegenden Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die Bank durch eine 
Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen, 
haftet die Bank für den entstandenen Schaden im Umfang des von ihr 
zu vertretenen Mitverschuldens.

(4) Der Karteninhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Abs. 1 bis 
3 verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige nicht
abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur 
Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der 
Schaden dadurch eingetreten ist.

(5) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Verfügungen
und hat der Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen
Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in 
betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Karteninhaber den
hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe 
Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann 
vorliegen, wenn
§ er den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung

der Bank oder einer MasterCard Repräsentanz schuldhaft nicht 
unverzüglich mitgeteilt hat,

§ die persönliche Geheimzahl auf der Karte vermerkt oder 
zusammen mit der Karte verwahrt war (zum Beispiel im 
Originalbrief, in dem sie dem Karteninhaber mitgeteilt wurde),

§ die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt und 
der Missbrauch dadurch verursacht wurde.

(6) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der 
Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils 
auf den für die Karte geltenden Verfügungsrahmen.

12.2 Haftung des Karteninhabers ab Sperranzeige

Sobald der Verlust oder Diebstahl der Karte, die missbräuchliche 
Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder 
PIN gegenüber der Bank oder einer MasterCard Repräsentanz angezeigt 
wurde, übernimmt die Bank alle danach durch Verfügungen in Form
§ der Abhebung von Bargeld oder
§ der Verwendung der Karte bei einem Vertragsunternehmen
entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügerischer 
Absicht, trägt der Karteninhaber auch die nach der Sperranzeige 
entstehenden Schäden.

13. Gesamtschuldnerische Haftung mehrerer Antragsteller
Für die Verbindlichkeiten aus einer gemeinsam beantragten MasterCard 
haften die Antragsteller als Gesamtschuldner, d.h. die Bank kann von 
jedem Antragsteller die Erfüllung sämtlicher Ansprüche fordern. Jeder 
Antragsteller hat dafür Sorge zu tragen, dass die an ihn ausgegebene 

Karte mit Wirksamwerden der Kündigung unverzüglich an die Bank 
zurückgegeben wird. Die Aufwendungen, die aus der weiteren Nutzung 
einer Karte bis zu ihrer Rückgabe an die Bank entstehen, haben die 
Antragsteller ebenfalls gesamtschuldnerisch zu tragen. Unabhängig 
davon wird die Bank zumutbare Maßnahmen ergreifen, um MasterCard-
Verfügungen nach der Kündigung des MasterCard Vertragsverhältnisses
zu unterbinden.

14. Eigentum und Gültigkeit der Karte
Die Karte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. Die
Karte ist nur für den auf der Karte angegebenen Zeitraum gültig. Mit der 
Aushändigung einer neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit, 
ist die Bank berechtigt, die alte Karte zurückzuverlangen. Endet die 
Berechtigung, die Karte zu nutzen, vorher (zum Beispiel durch 
Kündigung des MasterCard-Vertrages), so hat der Karteninhaber die 
Karte unverzüglich an die Bank zurückzugeben. Auf der MasterCard 
befindliche unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen hat der Kunde 
bei dem Unternehmen, das die Zusatzanwendung auf die MasterCard 
aufgebracht hat, unverzüglich entfernen zu lassen. Die Möglichkeit zur 
weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich 
nach dem Vertragsverhältnis zwischen dem Karteninhaber und der 
kartenausgebenden Bank. Die Bank behält sich das Recht vor, auch 
während der Laufzeit einer Karte diese gegen eine neue auszutauschen. 
Kosten entstehen dem Karteninhaber dadurch nicht.

15. Kündigungsrecht des Karteninhabers
Der Kunde kann den MasterCard-Vertrag jederzeit ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist kündigen.

16. Kündigungsrecht der Bank
Die Bank kann den MasterCard-Vertrag unter Einhaltung einer 
angemessenen, mindestens zweimonatigen Kündigungsfrist kündigen. 
Die Bank wird den MasterCard-Vertrag mit einer längeren Kündigungs-
frist kündigen, wenn dies unter Berücksichtigung der berechtigten 
Belange des Karteninhabers geboten ist. Die Bank kann den 
MasterCard-Vertrag fristlos kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, 
durch den die Fortsetzung des MasterCard-Vertrages auch unter 
angemessener Berücksichtigung der berechtigten Belange des Kunden 
für die Bank unzumutbar ist. Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, 
wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögenslage 
gemacht hat und die Bank hierauf die Entscheidung über den Abschluss 
des MasterCard-Vertrages gestützt hat oder wenn eine wesentliche 
Verschlechterung seiner Vermögenslage eintritt oder einzutreten droht 
und dadurch die Erfüllung der Verbindlichkeiten aus dem MasterCard-
Vertrag gegenüber der Bank gefährdet ist.

17. Folgen der Kündigung
Mit Wirksamwerden der Kündigung darf die MasterCard nicht mehr
benutzt werden. Die Karte ist unverzüglich und unaufgefordert an die
Bank zurückzugeben. Auf der Karte befindliche unternehmensgenerierte
Zusatzanwendungen hat der Karteninhaber bei dem Unternehmen, das 
die Zusatzanwendung auf die MasterCard aufgebracht hat, unverzüglich
entfernen zu lassen. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer 
bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach den für jene 
Zusatzanwendung geltenden Regeln.

18. Einziehung und Sperre der MasterCard
(1) Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (zum

Beispiel an Geldautomaten) veranlassen,
§ wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem

Grund zu kündigen,
§ wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit

der Karte dies rechtfertigen oder
§ wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder 

betrügerischen Verwendung der Karte besteht.
Die Bank wird den Karteninhaber unter Angabe der hierfür 
maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch 
unverzüglich nach der Sperre, über die Sperre unterrichten. Die 
Bank wird die Karte entsperren oder diese durch eine neue Karte 
ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben 
sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber 
unverzüglich.

(2) Befindet sich auf der Karte für das Online-Banking ein TAN-
Generator oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Karte 
auch eine Sperrung des Online-Banking-Zugangs zur Folge.

(3) Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte eine Zusatz-
anwendung gespeichert, so hat der Einzug der Karte zur Folge, 
dass er die Zusatzanwendung nicht mehr nutzen kann. Zum 
Zeitpunkt der Einziehung in der Karte gespeicherte 
unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen kann der 
Karteninhaber von der Bank herausverlangen, nachdem diese die 
Karte von der Stelle, die die Karte eingezogen hat, zur Verfügung 
gestellt bekommen hat. 
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Die Bank ist berechtigt, das Herausgabeverlangen in Bezug auf die 
unter-nehmensgenerierten Zusatzanwendungen dadurch zu erfüllen, 
dass sie dem Karteninhaber die um die Zahlungsverkehrsfunktionen
bereinigte Karte aushändigt. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung 
einer auf der Karte befindlichen bankgenerierten Zusatzanwendung 
richtet sich nach den für jene Zusatzanwendung geltenden Regeln.

II. Zusatzanwendungen
1. Speicherung von Zusatzanwendungen auf der Karte
(1) Der auf der Kreditkarte befindliche Chip kann auch als Speicher-

medium für eine bankgenerierte Zusatzanwendung (zum Beispiel in 
Form eines Jugendschutzmerkmals) oder für eine unternehmens-
generierte Zusatzanwendung (zum Beispiel in Form eines
elektronischen Fahrscheins) genutzt werden.

(2) Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich
nach dem Rechtsverhältnis des Karteninhabers zur kartenaus-
gebenden Bank.

(3) Eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung kann der 
Karteninhaber nach Maßgabe des mit dem Unternehmen 
geschlossenen Vertrages nutzen. Es obliegt der Entscheidung des 
Karteninhabers, ob er seine Karte zur Speicherung einer 
unternehmensgenerierten Zusatzanwendung nutzen möchte. Die 
Speicherung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung auf 
der Karte erfolgt am Terminal des Unternehmens nach Absprache 
zwischen dem Kunden und dem Unternehmen. Kreditinstitute 
nehmen vom Inhalt der am Unternehmensterminal kommunizierten 
Daten keine Kenntnis.

2. Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt
einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung

Die kartenausgebende Bank stellt mit dem Chip auf der Karte lediglich die 
technische Plattform zur Verfügung, die es dem Kunden ermöglicht, in der 
MasterCard unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen zu speichern. 
Eine Leistung, die das Unternehmen über die unternehmensgenerierte 
Zusatzanwendung gegenüber dem Kunden erbringt, richtet sich 
ausschließlich nach dem Inhalt des Vertragsverhältnisses zwischen dem 
Kunden und dem Unternehmen.

3. Reklamationsbearbeitung bei Zusatzanwendungen
(1) Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierten

Zusatzanwendung betreffen, hat der Kunde ausschließlich gegenüber
dem Unternehmen geltend zu machen, das die Zusatzanwendung in 
die Karte eingespeichert hat. Das Unternehmen bearbeitet derartige 
Einwendungen auf Basis der bei ihm gespeicherten Daten. Der Kunde 
darf die MasterCard zum Zwecke der Reklamationsbearbeitung nicht 
dem Unternehmen aushändigen.

(2) Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zusatz-
anwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich 
gegenüber der Bank geltend zu machen.

4. Keine Angabe der von der Bank an den Kunden
ausgegebenen PIN bei unternehmensgenerierten
Zusatzanwendungen

Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung einer 
unternehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Kreditkarte wird die
von der kartenausgebenden Bank an den Karteninhaber ausgegebene PIN 
nicht eingegeben.

Sofern das Unternehmen, das eine unternehmensgenerierte 
Zusatzanwendung in die MasterCard eingespeichert hat, dem 
Karteninhaber die Möglichkeit eröffnet, den Zugriff auf diese 
Zusatzanwendung mit einem separaten, von ihm wählbaren 
Legitimationsmedium abzusichern, so darf der Kunde zur Absicherung 
der unternehmensgenerierten Zusatzanwendung nicht die PIN 
verwenden, die ihm von der kartenausgebenden Bank für die Nutzung 
der Zahlungsverkehrsanwendungen zur Verfügung gestellt worden ist.

5. Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen
Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt 
nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die 
Zusatzanwendung in den Chip der MasterCard eingespeichert hat, und 
ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur 
Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung von 
bankgenerierten Zusatzanwendungen kommt nur gegenüber der Bank 
in Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank geschlossenen 
Vertrag.

III. Änderungen der
Geschäftsbedingungen

Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem Karteninhaber
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres
Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Karteninhaber mit der 
Bank im Rahmen seiner Geschäftsbeziehung einen elektronischen
Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking),
können die Änderungen auch auf diesem Weg angeboten werden. Die
Zustimmung des Karteninhabers gilt als erteilt, wenn er seine 
Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese 
Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders 
hinweisen. Werden dem Kunden Änderungen dieser Bedingungen 
angeboten, kann er diese Geschäftsbeziehung vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch 
fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn 
die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

IV. Außergerichtliche
Streitschlichtung und
Beschwerdemöglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für 
Karteninhaber die Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten Banken 
anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem
Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des 
Bürgerlichen Gesetzbuches), können auch Kunden, die keine
Verbraucher sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen.
Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die Schlichtung von 
Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur
Verfügung gestellt wird oder im Internet unter www.bankenverband.de
abrufbar ist. Die Beschwerde ist schriftlich an die 
Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e. V., 
Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, zu richten. Ferner besteht für den 
Karteninhaber die Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder zur dortigen 
Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, und Lurgiallee 12, 60439 
Frankfurt über Verstöße der Bank gegen das 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676c des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder gegen Art. 248 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) zu 
beschweren.
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	 Die Belegung der Verwendungszweckangaben darf außerdem 
vom Kunden nicht für die Vorgabe eines von ihm gewünschten 
Druckbildes benutzt werden, ohne dass die Stellenkapazität im 
Datenfeld C 16 des Datensatzes sowie in den nachfolgenden Er-
weiterungsteilen mit Verwendungszweckangaben voll ausgenutzt 
ist. 

	 Verwendungszweckangaben dürfen nicht die Übermittlung einer 
gesonderten Nachricht außerhalb des Zahlungsverkehrs (z. B. 
Rechnung, Lohn- und Gehaltsabrechnung) ersetzen. Werbetexte 
dürfen in den Verwendungszweckangaben nicht enthalten sein. 

3.	 Vor Anlieferung eines Datenträgers an die Bank hat der Kunde die 
Kontrollmaßnahmen gemäß den Anhängen 1.5 – 6.5 durchzufüh-
ren. Er ist verpflichtet, den Inhalt der von ihm gelieferten Daten-
träger mindestens für einen Zeitraum von zehn Kalendertagen ab 
Einlieferung bzw. ab Ausführungsdatum, sofern ein solches Da-
tum im Feld 11 Datensatz A angegeben ist,  in der Form nachweis-
bar zu halten, dass er sie der Bank auf Aufforderung kurzfristig auf 
besonders gekennzeichneten Duplikatsdatenträgern nachliefern 
kann.

 	 Die Vereinbarung eines Datums für die Anlieferung von Datenträ-
gern bei der Bank ist nicht zugleich die Vereinbarung eines Aus-
führungstermins. Vielmehr bestimmt sich der Ausführungsbeginn 
nach dem für die jeweilige Auftragsart maßgeblichen Bedingun-
gen für den Überweisungsverkehr bzw. der Inkassovereinbarung 
für den Lastschriftverkehr.

4.	 Der Kunde hat die Bankleitzahl des Zahlungsdienstleisters des 
Zahlungsempfängers bzw. des Zahlers sowie die Kontonummer 
des Zahlungsempfängers beziehungsweise Zahlers zutreffend 
anzugeben. Die in die Abwicklung des Zahlungsauftrages einge-
schalteten Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die Bearbeitung 
ausschließlich anhand dieser numerischen Angaben vorzuneh-
men. Fehlerhafte Angaben können Fehlleitungen des Zahlungs
auftrags zur Folge haben. 

III.	 	Rückruf 
Der Rückruf eines Datenträgers ist ausgeschlossen, sobald die Bank 
mit dessen Bearbeitung begonnen hat. Auch einzelne auf einem Da-
tenträger enthaltene Überweisungs- und Lastschrifteinzugsaufträge 
können dann nur außerhalb des Datenträgeraustauschverfahrens 
über den mit der Bank vereinbarten Weg zurückgerufen werden.
Die Bank kann einen Rückruf nur beachten, wenn er dieser so recht-
zeitig zugeht, dass seine Berücksichtigung im Rahmen des ordnungs-
gemäßen Arbeitsablaufes möglich ist. Der Kunde muss der Bank dazu 
die Einzelangaben aus den Datenfeldern C 4, C 5, C 7, C 10, C 11, C 
12, C 14 und C 15 des Originalauftrages sowie inhaltlich auch Anga-
ben aus Datenfeld C 16 gemäß der Anhänge 1.1 – 6.1 mitteilen. 
Um die Bearbeitung des Rückrufs durch die Bank zu erleichtern, sollte 
der Kunde zusätzlich die Anzahl und Summe der Beträge der C-Sätze 
der betreffenden logischen Datei sowie die Bezeichnung des Daten-
trägers angeben. 
Änderungen eines Dateiinhaltes sind nur durch Rückruf der Datei und 
erneute Einlieferung möglich. 

IV.	 	Kontrolle der Datenträger durch die Bank
1.	 Die Bank führt die Kontrollmaßnahmen gemäß Aufzählung in den 

Anhängen 1.5 – 6.5 durch. Reicht der Kunde Datenträger mit Auf-
trägen ein, die erst später ausgeführt werden sollen, ist die Bank 

Bedingungen für den Datenträgeraustausch
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Nähere Angaben zur Bank sind im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ enthalten.

I.	 	Allgemeine Verfahrensbestimmungen 
1.	 Zwischen Bank und dem Kunden wird der  Austausch von Daten 

auf Basis der nachfolgenden „Bedingungen für den Datenträger-
austausch“ vereinbart. 

2.	 Die Bank nimmt von ihrem Kunden Überweisungsaufträge und 
Lastschrifteinzugsaufträge auf mit dem Kunden vereinbarten Da-
tenträgern (z. B Magnet-/Kassettenbänder, Disketten) entgegen. 
Sie stellt dem Kunden und/oder einem Kontobevollmächtigten 
Datenträger mit Informationen zu Kontobewegungen (z. B. Gut-
schriften und Belastungen) zur Verfügung, sofern dies zwischen 
Bank und dem Kunden gesondert vereinbart wurde. 

3.	 Die Datenträger müssen in Satz- und Dateiaufbau und in den 
Spezifikationen den Angaben gemäß den Anhängen 1.1 – 6.1 
entsprechen und sind durch Aufkleber gemäß den Anhängen 1.4 
– 6.4 zu kennzeichnen. 

4.	 Zur Kennzeichnung der einzelnen Auftragsart (z. B. Lastschriftein-
zugsaufträge, Überweisungsaufträge) sind die in den Anhängen 
1.2 – 6.2 dafür vorgesehenen Textschlüssel zu verwenden.

II.	 	Auftragserteilung durch den Kunden 
1.	 Mit dem von ihm unterschriebenen Begleitzettel gemäß den An-

hängen 1.3 – 6.3 autorisiert der Kunde innerhalb der vereinbarten 
Frist für die Einreichung des Begleitzettels den Auftrag, die auf 
den Datenträgern enthaltenen Überweisungs- und/oder Last-
schrifteinzugsaufträge auszuführen. 

2.	 Die Angaben zum Verwendungszweck haben sich ausschließ-
lich auf den jeweiligen Zahlungsverkehrsvorgang im Datensatz C 
zu beziehen. Am Anfang des Datenfeldes C 16 „Verwendungs-
zweck“ sind linksbündig solche Angaben unterzubringen, auf die 
der Zahlungsempfänger� beziehungsweise der Zahler� maschinell 
zuzugreifen beabsichtigt oder die der Einreicher der Lastschriften 
benötigt, falls die Zahlung als unbezahlt bzw. unanbringlich an ihn 
zurückgeleitet wird. 

	 Der Zahlungsempfänger bzw. der Zahler kann elektronisch über-
mittelte Zahlungsinformationen ohne gesonderte Vereinbarung 
mit dem Auftraggeber/Einreicher automatisch weiterverarbeiten, 
wenn dieser die Angaben in Datenfeld C 16 wie folgt strukturiert: 

Feldkennzeichen	 	 Inhalt
/INV (Invoice)		  Rechnungsnummer

	 /RFB	 (Reference Beneficiary) 	 Referenz des 	
	 	 	 	 Zahlungsempfängers

	 /ROC 
	 (Reference Ordering Customer) 	 Referenz des Auftraggebers

	 Im Zusammenhang mit dem Textschlüssel ,,54“ (vermögenswirk-
same Leistungen) werden bestimmte Verwendungszweckanga-
ben nur durch Textschlüssel-Ergänzungen (siehe Anhang 1.2) 
gekennzeichnet. Bei Überweisungen auf Sparkonten von Kredi-
tinstituten erübrigt sich dadurch ein diesbezüglicher Text im Da-
tenfeld C 16 „Verwendungszweck“; das Feld muss insofern leer 
bleiben. Sofern Sparleistungen jedoch auf Konten von Bauspar-
kassen, Versicherungsunternehmen u. Ä. überwiesen werden, ist 
das Datenfeld Verwendungszweck wie folgt zu belegen: 
−	 Bausparkonto- oder Versicherungsnummer (linksbündig), 
−	 Name des Zahlungsempfängers.

� Im Dateiaufbau wird der Zahlungsempfänger als Begünstigter bezeichnet.
� Im Dateiaufbau wird der Zahler als Zahlungspflichtiger bezeichnet.



�

berechtigt, die Kontrollmaßnahmen erst unmittelbar vor der Bear-
beitung durchzuführen. 

2.	 Ergeben sich bei der Kontrolle der Datenträger durch die Bank 
Fehler, ist sie berechtigt, fehlerhafte Datensätze von der weiteren 
Bearbeitung auszuschließen, wenn die ordnungsgemäße Aus-
führung des Auftrages nicht sichergestellt werden kann. Hierüber  
wird sie den Kunden unverzüglich auf dem vereinbarten Weg in-
formieren. 

3.	 Stellt die Bank fest, dass sie einen Datenträger wegen seiner Be-
schaffenheit oder der Beschaffenheit der darauf gespeicherten 
Daten ganz oder teilweise nicht bearbeiten kann oder dass Un-
stimmigkeiten zwischen dem Datenträger und dem Begleitzettel 
bestehen, so wird sie den Auftrag nicht ausführen und den Kun-
den hierüber unverzüglich informieren. 

4.	 Die Bank gibt dem Kunden die von ihm erhaltenen Datenträger 
nach Bearbeitung zurück, sofern dies vereinbart wurde.
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V.	 	Ausführung der Aufträge 
1.	 Die Bank wird die Aufträge ausführen, wenn alle nachfolgenden 

Ausführungsbedingungen vorliegen:
–	 Der Auftrag wurde nach II.1 autorisiert, 
–	 die Kontrollen nach IV. haben ergeben, dass die Auftragsda-

tensätze weiterverarbeitet werden können, und
–	 die Ausführungsvoraussetzungen liegen nach den für die 

jeweilige Auftragsart maßgeblichen Bedingungen für den 
Überweisungsverkehr und der Inkassovereinbarung zum 
Lastschriftverkehr vor. 

2.	 Liegen die Ausführungsbedingungen nach Nummer 1 nicht vor, 
wird die Bank den Auftrag nicht ausführen und den Kunden über 
die Nichtausführung unverzüglich auf dem vereinbarten Weg 
unterrichten. Soweit möglich, nennt die Bank dem Kunden die 
Gründe und Fehler, die zur Nichtausführung geführt haben, und 
Möglichkeiten, wie diese Fehler berichtigt werden können.

VI.		Auslieferung von Datenträgern an den Kunden 
Die Auslieferung von Daten an den Kunden zu gebuchten und/oder 
noch zu buchenden Umsätzen seiner Konten auf Datenträgern erfolgt 
nur, wenn dies gesondert vereinbart wurde.

Anhang 1:	 Magnetbänder	
Anhang 1.1:	 Aufbau und Spezifikationen der Magnetbänder
Anhang 1.2:	 Erläuterungen für die kundenseitige Belegung der Felder 7 a und 7 b des Datensatzes C
Anhang 1.3:	 Inhalt des Magnetbandbegleitzettels
Anhang 1.4:	 Kennzeichnung der Datenträger
Anhang 1.5:	 Kontrollmaßnahmen (Plausibilitäts- und Feldinhaltsprüfungen)
Anhang 2:	 Flexible Magnetplatten (8-Zoll-Disketten) – (Untergliederung der Anhänge 2.1 bis 2.5 analog Anhang 1)
Anhang 3:	 5 ¼ -Zoll-Disketten – (Untergliederung der Anhänge 3.1 bis 3.5 analog Anhang 1)
Anhang 4:	 3 ½ -Zoll-Disketten – (Untergliederung der Anhänge 4.1 bis 4.5 analog Anhang 1)
Anhang 5:	 Magnetbandkassetten (ECMA-Standard) – (Untergliederung der Anhänge 5.1 bis 5.5 analog Anhang 1)
Anhang 6:	 ½ -Zoll-Magnetbandkassetten (Streamer) – (Untergliederung der Anhänge 6.1 bis 6.5 analog Anhang 1)
Anhang 7:		 Verfahren für die beleglose Rückgabe und Rückrechnung nicht eingelöster bzw. wegen Widerspruchs des Zahlungspflichtigen  

 zurückzugebender Lastschriften	
Anhang 8:	 Verfahrensbeschreibung für die beleglose Rückgabe unanbringlicher Überweisungen	
Anhang 9:	 Beleglose Zahlschein-Überweisungen	
Anhang 9 a:	 Beschreibung der Prüfziffernberechnung für interne Zuordnungsdaten bei belegloser Übermittlung von Zahlschein-Überweisungen
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Anhang 1

Aufbau und Spezifikationen der
Magnetbänder
Die im beleglosen Datenträgeraustausch zu verwendenden Magnetbänder
müssen in ihren technischen Eigenschaften DIN 66011, Blatt 1–3, entsprechen.

(1) Kennsätze
Bandanfang: VOL1, HDR1, HDR2 (freigestellt)

Bandmarke
Bandende: Bandmarke,

EOV1 bzw. EOF1, EOV2 bzw. EOF2 (freigestellt)
Bandmarke
Bandmarke (freigestellt)

Zur physischen Band- und Dateikennzeichnung sind Systemkennsätze zu ver-
wenden, die in ihrem Aufbau den Konventionen der IBM-Systeme
370/30XX/43XX, der Siemens-Systeme 75XX/77XX oder vergleichbarer Syste-
me entsprechen.

(2) Dateiname
DTAUS (in HDR1 Feld 3). Der Dateiname muss unbedingt am Anfang von Feld 3
des HDR1 stehen. Die Angabe von Zusatzinformationen (maximal 11 Stellen)
hinter dem Dateinamen „DTAUS“ ist zugelassen. Diese Zusatzinformationen
sind durch einen Punkt (X ’4B’) von dem Dateinamen „DTAUS“ zu trennen.

(3) Zeichendichte
Vorzugsweise 6250, sonst 1600 bpi in 9-Spur-Aufzeichnung (EBCDI-Code).

(4) Zeichenvorrat
Aus dem Zeichenvorrat des EBCDI-Codes sind alle Großbuchstaben sowie die
numerischen Zeichen 0 bis 9 und die Sonderzeichen
– Leerzeichen „ “ = X ’40’
– Punkt „ . “ = X ’4B’
– Komma „ , “ = X ’6B’
– kaufmännisch „und“ „ & “ = X ’50’
– Trennstrich „ - “ = X ’60’
– Schrägstrich „ / “ = X ’61’
– Plus-Zeichen „ + “ = X ’4E’
– Stern „ * “ = X ’5C’
– Dollar-Zeichen „ $ “ = X ’5B’
– Prozent-Zeichen „ %“ = X ’6C’.1

Anhang	1.1	Aufbau	und	Spezifikation	der	Magnetbänder
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zugelassen. Die Umlaute Ä, Ö, Ü sowie das ß sind entweder zweibuchstabig
(AE, OE, UE, SS) aufzuzeichnen oder wie folgt zu codieren:

„Ä“ = X ’4A’ „Ö“ = X ’E0’
„Ü“ = X ’5A’ „ß“ = X ’A1’

Für den richtigen Ausdruck davon abweichender Zeichen übernehmen die Kre-
ditinstitute keine Haftung.
Das Kreditinstitut kann Kleinbuchstaben in Datensätzen in Großbuchstaben
konvertieren oder diese Datensätze an den Einreicher zurückgeben; unzulässi-
ge Sonderzeichen kann es in Leerzeichen (Blanks) konvertieren.

(5) Dateiaufbau
Die logische Datei ist wie folgt aufzubauen:
Datensatz A = Datenträger-Vorsatz mit 150 Bytes
Datensatz C = Zahlungsaustauschsatz

konstanter Teil mit 150 Bytes
variabler Teil mit max. 435 Bytes

Datensatz E = Datenträger-Nachsatz mit 150 Bytes
Eine logische Datei darf nur Gutschriften oder nur Lastschriften beinhalten. Auf
einem Magnetband können mehrere logische Dateien nacheinander aufge-
zeichnet werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Angabe von System-
kennsätzen nur am Bandanfang bzw. Bandende erfolgen darf. Mehrband-
dateien (= eine Datei auf mehreren Bändern) müssen mit Systemkennsätzen
gemäß Abschnitt (1) gekennzeichnet sein. Die Dateigröße darf 5 Magnetbän-
der nicht überschreiten.

(6) Magnetbandaufbau
Nach den Konventionen für variable Satzlänge; gepackte Felder mit positivem
Vorzeichen.

(7) Sortierfolge
Bankleitzahl des Kreditinstituts des Begünstigten/Zahlstelle (Feld C 4) und
innerhalb der Bankleitzahl nach
Kontonummer des Begünstigten/Zahlungspflichtigen
(Feld C 5).

(8) Blocklänge
Variabel, max. 3000 Bytes incl. Blocklängenfeld.
Abweichungen von dem Aufbau und den Spezifikationen bedürfen besonde-
rer Absprachen.
Bei Verstößen gegen die EDV-spezifischen Konventionen, die zu einem Pro-
grammabbruch führen, insbesondere bei falscher Satzlänge und falschem Daten-
format, ist der Empfänger berechtigt, das gesamte Magnetband zurückzugeben.
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Anhang	�.�:	 Erläuterungen	für	die	kundenseitige	Belegung	der	Felder	�	a	und	�	b	des	Datensatzes	C	

Zur	Kennzeichnung	der	Zahlungsart	sind	vom	Kreditgewerbe	einheitliche	Textschlüssel	festgelegt	

worden.	Soweit	für	einzelne	Gutschriftsarten	besondere	Textschlüssel	vorgesehen	wurden,	sind	

diese	unbedingt	zu	verwenden.	Dies	gilt	vor	allem	für	Lohn-,	Gehalts-	oder	Rentengutschriften	

(Textschlüssel	"53")	und	für	vermögenswirksame	Leistungen	(Textschlüssel	"54").	

Öffentliche	Kassen	können	die	von	ihnen	überwiesenen	Löhne	und	Gehälter	mit	dem	

Textschlüssel	"56"	kennzeichnen.

Folgende	Belegungen	der	Datenfelder	7	a	und	7	b	können	vorkommen:

Textschlüssel
Feld	�a	

Textschlüssel
ergänzung	�b	

Erläuterung Inhalt	des	
Datenfeldes	�	

04	 0003	 Lastschrift	
(Abbuchungsauftragsverfahren)

'04000'

05	 0003	 Lastschrift	
(Einzugsermächtigungsverfahren)

'05000'

05	 0054	 Lastschrift	aus	POS-Verfügung	-	
electronic	cash	

'05005'

05	 0064	 Lastschrift	aus	POS-Verfügung	(mit	
ausländischer	Karte)	–	
Maestro/Magnetstreifen

‚05006’

05	 0085	 Lastschrift	aus	
Kreditkartenumsätzen

‚05008’

05	 0104	 Lastschrift	aus	POS-Verfügung	(mit	
ausländischer	Karte)	–	
Maestro/EMV

‚05010’

05	 0114	 Lastschrift	aus	POS-Verfügung	–	
electronic	cash,	Magnetstreifen	
Spur	2,	EMV	

‚05011’

05	 0154	 Lastschrift	aus	POS-Verfügung	–	
POZ

‚05015’

05	 019	 Lastschrift	aus	POS-Verfügung	–	
ELV

‚05019’

05	 0214	 Lastschrift	aus	POS-Verfügung	–	
(mit	ausländischer	Karte)	
EAPS/EMV	und	Magnetstreifen	

‚05021’

3 Sofern es sich bei dem Überweisenden/Zahlungsempfänger um einen Gebietsfremdem im Sinne der 
Außenwirtschaftsverordnung handelt, sollte die Textschlüsselergänzung „000“ durch „888“ ersetzt werden.
4 Verwendung nur durch Netzbetreiber zugelassen. Für kartenbasierte Zahlungstransaktionen gelten besondere 
Datenformat-Spezifikationen (nicht in Anlage 3 enthalten) 
5 Nur für Kreditkartenorganisationen zugelassen. Für kartenbasierte Zahlungstransaktionen gelten besondere 
Datenformat-Spezifikationen (nicht in Anlage 3 enthalten) 
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Textschlüssel
Feld	�a	

Textschlüssel
ergänzung	�b	

Erläuterung Inhalt	des	
Datenfeldes	�	

51	 0003	 Überweisungs-Gutschrift	(z.B.	
kommerzielle	Zahlung)	

‚51000’

51	 5054	 Korrektur	–	Lastschrift	aus	POS-
Verfügung	–	electronic	cash	

‚51505’

51	 5064	 Korrektur	–	Lastschrift	aus	POS-
Verfügung	(mit	ausländischer	
Karte)	Maestro/Magnetstreifen	

‚51506’

51	 5104	 Korrektur	–	Lastschrift	aus	POS-
Verfügung	(mit	ausländischer	
Karte)	Maestro/EMV	

‚51510’

51	 5114	 Korrektur	-	Lastschrift	aus	POS-
Verfügung	-	electronic	cash,	
Magnetstreifen	Spur	2,	EMV	

'51511'

51	 5214	 Korrektur	-	Lastschrift	aus	POS-
Verfügung	–	(mit	ausländischer	
Karte)	EAPS/EMV	und	
Magnetstreifen

'51521'

53	 0003	 Lohn-,	Gehalts-,	Renten-Gutschrift	 '53000'		
54	 XXJ6	 Vermögenswirksame	Leistung	(VL) '54XXJ'		
56	 000	 Überweisungen	öffentlicher	Kassen '56000'	
67	 0003	 Überweisungsgutschrift	mit	

prüfziffergesicherten
Zuordnungsdaten

'67000'

68	 0003	 Gutschrift	aus	neutralem	
Überweisungs-/Zahlschein

'68000'

69	 0003	 Gutschrift	einer	
Spendenüberweisung

'69000'

6 Die Buchstaben „XX“ sind wahlweise durch „00“ oder durch den jeweiligen %-Satz der Sparzulage, der 
Buchstabe „J“ durch die letzte Ziffer des Jahres, für das die Leistung gelten soll, zu ersetzen. Beispiel: Bei einer 
Zahlung für 2001 mit 10%-iger Sparzulage lautet die korrekte Belegung des Datenfeldes 7: „54 001“ oder „54 
101“.

DTA-Bedingungen

8/51

Textschlüssel
Feld	�a	

Textschlüssel
ergänzung	�b	

Erläuterung Inhalt	des	
Datenfeldes	�	

51	 0003	 Überweisungs-Gutschrift	(z.B.	
kommerzielle	Zahlung)	

‚51000’

51	 5054	 Korrektur	–	Lastschrift	aus	POS-
Verfügung	–	electronic	cash	

‚51505’

51	 5064	 Korrektur	–	Lastschrift	aus	POS-
Verfügung	(mit	ausländischer	
Karte)	Maestro/Magnetstreifen	

‚51506’

51	 5104	 Korrektur	–	Lastschrift	aus	POS-
Verfügung	(mit	ausländischer	
Karte)	Maestro/EMV	

‚51510’

51	 5114	 Korrektur	-	Lastschrift	aus	POS-
Verfügung	-	electronic	cash,	
Magnetstreifen	Spur	2,	EMV	

'51511'

51	 5214	 Korrektur	-	Lastschrift	aus	POS-
Verfügung	–	(mit	ausländischer	
Karte)	EAPS/EMV	und	
Magnetstreifen

'51521'

53	 0003	 Lohn-,	Gehalts-,	Renten-Gutschrift	 '53000'		
54	 XXJ6	 Vermögenswirksame	Leistung	(VL) '54XXJ'		
56	 000	 Überweisungen	öffentlicher	Kassen '56000'	
67	 0003	 Überweisungsgutschrift	mit	

prüfziffergesicherten
Zuordnungsdaten

'67000'

68	 0003	 Gutschrift	aus	neutralem	
Überweisungs-/Zahlschein

'68000'

69	 0003	 Gutschrift	einer	
Spendenüberweisung

'69000'

6 Die Buchstaben „XX“ sind wahlweise durch „00“ oder durch den jeweiligen %-Satz der Sparzulage, der 
Buchstabe „J“ durch die letzte Ziffer des Jahres, für das die Leistung gelten soll, zu ersetzen. Beispiel: Bei einer 
Zahlung für 2001 mit 10%-iger Sparzulage lautet die korrekte Belegung des Datenfeldes 7: „54 001“ oder „54 
101“.



1247
.0

06
 (1

1/
09

) 
DTA-Bedingungen – AnhängeDTA-Bedingungen

9/51

Anhang	�.�:	 Inhalt	des	Magnetbandbegleitzettels	

Der	einem	Magnetband	beizufügende	Begleitzettel	muss	nachfolgende	Mindestangaben	enthalten.	Dabei	ist	die	
Reihenfolge	der	Mindestangaben	unbedingt	einzuhalten;	zusätzliche	Angaben	sind	ober-	oder	unterhalb	der	
geforderten	Mindestangaben	anzuordnen.	Bei	Magnetbändern	mit	mehreren	logischen	Dateien	ist	für	jede	Datei	
ein	Magnetbandbegleitzettel	auszuschreiben.	

MAGNETBANDBEGLEITZETTEL 
BELEGLOSER	DATENTRÄGERAUSTAUSCH	
SAMMEL-ÜBERWEISUNG/-EINZIEHUNGSAUFTRAG 
BANDNUMMER	DES	ERSTEN	MAGNETBANDES7

BANDNUMMER DES ZWEITEN MAGNETBANDES 1
BANDNUMMER DES DRITTEN MAGNETBANDES 1
BANDNUMMER DES VIERTEN MAGNETBANDES 1
BANDNUMMER	DES	FÜNFTEN	MAGNETBANDES	1
ERSTELLUNGSDATUM	
ZEICHENDICHTE BPI 
HEADER-ANZAHL
ANZAHL	DER	DATENSÄTZE	C	(STÜCKZAHL)	
SUMME	EURO	DER	DATENSÄTZE	C	(FELD	12)	
KONTROLLSUMME	DER	KONTONUMMERN		

DER BEGÜNSTIGTEN/ZAHLUNGSPFLICHTIGEN/ 
SCHECKAUSSTELLER		

KONTROLLSUMME DER BANKLEITZAHLEN DER KREDITINSTITUTE  
DER BEGÜNSTIGTEN/ZAHLSTELLEN/BEZOGENEN KREDITINSTITUTE  

BANKLEITZAHL/KONTONUMMER DES ABSENDERS 
NAME; BANKLEITZAHL/KONTONUMMER DES EMPFÄNGERS 
ORT,	DATUM	
FIRMA UND UNTERSCHRIFT DES ABSENDERS 

Anhang	�.�:	 Kennzeichnung	der	Datenträger	

Die	Magnetbänder	sind	durch	Aufkleber	mit	folgenden	Angaben	zu	kennzeichnen:	

Name	und	Bankleitzahl/Kontonummer	des	Magnetbandabsenders	
Magnetbandnummer8

Dateiname:	DTAUS		

7 = Volume serial-number ggf. Hinweis auf Duplikatband 
8 = Volume serial-number 

} falls	erforderlich	
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Anhang	�.�:	 Kontrollmaßnahmen	(Plausibilitäts-	und	Feldinhaltsprüfungen)		

Nach	Erhalt	und	vor	Weiterleitung	einer	Datei	im	Diskettenformat	sind	die	Datensätze	C	wie	folgt	maschinell	zu	

prüfen:

Feld Inhalt Daten-
format�

Bankleitzahl	des	Kreditinstituts	des	
Begünstigten/der	Zahlstelle	(Feld	C	4)	

auf	Existenz	der	Bankleitzahl	lt.	
Bankleitzahlenverzeichnis	der	Deutschen	
Bundesbank,	1.	Stelle	ungleich	0	oder	9	

N

Kontonummer	des	
Begünstigten/Zahlungspflichtigen
(Feld	C	5)	

ungleich	Null	 N	

interne Kundennummer (Feld C 6) 1. Byte = Null N 
Textschlüssel	
	 Lastschriften	
	 Gutschriften	(Feld	C	7	a)	

gleich	04,	05
gleich	51,	53,	54,	56,	59,	65,	67-6910

N

Bankleitzahl	des	Kreditinstituts	des	
Überweisenden	/der	ersten	
Inkassostelle (Feld C 10) 

1.	Stelle	ungleich	0	oder	9	 N	

Kontonummer	des	
Überweisenden/Zahlungsempfängers
(Feld	C	11)	

ungleich	Null	 N	

Betrag	(Feld	C	12)	 ungleich	Null		 N	
Name	des	
Begünstigten/Zahlungspflichtigen
(Feld	C	14)	

ungleich	X	'20'	 An	

Name	des	
Überweisenden/Zahlungsempfängers
(Feld	C	15)	

ungleich	X	'20'	 An	

Währungskennzeichen (Feld C 17a) “1“ = Euro An 
Erweiterungskennzeichen	(Feld	C	18)	 gleich	00-15	 N	
Kennzeichen	des	Erweiterungsteils	
(Feld	C	19,	C	21,	C	24,	C	26	usw.,	
variabler	Teil)	

gleich	01,	02	oder	03	in	aufsteigender	
Reihenfolge
max.	1	mal	01,	max.	13	mal	02,	max.	1	mal	03	

N

Die	Kontrollsummen	aus	der	Addition	der	Stückzahl	der	Datensätze	C,	des	Feldes	„Betrag“	(C12),	„Kontonummer	

des	Begünstigten/Zahlungspflichtigen“	(C5)	und „Bankleitzahl	Kreditinstitut	des	Begünstigten/Zahlstelle“	(C4)	

müssen	mit	den	Angaben	im	Datensatz	E	übereinstimmen.

9 an = alphanummerisch; n = nummerische Daten ungepackt. Alphanummerische Werte im ASCII-Format 
werden linksbündig eingestellt und rechts mit Blanks (X’20’) aufgefüllt. Nummerische Felder werden 
rechtsbündig angeordnet und links mit Nullwerten (X’30’) aufgefüllt. 
10 Bei bankseitig ausgelieferten Dateien im Magnetbandformat zusätzlich Textschlüssel 09, 59, 67, 68 und 69. 

DTA-Bedingungen
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Anhang	�.�:	 Kontrollmaßnahmen	(Plausibilitäts-	und	Feldinhaltsprüfungen)		

Nach	Erhalt	und	vor	Weiterleitung	einer	Datei	im	Diskettenformat	sind	die	Datensätze	C	wie	folgt	maschinell	zu	

prüfen:

Feld Inhalt Daten-
format�

Bankleitzahl	des	Kreditinstituts	des	
Begünstigten/der	Zahlstelle	(Feld	C	4)	

auf	Existenz	der	Bankleitzahl	lt.	
Bankleitzahlenverzeichnis	der	Deutschen	
Bundesbank,	1.	Stelle	ungleich	0	oder	9	

N

Kontonummer	des	
Begünstigten/Zahlungspflichtigen
(Feld	C	5)	

ungleich	Null	 N	

interne Kundennummer (Feld C 6) 1. Byte = Null N 
Textschlüssel	
	 Lastschriften	
	 Gutschriften	(Feld	C	7	a)	

gleich	04,	05
gleich	51,	53,	54,	56,	59,	65,	67-6910

N

Bankleitzahl	des	Kreditinstituts	des	
Überweisenden	/der	ersten	
Inkassostelle (Feld C 10) 

1.	Stelle	ungleich	0	oder	9	 N	

Kontonummer	des	
Überweisenden/Zahlungsempfängers
(Feld	C	11)	

ungleich	Null	 N	

Betrag	(Feld	C	12)	 ungleich	Null		 N	
Name	des	
Begünstigten/Zahlungspflichtigen
(Feld	C	14)	

ungleich	X	'20'	 An	

Name	des	
Überweisenden/Zahlungsempfängers
(Feld	C	15)	

ungleich	X	'20'	 An	

Währungskennzeichen (Feld C 17a) “1“ = Euro An 
Erweiterungskennzeichen	(Feld	C	18)	 gleich	00-15	 N	
Kennzeichen	des	Erweiterungsteils	
(Feld	C	19,	C	21,	C	24,	C	26	usw.,	
variabler	Teil)	

gleich	01,	02	oder	03	in	aufsteigender	
Reihenfolge
max.	1	mal	01,	max.	13	mal	02,	max.	1	mal	03	

N

Die	Kontrollsummen	aus	der	Addition	der	Stückzahl	der	Datensätze	C,	des	Feldes	„Betrag“	(C12),	„Kontonummer	

des	Begünstigten/Zahlungspflichtigen“	(C5)	und „Bankleitzahl	Kreditinstitut	des	Begünstigten/Zahlstelle“	(C4)	

müssen	mit	den	Angaben	im	Datensatz	E	übereinstimmen.

9 an = alphanummerisch; n = nummerische Daten ungepackt. Alphanummerische Werte im ASCII-Format 
werden linksbündig eingestellt und rechts mit Blanks (X’20’) aufgefüllt. Nummerische Felder werden 
rechtsbündig angeordnet und links mit Nullwerten (X’30’) aufgefüllt. 
10 Bei bankseitig ausgelieferten Dateien im Magnetbandformat zusätzlich Textschlüssel 09, 59, 67, 68 und 69. 
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Anhang	�:	 Flexible	Magnetplatten	(�-Zoll-Disketten)	

Anhang	�.�:	 Aufbau	und	Spezifikationen	der	flexiblen	Magnetplatten	(�-Zoll-Disketten)

Für	die	im	beleglosen	Datenträgeraustausch	zu	verwendenden Disketten gelten die Konventionen nach IBM-
System 3740 (IBM-Basisdatenaustausch) oder vergleichbarer Systeme.	Hinsichtlich	der	technischen	
Eigenschaften gilt DIN 66 237, Teil 1 und 2. 

(1)	 Kennsätze:	VOL1,	HDR1	

(2)	 Dateiname:	DTAUS	(in	HDR1	Feld	3)		

(3)	 Zeichencode,	Zeichenvorrat:	
EBCDI-Code

Aus diesem Zeichenvorrat des EBCDI-Codes sind alle	Großbuchstaben	sowie	die	numerischen	Zeichen	0	
bis	9	und	die	Sonderzeichen:	

–	Leerzeichen	(Zwischenraum)	 »	«	X	‘40’	
–	Punkt	 		 ».«	X	‘4B’	
–	Komma	 		 »,«	X	‘6B’	
–	kaufmännisch	»und«			 »&«	 X	‘50’	
–	Trennstrich	(Bindestrich)		 »-«	X	‘60’	
–	Schrägstrich	 		 »/«	X	‘61’	
–	Pluszeichen	 		 »+«	 X	‘4E’	
–	Stern	 		 »*«	X	‘5C’	
–	Dollar-Zeichen	 		 »$«	 X	‘5B’	
–	Prozent-Zeichen	 		 »%«	 X	‘6C’	

zugelassen,	die	Umlaute	Ä,	Ö,	Ü	sowie	das	„ß“	sind	entweder	zweibuchstabig	(AE,	OE,	UE,	SS)	
aufzuzeichnen	oder	wie	folgt	zu	codieren:	

Ä = X ‘4A’ 
Ö = X ‘EO’ 
Ü = X ‘5A’ 
ß = X ‘A1’ 

Für	den	richtigen	Ausdruck	davon	abweichender	Zeichen	übernehmen	die	Kreditinstitute	keine	Haftung.	
Datensätze	mit	Kleinbuchstaben	werden	an	die	Einreicher	zurückgegeben.	

(4)	 Dateiaufbau:		
Die	logische	Datei	ist	wie	folgt	aufzubauen:	
Datensatz A = Datenträger-Vorsatz 
Datensatz C = Zahlungsaustauschsatz 
Datensatz E = Datenträger-Nachsatz

Eine	logische	Datei	darf	nur	Gutschriften	oder	nur	Lastschriften	enthalten.	Auf	einer	Diskette	kann	maximal	
eine	logische	Datei	(für	Gutschriften	oder	für	Lastschriften)	aufgezeichnet	werden.	

Mehrdiskettendateien (= eine Datei auf mehreren	Disketten)	werden	nach	besonderer	Vereinbarung	
angenommen; sie müssen mit Systemkennsätzen gem. Abschnitt	(1)	gekennzeichnet	sein.	Die	maximale	
Dateigröße	(Anzahl	der	Disketten)	wird	besonders	vereinbart.	

(5)	 Sortierfolge:		
Bankleitzahl	des	Kreditinstituts	des	Begünstigten/Zahlstelle	(Feld	C	4)	und	innerhalb	der	Bankleitzahl	nach	
Kontonummer	des	Begünstigten/Zahlungspflichtigen	(Feld	C	5)	

Abweichungen	von	dem	Aufbau	und	den	Spezifikationen	bedürfen	besonderer	Vereinbarungen.	

Bei	Verstößen	gegen	EDV-spezifische	Konventionen,	die	zu	einem	Programmabbruch	führen,	insbesondere	bei	
falscher	Satzlänge	und	falschem	Datenformat,	ist	der	Empfänger	berechtigt,	die	Diskette	zurückzugeben.	
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Aufbau	und	Erläuterungen	der	8-Zoll-Disketten	
Datensatz	A	(Datenträger-Vorsatz)	
Der	Datensatz	A	enthält	den	Diskettenabsender	und	-empfänger;	er	ist	je	logische	Datei	nur	einmal	vorhanden.	
Feld	 Länge	in	

Bytes 
Datenformat Inhalt Erläuterungen 

1	 4	 numerisch	 Satzlänge	 ‘0128’	
2	 1	 alpha	 Satzart	 Konstante	„A“	
3	 2	 alpha	 Kennzeichen	

„GK“	bzw.	„LK“,	„GB“	bzw.	
“LB“

Hinweis auf Gutschriften (= G) bzw. 
Lastschriften (= L), Kundendiskette (= K), 
Bankdiskette (= B) 

4	 8	 numerisch	 Bankleitzahl	 Bankleitzahl	des	Kreditinstituts	
(Diskettenempfänger)

5	 8	 numerisch	 X	‘F0’	 nur	belegt,	wenn	Diskettenabsender	
Kreditinstitut	ist,	sonst	Null	

6	 27	 alpha	 Kundenname	 Diskettenabsender	
7	 6	 numerisch	 Datum	 Diskettenerstellungsdatum	(TTMMJJ)	
8	 4	 –	 X	‘40’	 Leerzeichen	
9	 10	 numerisch	 Kontonummer	 Empfänger-/Absender-Kunde,	max.	10	

Stellen	(rechtsbündig,	nicht	belegte	Stellen	
Null).	Über	dieses	Konto	wird	der	Gegenwert	
verrechnet.

10	 10	 numerisch	 Referenznummer	des	
Einreichers

Angabe	freigestellt	

11a	 15	 alpha	 Leerzeichen	(X	‘40’/X	‘20’) Reserve	
11b	 8	 alpha	 Ausführungsdatum	

(TTMMJJJJ)	
Angabe	freigestellt.	Nicht	jünger	als	
Diskettenerstellungsdatum	(Feld	A	7),	jedoch	
höchstens	15	Kalendertage	über	
Erstellungsdatum	aus	Feld	7	A.	Soweit	in	
diesem	Datenfeld	ein	Ausführungstermin	
angegeben	wird,	ist	zu	beachten,	dass	der	in	
Abs. II, Nr. 3 der Bedingungen für den 
Datenträgeraustausch	genannte	
Nachweiszeitraum	von	mindestens	zehn	
Kalendertagen	erst	ab	dem	genannten	
Ausführungstermin	zu	berechnen	ist.	

11c	 24	 alpha	 Leerzeichen	(X	‘40’/X	‘20’) Reserve	
12 1 alpha Währungskennzeichen „1“ = Euro 
	 128	 	 	 	
alpha = alpha-numerische Daten (linksbündig,	nicht	belegte	Stellen	X	‘40’)	
numerisch = numerische Daten, ungepackt 
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Aufbau	und	Erläuterungen	der	8-Zoll-Disketten	
Datensatz	C	(Zahlungsaustauschsatz),	1.	Konstanter	Teil,	1.	Satzabschnitt	
Der	Datensatz	C	enthält	Einzelheiten	über	die	auszuführenden	Aufträge	(Gutschriften	bzw.	Lastschriften).	Er	
gliedert	sich	in	einen	konstanten	und	einen	variablen	Teil.	Der	Datensatz	C	muss	jeweils	mit	einem	Satzabschnitt	
beginnen.
Feld	 Länge	in	

Bytes 
Datenformat Inhalt Erläuterungen 

1	 4	 numerisch	 Satzlänge	 Die	Satzlängenangabe	bezieht	sich	mit	
Ausnahme	des	konstanten	Teils	nicht	auf	die	
Satzabschnittslänge	der	Disketten,	sondern	
auf	die	logische	Satzlänge	(konstanter	Teil	
187 Bytes + Erweiterungsteil[e] zu 29 Bytes), 
max.	‘0622’1

2	 1	 alpha	 Satzart	 Konstante	‘C’	
3	 8	 numerisch	 Bankleitzahl	 erstbeteiligtes	Kreditinstitut,	freigestellt	
4	 8	 numerisch	 Bankleitzahl	 Kreditinstitut	des	Begünstigten/Zahlstelle	
5	 10	 numerisch	 Kontonummer	 Begünstigter/Zahlungspflichtiger,	

rechtsbündig,	nicht	belegte	Stellen	Null	
6 13 numerisch interne Kundennummer 1. Byte = 0; 2.–12. Byte = interne 

Kundennummer oder Nullen; 13. Byte = 0 
7a	 2	 numerisch	 Textschlüssel	 Kennzeichnung	der	Zahlungsart	und	

Textschlüsselergänzungen	gemäß	Anhang	
1.2

7b	 3	 numerisch	 Textschlüsselergänzung	 	
8	 1	 –	 X	‘40’	 bankinternes	Feld	
9	 11	 numerisch	 Null2	 rechtsbündig,	Reserve	
10	 8	 numerisch	 Bankleitzahl	 überweisendes	Kreditinstitut/erste	

Inkassostelle
11	 10	 numerisch	 Kontonummer	 Überweisender/Zahlungsempfänger,	

rechtsbündig,	nicht	belegte	Stellen	Null	
alpha = alpha-numerische Daten (linksbündig,	nicht	belegte	
Stellen	X	‘40’)	

numerisch = numerische Daten, ungepackt 

1	Die	nur	zur	Abgrenzung	des	jeweiligen	Satzabschnittes	dienenden	Felder	des	variablen	Datensatzes	(Felder
C	23,	C	32,	C	41,	C	50,	C	53)	sind	somit	in	der	Satzlängenangabe	nicht	zu	berücksichtigen.	
2	Feld	kann	bankseitig	mit	dem	DM-Betrag zur Information belegt sein. 
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Aufbau	und	Erläuterungen	der	8-Zoll-Disketten	
Datensatz	C,	1.	Konstanter	Teil,	2.	Satzabschnitt	
Feld	 Länge	in	

Bytes 
Datenformat Inhalt Erläuterungen 

12	 11	 numerisch	 Betrag	in	Euro	einschl.	
Nachkommastellen

rechtsbündig

13	 3	 –	 X	‘40’	 Reserve	
14a	 27	 alpha	 Name	 Begünstigter/Zahlungspflichtiger,	linksbündig	
14b	 8	 –	 X	‘40’	 Leerzeichen,	nur	zur	Abgrenzung	des	

Satzabschnittes	(darf	keine	Daten	enthalten)	
	 128	 	 	 	
15	 27	 alpha	 Name	 Überweisender/Zahlungsempfänger	

(linksbündig)
Es	sind	möglichst	kurze	Bezeichnungen	zu	
verwenden.	

16	 27	 alpha	 Verwendungszweck	 Es	sind	möglichst	kurze	Angaben	zu	
machen.	Linksbündig	sind	solche	Angaben	
unterzubringen,	auf	die	der	Begünstigte	bei	
Überweisungen	möglicherweise	maschinell	
zuzugreifen	beabsichtigt	(z.B.	Bausparkonto-
,	Versicherungs-,	Rechnungsnummer)	oder	
die	der	Zahlungsempfänger	bei	Lastschriften	
benötigt,	falls	die	Zahlung	als	unbezahlt	bzw.	
unanbringlich	zurückgeleitet	wird.	

17a 1 alpha Währungskennzeichen „1“ = Euro 
17b	 2	 –	 X	‘40’/X	‘20’	 Reserve	
18	 2	 numerisch	 Erweiterungskennzeichen	 00 = es folgt kein Erweiterungsteil 

01–15 = Anzahl der Erweiterungsteile 
alpha = alpha-numerische Daten (linksbündig,	nicht	belegte	
Stellen	X	‘40’)	

numerisch = numerische Daten, ungepackt 

1	Die	nur	zur	Abgrenzung	des	jeweiligen	Satzabschnittes	dienenden	Felder	des	variablen	Teils	eines	Datensatzes	
(Felder	C	23,	C	32,	C	41,	C	50,	C	53)	sind	somit	in	der	Satzlängenangabe	nicht	zu	berücksichtigen.	



1847
.0

06
 (1

1/
09

) 
DTA-Bedingungen – Anhänge

DTA-Bedingungen

15/51

Aufbau	und	Erläuterungen	der	8-Zoll-Disketten	
Datensatz	C,	2.	Variabler	Teil,	noch	2.	Satzabschnitt	
Der	variable	Teil	bildet	mit	dem	konstanten	Teil	eine	Einheit.	Er	ist	nur	dann	vorhanden,	wenn	die	Datenfelder	im	
konstanten Teil für die Aufnahme von Informationen nicht ausreichen.	Maximal	können	bis	zu	6	Satzabschnitte	für	
den	Datensatz	C	belegt	sein.	Es	können	vorkommen:	1	Erweiterungsteil	für	„Begünstigter“	bzw.	
„Zahlungspflichtiger“	(01),	13	Erweiterungsteile	für	„Verwendungszweck“	(alle	02)	und	1	Erweiterungsteil	für	
„Überweisender“	bzw.	„Zahlungsempfänger“	(03).	Bei	Rücküberweisungen und Rücklastschriften wird der Inhalt 
von	Erweiterungsteilen	nicht	angegeben.	Alle	für	die	Bearbeitung	derartiger	Rücküberweisungen	und	
Rücklastschriften	erforderlichen	Verwendungszweckangaben	sind	daher	vom	Zahlungsempfänger	bzw.	
Überweisenden	im	konstanten	Teil	des	Datensatzes	C	(Feld	C	16)	unterzubringen.	
19	 2	 numerisch	 Kennzeichen	des	

Erweiterungsteils	
01 = Name des 
Begünstigten/Zahlungspflichtigen
02 = Verwendungszweck 
03 = Name Überweisender bzw. 
Zahlungsempfänger	

20	 27	 alpha	 Begünstigter	bzw.	
Zahlungspflichtiger/Ver-
wendungszweck/Über-
weisender	bzw.	
Zahlungsempfänger	

linksbündig

21	 2	 numerisch	 Kennzeichen	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	19)	

22	 27	 alpha	 Daten	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	20)	

23	 11	 –	 X	‘40’	 Leerzeichen,	nur	zur	Abgrenzung	des	
Satzabschnittes	(darf	keine	Daten	enthalten)	

	 128	 	 	 	
24	 2	 numerisch	 Kennzeichen	des	

Erweiterungsteils	
(wie	Feld	19)	

25	 27	 alpha	 Daten	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	20)	

26	 2	 numerisch	 Kennzeichen	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	19)	

27	 27	 alpha	 Daten	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	20)	

28	 2	 numerisch	 Kennzeichen	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	19)	

alpha = alpha-numerische Daten (linksbündig,	nicht	belegte	Stellen	X	‘40’)	
numerisch = numerische Daten, ungepackt 
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Aufbau	und	Erläuterungen	der	8-Zoll-Disketten	
Datensatz	C,	2.	Variabler	Teil,	noch	2.	Satzabschnitt	
Der	variable	Teil	bildet	mit	dem	konstanten	Teil	eine	Einheit.	Er	ist	nur	dann	vorhanden,	wenn	die	Datenfelder	im	
konstanten Teil für die Aufnahme von Informationen nicht ausreichen.	Maximal	können	bis	zu	6	Satzabschnitte	für	
den	Datensatz	C	belegt	sein.	Es	können	vorkommen:	1	Erweiterungsteil	für	„Begünstigter“	bzw.	
„Zahlungspflichtiger“	(01),	13	Erweiterungsteile	für	„Verwendungszweck“	(alle	02)	und	1	Erweiterungsteil	für	
„Überweisender“	bzw.	„Zahlungsempfänger“	(03).	Bei	Rücküberweisungen und Rücklastschriften wird der Inhalt 
von	Erweiterungsteilen	nicht	angegeben.	Alle	für	die	Bearbeitung	derartiger	Rücküberweisungen	und	
Rücklastschriften	erforderlichen	Verwendungszweckangaben	sind	daher	vom	Zahlungsempfänger	bzw.	
Überweisenden	im	konstanten	Teil	des	Datensatzes	C	(Feld	C	16)	unterzubringen.	
29	 27	 alpha	 Daten	des	

Erweiterungsteils	
(wie	Feld	20)	

30	 2	 numerisch	 Kennzeichen	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	19)	

31	 27	 alpha	 Daten	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	20)	

32	 12	 –	 X	‘40’	 Leerzeichen,	nur	zur	Abgrenzung	des	
Satzabschnittes	(darf	keine	Daten	enthalten)	

	 128	 	 	 	
Für	darüber	hinaus	noch	erforderliche	Erweiterungsteile	stehen	der	4.	bis	6.	Satzabschnitt	zur	Verfügung.	Der	
Aufbau	des	4.und	5.	Satzabschnittes	entspricht	dem	des	3.	Satzabschnittes.	Satzabschnitt	6	enthält	nur	einen	
Erweiterungsteil.	
alpha = alpha-numerische Daten (linksbündig,	nicht	belegte	Seiten	X	‘40’)	
numerisch = numerische Daten, ungepackt 

DTA-Bedingungen

17/51

Aufbau	und	Erläuterungen	der	8-Zoll-Disketten	
Datensatz	E	(Datenträger-Nachsatz)
Der	Datensatz	E	dient	der	Abstimmung;	er	ist	je	logische	Datei	nur	einmal	vorhanden.	
Feld	 Länge	in	

Bytes 
Datenformat Inhalt Erläuterungen 

1	 4	 numerisch	 Satzlänge	 ‘0128’	
2	 1	 alpha	 Satzart	 Konstante	‘E’	
3	 5	 –	 X	‘40’	 Reserve	
4	 7	 numerisch	 Anzahl	der	Datensätze	C	 Abstimm-Daten	
5	 13	 	 Null	 Reserve,	rechtsbündig	
6	 17	 numerisch	 Summe	der	

Kontonummern	der	
Begünstigten/Zahlungs-
pflichtigen/Scheckaus-
steller	(Feld	5	der	
Datensätze	C)	

Abstimm-Unterlage

7	 17	 numerisch	 Summe	der	
Bankleitzahlen	der	
Kreditinstitute	der	
Begünstigten/Zahlstellen/b
ezogenen	Kreditinstitute	
(Feld	4	der	Datensätze	C)	

Abstimm-Unterlage

8	 13	 numerisch	 Summe	der	Euro-Beträge	
aus	den	Datensätzen	C	
(Feld	12)	

Abstimm-Unterlage

9	 51	 –	 X	‘40’/X	‘20’	 nur	zur	Abgrenzung	des	Satzabschnittes	
	 128	 	 	 	
alpha = alpha-numerische Daten (linksbündig,	nicht	belegte	Stellen	X	‘40’)	
numerisch = numerische Daten, ungepackt 
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Anhang	�.�:	 Erläuterungen	für	die	kundenseitige	Belegung	der	Felder	�	a	und	�	b	des	Datensatzes	C	

siehe	Anhang	1.2	

Anhang	�.�:	 Inhalt	des	Disketten-Begleitzettels	

Der	einer	Diskette	beizufügende	Begleitzettel	muss	nachfolgende	Mindestangaben	enthalten.	Dabei	ist	die	
Reihenfolge	der	Mindestangaben	unbedingt	einzuhalten;	zusätzliche	Angaben	sind	ober-	oder	unterhalb	der	
geforderten	Mindestangaben	anzuordnen.	Bei	Disketten	mit	mehreren	logischen	Dateien	ist	für	jede	Datei	ein	
Begleitzettel	auszuschreiben.	

BEGLEITZETTEL 
BELEGLOSER	DATENTRÄGERAUSTAUSCH	
SAMMEL-ÜBERWEISUNG/-EINZIEHUNGSAUFTRAG 
VOL-NUMMER DER DISKETTE11

ERSTELLUNGSDATUM	
ANZAHL	DER	DATENSÄTZE	C	(STÜCKZAHL)	
SUMME	EURO	DER	DATENSÄTZE	C	(FELD	12)	
KONTROLLSUMME	DER	KONTONUMMERN	DER	

BEGÜNSTIGTEN/ZAHLUNGSPFLICHTIGEN/SCHECKAUSSTELLER 
KONTROLLSUMME DER BANKLEITZAHLEN DER KREDITINSTITUTE  

DER BEGÜNSTIGTEN/ZAHLSTELLEN/BEZOGENEN KREDITINSTITUTE 
BANKLEITZAHL/KONTONUMMER DES ABSENDERS 
NAME, BANKLEITZAHL/KONTONUMMER DES EMPFÄNGERS 
ORT,	DATUM	
FIRMA UND UNTERSCHRIFT DES ABSENDERS 

Anhang	�.�:	 Kennzeichnung	der	Diskette	

Die	Disketten	sind	durch	Aufkleber	mit	folgenden	Angaben	zu	kennzeichnen:	

NAME UND BANKLEITZAHL/KONTONUMMER DES DISKETTENABSENDERS 
DISKETTENNUMMER (VOL-NUMMER) 
DATEINAME: DTAUS12

11 Bei Mehrdiskettendateien Reihenfolge entsprechend den fortlaufenden Dateiabschnitten 
12 Volume serial-number 
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Anhang	�.�:	 Erläuterungen	für	die	kundenseitige	Belegung	der	Felder	�	a	und	�	b	des	Datensatzes	C	

siehe	Anhang	1.2	
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geforderten	Mindestangaben	anzuordnen.	Bei	Disketten	mit	mehreren	logischen	Dateien	ist	für	jede	Datei	ein	
Begleitzettel	auszuschreiben.	

BEGLEITZETTEL 
BELEGLOSER	DATENTRÄGERAUSTAUSCH	
SAMMEL-ÜBERWEISUNG/-EINZIEHUNGSAUFTRAG 
VOL-NUMMER DER DISKETTE11

ERSTELLUNGSDATUM	
ANZAHL	DER	DATENSÄTZE	C	(STÜCKZAHL)	
SUMME	EURO	DER	DATENSÄTZE	C	(FELD	12)	
KONTROLLSUMME	DER	KONTONUMMERN	DER	

BEGÜNSTIGTEN/ZAHLUNGSPFLICHTIGEN/SCHECKAUSSTELLER 
KONTROLLSUMME DER BANKLEITZAHLEN DER KREDITINSTITUTE  

DER BEGÜNSTIGTEN/ZAHLSTELLEN/BEZOGENEN KREDITINSTITUTE 
BANKLEITZAHL/KONTONUMMER DES ABSENDERS 
NAME, BANKLEITZAHL/KONTONUMMER DES EMPFÄNGERS 
ORT,	DATUM	
FIRMA UND UNTERSCHRIFT DES ABSENDERS 

Anhang	�.�:	 Kennzeichnung	der	Diskette	

Die	Disketten	sind	durch	Aufkleber	mit	folgenden	Angaben	zu	kennzeichnen:	

NAME UND BANKLEITZAHL/KONTONUMMER DES DISKETTENABSENDERS 
DISKETTENNUMMER (VOL-NUMMER) 
DATEINAME: DTAUS12

11 Bei Mehrdiskettendateien Reihenfolge entsprechend den fortlaufenden Dateiabschnitten 
12 Volume serial-number 
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Anhang	�.�:	 Kontrollmaßnahmen	(Plausibilitäts-	und	Feldinhaltsprüfungen)	

Nach	Erhalt	und	vor	Weiterleitung	einer	Diskette	sind	die	Datensätze	C	wie	folgt	maschinell	zu	prüfen:	

Feld Inhalt Datenformat1

Bankleitzahl	des	Kreditinstituts	
des	Begünstigten/Zahlstelle	(Feld	
C	4)	

auf	Existenz	der	Bankleitzahl	lt.	
Bankleitzahlenverzeichnis	der	
Deutschen	Bundesbank	

numerisch

Kontonummer	des	
Begünstigten/Zahlungspflichtigen/
Scheckausstellers	(Feld	C	5)	

–	Rest	ungleich	Null	
numerisch

interne Kundennummer (Feld C 6) – 1. Byte = Null numerisch 
Textschlüssel	
Lastschriften
Gutschriften	(Feld	C	7a)	

–	gleich	04,	05,	092

–	gleich	51–54,	56,	592,	65,	67–692

numerisch

Bankleitzahl	des	überweisenden	
Kreditinstituts/der	ersten	
Inkassostelle/des Einreichers 
(Feld	C	10)	

–	1.	Stelle	ungleich	0	oder	9	 numerisch	

Kontonummer	des	
Überweisenden/Zahlungsempfän-
gers	(Feld	C	11)	

–	ungleich	Null	 numerisch	

Betrag	(Feld	C	12)	 –	ungleich	Null	 numerisch	
Name	des	
Begünstigten/Zahlungspflichtigen/
Textkonstante	(Feld	C	14)	

–	ungleich	X	‘40’	 alpha	

Name	des	
Überweisenden/Zahlungsempfän-
gers/Textkonstante	(Feld	C	15)	

–	ungleich	X	‘40’	 alpha	

Die	Kontrollsummen	aus	der	Addition	der	Stückzahl	der	Datensätze	C,	der	Felder	„Betrag“	(C	12),	
„Kontonummer	des	Begünstigten/Zahlungspflichtigen/Scheckausstellers“ (C	5)	und	„Bankleitzahl	des	
Kreditinstituts	des	Begünstigten/Zahlstelle/	des	bezogenen	Kreditinstituts“	(C	4)	müssen	mit	den	Angaben	im	
Datensatz	E	übereinstimmen.	
1 alpha = alpha-numerische Daten (linksbündig, nicht belegte	Stellen	X	‘40’);	numerisch = numerische Daten, 
ungepackt
2	Textschlüssel	09,	59	nur	bei	bankseitig	ausgelieferten	Disketten	

Feld Inhalt Datenformat 
Währungskennzeichen	(Feld	C	
17a)

„1“ = Euro alpha 

Erweiterungskennzeichen	(Feld	C	
18)

–	gleich	00–15	 numerisch	

Kennzeichen	des	
Erweiterungsteils	(Feld	C	19,							
C	21,	C	24,	C	26	usw.,	variabler	
Teil)	

–	gleich	01,	02	oder	03	in	
aufsteigender	Reihenfolge	

numerisch

Zulässige	Nutzung	der	
Erweiterungsteile	

–	max.	1	mal	01	
max.	13	mal	02	
max.	1	mal	03	
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Anhang	�:	 �	¼-Zoll-Disketten	

Anhang	�.���	Aufbau	und	Spezifikationen	der	�	¼-Zoll-Disketten		

Für	die	im	beleglosen	Datenträgeraustausch	zu	verwendenden	5	¼-Zoll-Disketten	gelten	bezüglich	der	
Dateiorganisation	die	Konventionen	der	MS-DOS14-Betriebssysteme ab Version 2.0. 

Unter-Verzeichnisse	sind	nicht	zulässig.	

Die	Aufzeichnung	muss	in	doppelter	oder	hoher	Zeichendichte	erfolgen.	

Die	Disketten	können	ein-	oder	zweiseitig	beschrieben	werden.	Es	sind	nur	solche	Disketten	zulässig,	die	vom	
Hersteller als für doppelte Zeichendichte (DD = Double Density) bzw. hohe Zeichendichte (HD = High Density) 
und	zweiseitige	Beschriftung	(DS)	geeignet	ausgewiesen	sind.	

Weiterhin	gelten	folgende	Spezifikationen:	

(1)	 Aufzeichnung:		
(1	a)	Doppelte	Zeichendichte	(DD)	
	 Zweiseitige	Beschriftbarkeit	(DS)	
 einzusetzendes Betriebssystem: MS-DOS2 ab	Version	2.0	
	 Aufzeichnung:		 –	40	Spuren	(48	tpi)			
	 	 –	9	Sektoren	je	Spur			
  – 512 Bytes je Sektor 

(1 b)	Hohe	Zeichendichte	(HD)	
	 Zweiseitige	Beschriftbarkeit	(DS)	
 einzusetzendes Betriebssystem: MS-DOS2	ab	Version	3.0	
	 Aufzeichnung:		 –	80	Spuren	(96	tpi)			
	 	 –	15	Sektoren	je	Spur		
  – 512 Bytes je Sektor 

(2)	 Diskettennummer:		
6-stellig	linksbündig	(zwingend	erforderlich)		

(3)	 Dateiname:	
DTAUS0	bzw.	DTAUS1	(Dateinamen-Erweiterung		
nicht	belegt	oder	Konstante	„TXT“	)	
Eine Diskette darf nur eine physische Datei  
mit	Zahlungsverkehrs-Daten	enthalten.	

(4)	 Zeichencode15:
Zugelassen	sind:		
–	die	numerischen	Zeichen	0-9	(X	‘30’-X	‘39’)		
–	die	Großbuchstaben	A-Z	(X	‘41’)-X	‘5A’)		
–	die	Sonderzeichen	
–	Leerzeichen	(Zwischenraum)		 »	«	X	‘20’	
–	Punkt		 		 ».«	X	‘2E’	
–	Komma		 		 »,«	X	‘2C’	
–	kaufmännisch	und		 		 »&«	 X	‘26’	
–	Trennstrich	(Bindestrich)			 »-«	X	‘2D’	
–	Pluszeichen		 		 »+«	 X	‘2B’	
–	Stern		 		 »*«	X	‘2A’	
–	Prozent-Zeichen		 		 »%«	 X	‘25’	
–	Schrägstrich		 		 »/«	X	‘2F’	
–	Dollar-Zeichen		 		 »$«	 X	‘24’	
–	sowie	die	Umlaute	Ä,	Ö,	Ü	und	das	„ß“	.	

13 Wegen der Satzbeschreibung siehe Anhang 4.1 
14 MS-DOS ist ein Warenzeichen der Microsoft Corp. 
15 Codierungen gemäß DIN 66 003 (Ausgabe Juni 1974), Code Tabelle 2, deutsche Referenz-Version, auch für 
DFÜ-Datensätze maßgeblich. Festgelegte Abweichungen sind bei Kennziffer 1 zum Dateinamen möglich. 
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Anhang	�:	 �	¼-Zoll-Disketten	
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Die	Aufzeichnung	muss	in	doppelter	oder	hoher	Zeichendichte	erfolgen.	
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Weiterhin	gelten	folgende	Spezifikationen:	
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(1 b)	Hohe	Zeichendichte	(HD)	
	 Zweiseitige	Beschriftbarkeit	(DS)	
 einzusetzendes Betriebssystem: MS-DOS2	ab	Version	3.0	
	 Aufzeichnung:		 –	80	Spuren	(96	tpi)			
	 	 –	15	Sektoren	je	Spur		
  – 512 Bytes je Sektor 

(2)	 Diskettennummer:		
6-stellig	linksbündig	(zwingend	erforderlich)		

(3)	 Dateiname:	
DTAUS0	bzw.	DTAUS1	(Dateinamen-Erweiterung		
nicht	belegt	oder	Konstante	„TXT“	)	
Eine Diskette darf nur eine physische Datei  
mit	Zahlungsverkehrs-Daten	enthalten.	

(4)	 Zeichencode15:
Zugelassen	sind:		
–	die	numerischen	Zeichen	0-9	(X	‘30’-X	‘39’)		
–	die	Großbuchstaben	A-Z	(X	‘41’)-X	‘5A’)		
–	die	Sonderzeichen	
–	Leerzeichen	(Zwischenraum)		 »	«	X	‘20’	
–	Punkt		 		 ».«	X	‘2E’	
–	Komma		 		 »,«	X	‘2C’	
–	kaufmännisch	und		 		 »&«	 X	‘26’	
–	Trennstrich	(Bindestrich)			 »-«	X	‘2D’	
–	Pluszeichen		 		 »+«	 X	‘2B’	
–	Stern		 		 »*«	X	‘2A’	
–	Prozent-Zeichen		 		 »%«	 X	‘25’	
–	Schrägstrich		 		 »/«	X	‘2F’	
–	Dollar-Zeichen		 		 »$«	 X	‘24’	
–	sowie	die	Umlaute	Ä,	Ö,	Ü	und	das	„ß“	.	
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DFÜ-Datensätze maßgeblich. Festgelegte Abweichungen sind bei Kennziffer 1 zum Dateinamen möglich. 
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Bei	Kennziffer	0	zum	Dateinamen	(DTAUS0)	gelten	für	die	Umlaute	und	das	„ß“	die	Codierungen:	
Ä = X ‘5B’ 
Ö = X ‘5C’ 
Ü = X ‘5D’ 
ß = X ‘7E’. 

Bei	Kennziffer	1	zum	Dateinamen	(DTAUS1)	gelten	für	die	Umlaute	und	das	„ß“	die	Codierungen:16

Ä = X ‘8E’  
Ö = X ‘99’  
Ü = X ‘9°’
ß = X ‘E1’.  
Innerhalb einer physischen Datei ist eine unterschiedliche	Codierung	nicht	zulässig.	

Für	den	richtigen	Ausdruck	davon	abweichender	Zeichen	übernehmen	die	Kreditinstitute	keine	Haftung.	
Datensätze	mit	Kleinbuchstaben	werden	an	die	Einreicher	zurückgegeben.	

(5)	 Dateiformat:		
Direkt-Zugriffsdateien; physische Satzlänge 128 Bytes; die	Datensätze	A	und	E	(Ziffer	5)	bestehen	aus	je	
einem physischen Satz à 128 Bytes. Die Datensätze C	setzen	sich	aus	mindestens	zwei	Satzabschnitten	
(physischen Sätzen) à 128 Bytes zusammen.17

(6)	 Dateiaufbau:		
Die	logische	Datei	ist	wie	folgt	aufzubauen:	
Datensatz A = Datenträger-Vorsatz 
Datensatz C = Zahlungsaustauschsatz 
Datensatz E = Datenträger-Nachsatz

Eine	logische	Datei	darf	nur	Gutschriften	oder	nur	Lastschriften	enthalten.

Auf	einer	Diskette	kann	maximal	eine	logische	Datei	(für	Gutschriften	oder	für	Lastschriften)	aufgezeichnet	
werden.	

Mehrdiskettendateien (= eine Datei auf mehreren	Disketten)	sind	nicht	zulässig.	

Abweichungen	von	dem	Aufbau	und	den	Spezifikationen	bedürfen	besonderer	Vereinbarungen.	

Bei	Verstößen	gegen	die	EDV-spezifischen	Konventionen,	die	zu	einem	Programmabbruch	führen,	insbesondere	
bei	falscher	Satzlänge	und	falschem	Datenformat,	ist	der	Empfänger	berechtigt,	die	Diskette	zurückzugeben.	

Anhang	�.�:	 Erläuterungen	für	die	kundenseitige	Belegung	der	Felder	�	a	und	�	b	des	Datensatzes	C	

siehe	Anhang	1.2	

Anhang	�.�:	 Inhalt	des	Diskettenbegleitzettels	

siehe	Anhang	4.3	

Anhang	�.�:	 Kennzeichnung	der	Diskette	

siehe	Anhang	4.4	

Anhang	�.�:	 Kontrollmaßnahmen	(Plausibilitäts-	und	Feldinhaltsprüfungen)	

siehe	Anhang	4.5	

16 Diese Codierungen gelten auch für DFÜ-Datensätze. 
17 Es darf nur der in Ziffer 4 festgelegte Zeichenvorrat verwendet werden. Insbesondere darf die Datei keine 
Format-, Trenn- und Steuerzeichen enthalten. 

DTA-Bedingungen

21/51

Bei	Kennziffer	0	zum	Dateinamen	(DTAUS0)	gelten	für	die	Umlaute	und	das	„ß“	die	Codierungen:	
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Anhang	�:	 �	½-Zoll-Disketten	

Anhang	�.�:	 Aufbau	und	Spezifikationen	der	�	½-Zoll-Disketten	

Für	die	im	beleglosen	Datenträgeraustausch	zu	verwendenden	3	1½-Zoll-Disketten	gelten	bezüglich	der	
Dateiorganisation	die	Konventionen	der	MS-DOS18-Betriebssysteme ab Version 3.0. Unter-Verzeichnisse sind 
nicht	zulässig.	

Die	Aufzeichnung	muss	in	doppelter	Zeichendichte	erfolgen.	Die	Disketten	können	ein-	oder	zweiseitig	
beschrieben	werden.	Es	sind	nur	solche	Disketten	zulässig,	die	vom	Hersteller	als	für	die	Aufzeichnungsdichten	
„DD“ (Double Density) bzw. „HD“ (High Density) und zweiseitige	Beschriftung	(DS)	geeignet	ausgewiesen	sind.	

Weiterhin	gelten	folgende	Spezifikationen:	

(1)	 Aufzeichnung		 –	80	Spuren	pro	Seite		
 – 9 Sektoren je Spur (bei Double Density/ „DD“ )  
 – 18 Sektoren je Spur (bei High Density/ „HD“ )  
 – 512 Bytes je Sektor 

(2)	 Diskettennummer:		
6-stellig	linksbündig	(zwingend	erforderlich)	

(3)	 Dateiname:	
DTAUS0	bzw.	DTAUS1		
(Dateinamen-Erweiterung	nicht	belegt	oder Konstante „TXT“ ) Eine Diskette darf nur eine physische Datei 
mit	Zahlungsverkehrs-Daten	enthalten.	

(4)	 Zeichencode19:
Zugelassen	sind:		
–	die	numerischen	Zeichen	0-9	(X	‘30’-X	‘39’)		
–	die	Großbuchstaben	A-Z	(X	‘41’-X	‘5A’)		
–	die	Sonderzeichen
–	Leerzeichen	(Zwischenraum)		 »	«	X	‘20’	
–	Punkt		 		 ».«	X	‘2E’	
–	Komma		 		 »,«	X	‘2C’	
–	kaufmännisch	und		 		 »&«	 X	‘26’	
–	Trennstrich	(Bindestrich)			 »-«	X	‘2D’	
–	Pluszeichen		 		 »+«	 X	‘2B’	
–	Stern		 		 »*«	X	‘2A’	
–	Prozent-Zeichen		 		 »%«	 X	‘25’	
–	Schrägstrich		 		 »/«	X	‘2F’	
–	Dollar-Zeichen		 		 »$«	 X	‘24’	
–	sowie	die	Umlaute	Ä,	Ö,	Ü	und	das	„ß“	.	

Bei	Kennziffer	0	zum	Dateinamen	(DTAUS0)	gelten	für	die	Umlaute	und	das	„ß“	die	Codierungen:20

Ä = X ‘5B’  
Ö = X ‘5C’
Ü = X ‘5D’
ß = X ‘7E’.  

Bei	Kennziffer	1	zum	Dateinamen	(DTAUS1)	gelten	für	die	Umlaute	und	das	„ß“	die	Codierungen:	
Ä = X ‘8E’  
Ö = X ‘99’  
Ü = X ‘9°’
ß = X ‘E1’.  

Innerhalb einer physischen Datei ist eine unterschiedliche	Codierung	nicht	zulässig.	

Für	den	richtigen	Ausdruck	davon	abweichender	Zeichen	übernehmen	die	Kreditinstitute	keine	Haftung.	

18 MS DOS ist ein Warenzeichen der Microsoft-Corp. 
19 Codierungen gemäß DIN 66 003 (Ausgabe Juni 1974), Code Tabelle 2, deutsche Referenz-Version, auch für 
DFÜ-Datensätze maßgeblich. Festgelegte Abweichungen sind bei Kennziffer 1 zum Dateinamen möglich. 
20 Diese Codierungen gelten auch für DFÜ-Datensätze. 
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Anhang	�:	 �	½-Zoll-Disketten	

Anhang	�.�:	 Aufbau	und	Spezifikationen	der	�	½-Zoll-Disketten	

Für	die	im	beleglosen	Datenträgeraustausch	zu	verwendenden	3	1½-Zoll-Disketten	gelten	bezüglich	der	
Dateiorganisation	die	Konventionen	der	MS-DOS18-Betriebssysteme ab Version 3.0. Unter-Verzeichnisse sind 
nicht	zulässig.	

Die	Aufzeichnung	muss	in	doppelter	Zeichendichte	erfolgen.	Die	Disketten	können	ein-	oder	zweiseitig	
beschrieben	werden.	Es	sind	nur	solche	Disketten	zulässig,	die	vom	Hersteller	als	für	die	Aufzeichnungsdichten	
„DD“ (Double Density) bzw. „HD“ (High Density) und zweiseitige	Beschriftung	(DS)	geeignet	ausgewiesen	sind.	

Weiterhin	gelten	folgende	Spezifikationen:	

(1)	 Aufzeichnung		 –	80	Spuren	pro	Seite		
 – 9 Sektoren je Spur (bei Double Density/ „DD“ )  
 – 18 Sektoren je Spur (bei High Density/ „HD“ )  
 – 512 Bytes je Sektor 

(2)	 Diskettennummer:		
6-stellig	linksbündig	(zwingend	erforderlich)	

(3)	 Dateiname:	
DTAUS0	bzw.	DTAUS1		
(Dateinamen-Erweiterung	nicht	belegt	oder Konstante „TXT“ ) Eine Diskette darf nur eine physische Datei 
mit	Zahlungsverkehrs-Daten	enthalten.	

(4)	 Zeichencode19:
Zugelassen	sind:		
–	die	numerischen	Zeichen	0-9	(X	‘30’-X	‘39’)		
–	die	Großbuchstaben	A-Z	(X	‘41’-X	‘5A’)		
–	die	Sonderzeichen
–	Leerzeichen	(Zwischenraum)		 »	«	X	‘20’	
–	Punkt		 		 ».«	X	‘2E’	
–	Komma		 		 »,«	X	‘2C’	
–	kaufmännisch	und		 		 »&«	 X	‘26’	
–	Trennstrich	(Bindestrich)			 »-«	X	‘2D’	
–	Pluszeichen		 		 »+«	 X	‘2B’	
–	Stern		 		 »*«	X	‘2A’	
–	Prozent-Zeichen		 		 »%«	 X	‘25’	
–	Schrägstrich		 		 »/«	X	‘2F’	
–	Dollar-Zeichen		 		 »$«	 X	‘24’	
–	sowie	die	Umlaute	Ä,	Ö,	Ü	und	das	„ß“	.	

Bei	Kennziffer	0	zum	Dateinamen	(DTAUS0)	gelten	für	die	Umlaute	und	das	„ß“	die	Codierungen:20

Ä = X ‘5B’  
Ö = X ‘5C’
Ü = X ‘5D’
ß = X ‘7E’.  

Bei	Kennziffer	1	zum	Dateinamen	(DTAUS1)	gelten	für	die	Umlaute	und	das	„ß“	die	Codierungen:	
Ä = X ‘8E’  
Ö = X ‘99’  
Ü = X ‘9°’
ß = X ‘E1’.  

Innerhalb einer physischen Datei ist eine unterschiedliche	Codierung	nicht	zulässig.	

Für	den	richtigen	Ausdruck	davon	abweichender	Zeichen	übernehmen	die	Kreditinstitute	keine	Haftung.	

18 MS DOS ist ein Warenzeichen der Microsoft-Corp. 
19 Codierungen gemäß DIN 66 003 (Ausgabe Juni 1974), Code Tabelle 2, deutsche Referenz-Version, auch für 
DFÜ-Datensätze maßgeblich. Festgelegte Abweichungen sind bei Kennziffer 1 zum Dateinamen möglich. 
20 Diese Codierungen gelten auch für DFÜ-Datensätze. 
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Datensätze	mit	Kleinbuchstaben	werden	an	die	Einreicher	zurückgegeben.	

(5)	 Dateiformat:		
Direkt-Zugriffsdateien; physische Satzlänge 128 Bytes.  

Die	Datensätze	A	und	E	(Ziffer	5)	bestehen	aus je einem physischen Satz à 128 Bytes.  

Die	Datensätze	C	setzen	sich	aus	mindestens	2 Satzabschnitten (physischen Sätzen) à 128 Bytes 
zusammen. 21

(6)	 Dateiaufbau:		
Die	logische	Datei	ist	wie	folgt	aufzubauen:		
Datensatz A = Datenträger-Vorsatz  
Datensatz C = Zahlungsaustauschsatz  
Datensatz E = Datenträger-Nachsatz

Eine	logische	Datei	darf	nur	Gutschriften	oder	nur	Lastschriften	enthalten.

Auf	einer	Diskette	kann	maximal	eine	logische	Datei	(für	Gutschriften	oder	für	Lastschriften)	aufgezeichnet	
werden.	

Mehrdiskettendateien (= eine Datei auf mehreren	Disketten)	sind	nicht	zulässig.	

Abweichungen	von	dem	Aufbau	und	den	Spezifikationen	bedürfen	besonderer	Vereinbarungen.	

Bei	Verstößen	gegen	die	EDV-spezifischen	Konventionen,	die	zu	einem	Programmabbruch	führen,	insbesondere	
bei	falscher	Satzlänge	und	falschem	Datenformat,	ist	der	Empfänger	berechtigt,	die	Diskette	zurückzugeben.	

Aufbau	und	Erläuterungen	der	51/4-Zoll	und	31/2-Zoll-Disketten	und	der	DFÜ-Datensätze	
Datensatz	A	(Datenträger-Vorsatz)	
Der	Datensatz	A	enthält	den	Diskettenabsender	und	-empfänger;	er	ist	je	logische	Datei	nur	einmal	vorhanden.	
Feld	 Länge	in	

Bytes 
Datenformat Inhalt Erläuterungen 

1	 4	 numerisch	 Satzlänge	 ‘0128’	
2	 1	 alpha	 Satzart	 Konstante	‘A’	
3	 2	 alpha	 Kennzeichen	

„GK“	bzw.	„LK“,	„GB“	bzw.	
„LB“

Hinweise auf Gutschriften (= G) bzw. 
Lastschriften (= L), Kundendiskette (= K), 
Bankdiskette (= B) 

4	 8	 numerisch	 Bankleitzahl	 Bankleitzahl	des	Kreditinstituts	
(Diskettenempfänger)

5	 8	 numerisch	 Nullen	(X	‘30’)	 nur	belegt,	wenn	Diskettenabsender	
Kreditinstitut	ist,	sonst	Null	

6	 27	 alpha	 Kundenname	 Diskettenabsender	
7	 6	 numerisch	 Datum	 Diskettenerstellungsdatum	(TTMMJJ)	
8	 4	 alpha	 X	‘20’	 Leerzeichen	
9	 10	 numerisch	 Kontonummer	 Empfänger-/Absender-Kunde,	max.	10	

Stellen	(rechtsbündig,	nicht	belegte	Stellen	
Null).	Über	dieses	Konto	wird	der	Gegenwert	
verrechnet.

10	 10	 numerisch	 Referenz-Nr.	des	
Einreichers

Angabe	freigestellt	

11a	 15	 alpha	 Leerzeichen	(X	‘40’/X	‘20’) Reserve	
11b	 8	 alpha	 Ausführungsdatum	

(TTMMJJJJ)	
Angabe	freigestellt.	Nicht	jünger	als	
Diskettenerstellungsdatum	(Feld	A	7),	jedoch	
höchstens	15	Kalendertage	über	
Erstellungsdatum	aus	Feld	A	7.	Soweit	in	
diesem	Datenfeld	ein	Ausführungstermin	
angegeben	wird,	ist	zu	beachten,	dass	der	in	
Abs. II, Nr. 3 der Bedingungen für den 
Datenträgeraustausch	genannte	
Nachweiszeitraum	von	mindestens	zehn	

21 Es darf nur der in Ziffer 4 festgelegte Zeichenvorrat verwendet werden. Insbesondere darf die Datei keine 
Format-, Trenn- und Steuerzeichen enthalten. 
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Datensätze	mit	Kleinbuchstaben	werden	an	die	Einreicher	zurückgegeben.	

(5)	 Dateiformat:		
Direkt-Zugriffsdateien; physische Satzlänge 128 Bytes.  

Die	Datensätze	A	und	E	(Ziffer	5)	bestehen	aus je einem physischen Satz à 128 Bytes.  

Die	Datensätze	C	setzen	sich	aus	mindestens	2 Satzabschnitten (physischen Sätzen) à 128 Bytes 
zusammen. 21

(6)	 Dateiaufbau:		
Die	logische	Datei	ist	wie	folgt	aufzubauen:		
Datensatz A = Datenträger-Vorsatz  
Datensatz C = Zahlungsaustauschsatz  
Datensatz E = Datenträger-Nachsatz

Eine	logische	Datei	darf	nur	Gutschriften	oder	nur	Lastschriften	enthalten.

Auf	einer	Diskette	kann	maximal	eine	logische	Datei	(für	Gutschriften	oder	für	Lastschriften)	aufgezeichnet	
werden.	

Mehrdiskettendateien (= eine Datei auf mehreren	Disketten)	sind	nicht	zulässig.	

Abweichungen	von	dem	Aufbau	und	den	Spezifikationen	bedürfen	besonderer	Vereinbarungen.	

Bei	Verstößen	gegen	die	EDV-spezifischen	Konventionen,	die	zu	einem	Programmabbruch	führen,	insbesondere	
bei	falscher	Satzlänge	und	falschem	Datenformat,	ist	der	Empfänger	berechtigt,	die	Diskette	zurückzugeben.	

Aufbau	und	Erläuterungen	der	51/4-Zoll	und	31/2-Zoll-Disketten	und	der	DFÜ-Datensätze	
Datensatz	A	(Datenträger-Vorsatz)	
Der	Datensatz	A	enthält	den	Diskettenabsender	und	-empfänger;	er	ist	je	logische	Datei	nur	einmal	vorhanden.	
Feld	 Länge	in	

Bytes 
Datenformat Inhalt Erläuterungen 

1	 4	 numerisch	 Satzlänge	 ‘0128’	
2	 1	 alpha	 Satzart	 Konstante	‘A’	
3	 2	 alpha	 Kennzeichen	

„GK“	bzw.	„LK“,	„GB“	bzw.	
„LB“

Hinweise auf Gutschriften (= G) bzw. 
Lastschriften (= L), Kundendiskette (= K), 
Bankdiskette (= B) 

4	 8	 numerisch	 Bankleitzahl	 Bankleitzahl	des	Kreditinstituts	
(Diskettenempfänger)

5	 8	 numerisch	 Nullen	(X	‘30’)	 nur	belegt,	wenn	Diskettenabsender	
Kreditinstitut	ist,	sonst	Null	

6	 27	 alpha	 Kundenname	 Diskettenabsender	
7	 6	 numerisch	 Datum	 Diskettenerstellungsdatum	(TTMMJJ)	
8	 4	 alpha	 X	‘20’	 Leerzeichen	
9	 10	 numerisch	 Kontonummer	 Empfänger-/Absender-Kunde,	max.	10	

Stellen	(rechtsbündig,	nicht	belegte	Stellen	
Null).	Über	dieses	Konto	wird	der	Gegenwert	
verrechnet.

10	 10	 numerisch	 Referenz-Nr.	des	
Einreichers

Angabe	freigestellt	

11a	 15	 alpha	 Leerzeichen	(X	‘40’/X	‘20’) Reserve	
11b	 8	 alpha	 Ausführungsdatum	

(TTMMJJJJ)	
Angabe	freigestellt.	Nicht	jünger	als	
Diskettenerstellungsdatum	(Feld	A	7),	jedoch	
höchstens	15	Kalendertage	über	
Erstellungsdatum	aus	Feld	A	7.	Soweit	in	
diesem	Datenfeld	ein	Ausführungstermin	
angegeben	wird,	ist	zu	beachten,	dass	der	in	
Abs. II, Nr. 3 der Bedingungen für den 
Datenträgeraustausch	genannte	
Nachweiszeitraum	von	mindestens	zehn	

21 Es darf nur der in Ziffer 4 festgelegte Zeichenvorrat verwendet werden. Insbesondere darf die Datei keine 
Format-, Trenn- und Steuerzeichen enthalten. 
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Kalendertagen	erst	ab	dem	genannten	
Ausführungstermin	zu	berechnen	ist.	

11c	 24	 alpha	 Leerzeichen	(X	‘40’/X	‘20’) Reserve	
12 1 alpha Währungskennzeichen „1“ = Euro 
	 128	 	 	 	
alpha = alpha-numerische Daten (linksbündig,	nicht	belegte	Stellen	X	‘20’)	
numerisch = numerische Daten, ungepackt,	rechtsbündig	mit	vorlaufenden	Nullen	
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Aufbau	und	Erläuterungen	der	51/4-Zoll	und	31/2-Zoll-Disketten	und	der	DFÜ-Datensätze	
Datensatz	C	(Zahlungsaustauschsatz)	
Der	Datensatz	C	enthält	Einzelheiten	über	die	auszuführenden	Aufträge	(Gutschriften	bzw.	Lastschriften).	Er	
gliedert	sich	in	einen	konstanten	und	einen	variablen	Teil.	
1.	Konstanter	Teil,	1.	Satzabschnitt	
Feld	 Länge	in	

Bytes 
Datenformat Inhalt Erläuterungen 

1	 4	 numerisch	 Satzlänge	 Die	Satzlängenangabe	bezieht	sich	nicht	auf	
die	Satzabschnittslänge	der	Disketten,	
sondern	auf	die	logische	Satzlänge	
(konstanter Teil 187 Bytes + 
Erweiterungsteil[e] zu 29 Bytes, max. ‘0622’) 

2	 1	 alpha	 Satzart	 Konstante	‘C’	
3	 8	 numerisch	 Bankleitzahl	 erstbeteiligtes	Kreditinstitut,	freigestellt	
4	 8	 numerisch	 Bankleitzahl	 Kreditinstitut	des	Begünstigten/Zahlstelle	
5	 10	 numerisch	 Kontonummer	 Begünstigter/Zahlungspflichtiger,	

rechtsbündig,	nicht	belegte	Stellen	Null	
6 13 numerisch interne Kundennummer 1. Byte = 0; 2.–12. Byte = interne 

Kundennummer oder Nullen; 13. Byte = 0 
7a	 2	 numerisch	 Textschlüssel	 Kennzeichnung	der	Zahlungsart	und	

Textschlüsselergänzung	gemäß	Anhang	1.2	
7b	 3	 numerisch	 Textschlüsselergänzung	 	
8	 1	 alpha	 X	‘20’	 bankinternes	Feld	
9	 11	 numerisch	 Null1	 Reserve,	rechtsbündig	
10	 8	 numerisch	 Bankleitzahl	 überweisendes	Kreditinstitut/erste	

Inkassostelle
alpha = alpha-numerische Daten (linksbündig,	nicht	belegte	Stellen	X	‘20’)	
numerisch = numerische Daten, ungepackt,	rechtsbündig	mit	vorlaufenden	Nullen	
1	Feld	kann	bankseitig	mit	dem	DM-Betrag zur Information belegt sein. 
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Aufbau	und	Erläuterungen	der	51/4-Zoll-	und	31/2-Zoll-Disketten	und	der	DFÜ-Datensätze	
Konstanter	Teil,	2.	Satzabschnitt	(Fortsetzung)	
Feld	 Länge	in	

Bytes 
Datenformat Inhalt Erläuterungen 

11	 10	 numerisch	 Kontonummer	 Überweisender/Zahlungsempfänger,	
rechtsbündig,	nicht	belegte	Stellen	Null	

12	 11	 numerisch	 Betrag	in	Euro	einschl.	
Nachkommastellen

rechtsbündig

13	 3	 –	 X	‘20’	 Reserve	
14a	 27	 alpha	 Name	 Begünstigter/Zahlungspflichtiger,	linksbündig	
14b	 8	 –	 X	‘20’	 Leerzeichen,	nur	zur	Abgrenzung	des	

Satzabschnittes	(darf	keine	Daten	enthalten)	
	 128	 	 	 	
15	 27	 alpha	 Name	 Überweisender/Zahlungsempfänger	

(linksbündig);	es	sind	möglichst	kurze	
Bezeichnungen	zu	verwenden.	

16	 27	 alpha	 Verwendungszweck	 Es	sind	möglichst	kurze	Angaben	zu	
machen.	Linksbündig	sind	solche	Angaben	
unterzubringen,	auf	die	der	Begünstigte	bei	
Überweisungen	möglicherweise	maschinell	
zuzugreifen	beabsichtigt	(z.B.	Bausparkonto,	
Versicherungs-,	Rechnungsnummer)	oder	
die	der	Zahlungsempfänger	bei	Lastschriften	
benötigt,	falls	die	Zahlung	als	unbezahlt	bzw.	
unanbringlich	zurückgeleitet	wird.	

17a 1 alpha Währungskennzeichen „1“ = Euro 
17b	 2	 –	 X	‘40’/X	‘20’	 Reserve	
18	 2	 numerisch	 Erweiterungskennzeichen	 00 = es folgt kein Erweiterungsteil 

00–15 = Anzahl der Erweiterungsteile 
alpha = alpha-numerische Daten (linksbündig,	nicht	belegte	Stellen	X	‘20’)	
numerisch = numerische Daten, ungepackt,	rechtsbündig	mit	vorlaufenden	Nullen	
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Aufbau	und	Erläuterungen	der	51/4-Zoll-	und	31/2-Zoll-Disketten	und	der	DFÜ-Datensätze	
2.	Variabler	Teil,	noch	2.	Satzabschnitt	
Der	variable	Teil	bildet	mit	dem	konstanten	Teil	eine	Einheit.	Er	ist	nur	dann	vorhanden,	wenn	die	Datenfelder	im	
konstanten Teil für die Aufnahme von Informationen nicht ausreichen.	Maximal	können	bis	zu	6	Satzabschnitte	für	
den	Datensatz	C	belegt	sein.	Es	können	vorkommen:	1.	Erweiterungsteil	für	„Begünstigter“	bzw.	
„Zahlungspflichtiger“	(01),	13	Erweiterungsteile	für	„Verwendungszweck“	(alle	02)	und	1	Erweiterungsteil	für	
„Überweisender“	bzw.	„Zahlungsempfänger“	(03).	Bei	Rücküberweisungen und Rücklastschriften wird der Inhalt 
von	Erweiterungsteilen	nicht	angegeben.	Alle	für	die	Bearbeitung	derartiger	Rücküberweisungen	und	
Rücklastschriften	erforderlichen	Verwendungszweckangaben	sind	daher	vom	Zahlungsempfänger	bzw.	
Überweisenden	im	konstanten	Teil	des	Datensatzes	C	(Feld	C	16)	unterzubringen.	
19	 2	 numerisch	 Kennzeichen	des	

Erweiterungsteils	
01 = Name des 
Begünstigten/Zahlungspflichtigen
02 = Verwendungszweck 
03 = Name des Überweisenden bzw. 
Zahlungsempfängers	

20	 27	 alpha	 Begünstigter	bzw.	
Zahlungspflichtiger/	
Verwendungszweck/	
Überweisender	bzw.	
Zahlungsempfänger	

linksbündig

21	 2	 numerisch	 Kennzeichen	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	19)	

22	 27	 alpha	 Daten	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	20)	

23	 11	 alpha	 X	‘20’	 Leerzeichen,	nur	zur	Abgrenzung	des	
Satzabschnittes	(darf	keine	Daten	enthalten)	

	 128	 	 	 	
24	 2	 numerisch	 Kennzeichen	des	

Erweiterungsteils	
(wie	Feld	19)	

25	 27	 alpha	 Daten	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	20)	

26	 2	 numerisch	 Kennzeichen	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	19)	

27	 27	 alpha	 Daten	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	20)	

28	 2	 numerisch	 Kennzeichen	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	19)	

alpha = alpha-numerische Daten (linksbündig,	nicht	belegte	Stellen	X	‘20’)	
numerisch = numerische Daten, ungepackt,	rechtsbündig	mit	vorlaufenden	Nullen	
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Aufbau	und	Erläuterungen	der	51/4-Zoll-	und	31/2-Zoll-Disketten	und	der	DFÜ-Datensätze	
2.	Variabler	Teil,	noch	2.	Satzabschnitt	
Der	variable	Teil	bildet	mit	dem	konstanten	Teil	eine	Einheit.	Er	ist	nur	dann	vorhanden,	wenn	die	Datenfelder	im	
konstanten Teil für die Aufnahme von Informationen nicht ausreichen.	Maximal	können	bis	zu	6	Satzabschnitte	für	
den	Datensatz	C	belegt	sein.	Es	können	vorkommen:	1.	Erweiterungsteil	für	„Begünstigter“	bzw.	
„Zahlungspflichtiger“	(01),	13	Erweiterungsteile	für	„Verwendungszweck“	(02)	und	1	Erweiterungsteil	für	
„Überweisender“	bzw.	„Zahlungsempfänger“	(03).	Bei	Rücküberweisungen und Rücklastschriften wird der Inhalt 
von	Erweiterungsteilen	nicht	angegeben.	Alle	für	die	Bearbeitung	derartiger	Rücküberweisungen	und	
Rücklastschriften	erforderlichen	Verwendungszweckangaben	sind	daher	vom	Zahlungsempfänger	bzw.	
Überweisenden	im	konstanten	Teil	des	Datensatzes	C	(Feld	C	16)	unterzubringen.	
29	 27	 alpha	 Daten	des	

Erweiterungsteils	
(wie	Feld	20)	

30	 2	 numerisch	 Kennzeichen	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	19)	

31	 27	 alpha	 Daten	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	20)	

32	 12	 alpha	 X	‘20’	 Leerzeichen,	nur	zur	Abgrenzung	des	
Satzabschnittes	(darf	keine	Daten	enthalten)	

	 128	 	 	 	
Für	darüber	hinaus	noch	erforderliche	Erweiterungsteile	stehen	der	4.	bis	6.	Satzabschnitt	zur	Verfügung.	Der	
Aufbau	des	4.	und	5.	Satzabschnittes	entspricht	dem	des	3.	Satzabschnittes.	Satzabschnitt	6	enthält	nur	einen	
Erweiterungsteil.	
alpha = alpha-numerische Daten (linksbündig,	nicht	belegte	Stellen	X	‘20’)	
numerisch = numerische Daten, ungepackt,	rechtsbündig	mit	vorlaufenden	Nullen	

Aufbau	und	Erläuterungen	der	51/4-Zoll-	und	31/2-Zoll-Disketten	und	der	DFÜ-Datensätze	
Datensatz	E	(Datenträger-Nachsatz)
Der	Datensatz	E	dient	der	Abstimmung;	er	ist	je	logische	Datei	nur	einmal	vorhanden.	
Feld	 Länge	in	

Bytes 
Datenformat Inhalt Erläuterungen 

1	 4	 numerisch	 Satzlänge	 ‘0128’	
2	 1	 alpha	 Satzart	 Konstante	‘E’	
3	 5	 alpha	 X	‘20’	 Reserve	
4	 7	 numerisch	 Anzahl	der	Datensätze	C	 Abstimm-Daten	
5	 13	 numerisch	 Null	 Reserve,	rechtsbündig	
6	 17	 numerisch	 Summe	der		

Kontonummern	der	
Begünstigten/Zahlungs-
pflichtigen/Scheckaussteller
(Feld	5	der	Datensätze	C)	

Abstimm-Unterlage

7	 17	 numerisch	 Summe	der	
Bankleitzahlen	der	
Kreditinstitute	der	
Begünstigten/Zahlstellen/b
ezogenen	Kreditinstitute	
(Feld	4	der	Datensätze	C)	

Abstimm-Unterlage

8	 13	 numerisch	 Summe	der	Euro-Beträge	
aus	den	Datensätzen	C	
(Feld	12)	

Abstimm-Unterlage

9	 51	 alpha	 X	‘20’	 Leerzeichen,	nur	zur	Abgrenzung	des	
Satzabschnittes	(darf	keine	Daten	enthalten)	

	 128	 	 	 	
alpha = alpha-numerische Daten (linksbündig,	nicht	belegte	Stellen	X	‘20’)	
numerisch = numerische Daten, ungepackt,	rechtsbündig	mit	vorlaufenden	Nullen	
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Anhang	�.�:	 Erläuterungen	für	die	kundenseitige	Belegung	der	Felder	�	a	und	�	b	des	Datensatzes	C	

siehe	Anhang	1.2	

Anhang	�.�:	 Inhalt	des	Diskettenbegleitzettels	

Der	einer	Diskette	beizufügende	Begleitzettel	muss	nachfolgende	Mindestangaben	enthalten.	Dabei	ist	die	
Reihenfolge	der	Mindestangaben	unbedingt	einzuhalten;	zusätzliche	Angaben	sind	ober-	oder	unterhalb	der	
geforderten	Mindestangaben	anzuordnen.	Bei	Disketten	mit	mehreren	logischen	Dateien	ist	für	jede	Datei	ein	
Begleitzettel	auszuschreiben.	

– BEGLEITZETTEL 
–	BELEGLOSER	DATENTRÄGERAUSTAUSCH	
– SAMMEL-ÜBERWEISUNG/-EINZIEHUNGSAUFTRAG 
– VOL-NUMMER DER DISKETTE22

–	ERSTELLUNGSDATUM	
–	ANZAHL	DER	DATENSÄTZE	C	(STÜCKZAHL)	
–	SUMME	EURO	DER	DATENSÄTZE	C	(FELD	12)	
–	KONTROLLSUMME	DER	KONTONUMMERN	DER BEGÜNSTIGTEN/ZAHLUNGSPFLICHTIGEN 
– KONTROLLSUMME DER BANKLEITZAHLEN DER  
   KREDITINSTITUTE DER BEGÜNSTIGTEN/ZAHLSTELLEN 
– BANKLEITZAHL/KONTONUMMER DES ABSENDERS 
– NAME, BANKLEITZAHL/KONTONUMMER DES EMPFÄNGERS 
–	ORT,	DATUM	
– FIRMA UND UNTERSCHRIFT DES ABSENDERS 

Anhang	�.�:	 Kennzeichnung	der	Diskette	

Die	Disketten	sind	durch	Aufkleber	mit	folgenden	Angaben	zu	kennzeichnen:	

– NAME UND BANKLEITZAHL/KONTONUMMER DES DISKETTENABSENDERS 
– DISKETTENNUMMER (VOL-NUMMER) 
–	Dateiname:	DTAUS0	bzw.	DTAUS1	

22 Bei Mehrdiskettendateien Reihenfolge entsprechend den fortlaufenden Dateiabschnitten. 
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22 Bei Mehrdiskettendateien Reihenfolge entsprechend den fortlaufenden Dateiabschnitten. 
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Anhang	�.�:	 Kontrollmaßnahmen	(Plausibilitäts-	und	Feldinhaltsprüfungen)	

Nach	Erhalt	einer	Diskette	sind	die	Datensätze	C	wie	folgt	maschinell	zu	prüfen:	

Feld Inhalt Datenformat1

Bankleitzahl	des	Kreditinstituts	
des	Begünstigten/Zahlstelle	(Feld	
C	4)	

auf	Existenz	der	Bankleitzahl	lt.	
Bankleitzahlenverzeichnis	der	
Deutschen	Bundesbank	
1.	Stelle	ungleich	0	oder	9	

numerisch

Kontonummer	des	
Begünstigten/Zahlungspflichtigen/
Scheckausstellers	(Feld	C	5)	

–	Rest	ungleich	Null	
numerisch

interne Kundennummer (Feld C 6) – 1. Byte = Null numerisch 
Textschlüssel	
Lastschriften
Gutschriften	(Feld	C	7a)	

–	gleich	04,	05,	092

–	gleich	51–54,	56,	592,	65,	67–692
numerisch

Bankleitzahl	des	überweisenden	
Kreditinstituts/der	ersten	
Inkassostelle/des Einreichers 
(Feld	C	10)	

–	1.	Stelle	ungleich	0	oder	9	 numerisch	

Kontonummer	des	
Überweisenden/Zahlungsem-										
pfängers	(Feld	C	11)	

–	ungleich	Null	 numerisch	

Betrag	(Feld	C	12)	 –	ungleich	Null	 numerisch	
Die	Kontrollsummen	aus	der	Addition	der	Stückzahl	der	Datensätze	C,	des	Feldes	„Betrag“	(C	12),	
„Kontonummer	des	Begünstigten/Zahlungspflichtigen/Scheckausstellers“ (C	5)	und	„Bankleitzahl	des	
Kreditinstituts	des	Begünstigten/Zahlstelle/des	bezogenen	Kreditinstituts“	(C	4)	müssen	mit	den	Angaben	im	
Datensatz	E	übereinstimmen.	
1 alpha = alpha-numerische Daten (linksbündig, nicht belegte	Stellen	X	‘20’);	numerisch = numerische Daten, 
ungepackt.
2	Textschlüssel	09,	59,	67	bis	69	nur	bei	bankseitig	ausgelieferten	Disketten.	

Feld Inhalt Datenformat 
Name	des	
Begünstigten/Zahlungspflichtigen/
Textkonstante	(Feld	C	14)	

–	ungleich	X	‘20’	 alpha	

Name	des	
Überweisenden/Zahlungsem-					
pfängers/Textkonstante	(Feld						
C	15)	

–	ungleich	X	‘20’	 alpha	

Währungskennzeichen	
(Feld	C	17a)	

„1“ = Euro alpha 

Erweiterungskennzeichen	
(Feld	C	18)	

–	gleich	00–15	 numerisch	

Kennzeichen	des	
Erweiterungsteils	(Feld	C	19,											
C	21,	C	24,	C	26	usw.,	variabler	
Teil)	

–	gleich	01,	02	oder	03	in	
aufsteigender	Reihenfolge	

numerisch

Zulässige	Nutzung	der	
Erweiterungsteile	

–	max.		1	mal	01	
		max.	13	mal	02	
			max.		1	mal	03	
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Anhang	�:	 Magnetbandkassetten	(ECMA-Standard)	

Anhang	�.�:	 Aufbau	und	Spezifikationen	der	Magnetbandkassetten	

Die	Magnetbandkassetten	müssen	in	ihren	technischen	Eigenschaften DIN 66 211, Teil 1 und 2 sowie DIN 66 212 
entsprechen.

(1)	 Kennsätze:		
Die	Organisation	der	auf	Magnetbandkassetten	zu	übermittelnden Daten richtet sich nach DIN 66 229 
„Kennsätze	und	Dateianordnung	auf	Magnetbandkassetten	für	den	Datenaustausch“	.	Sie	ist	abhängig	von	
der	für	die	Datenübermittlung	gewählten Stufe. Von den in DIN 66 229 definierten	Stufen	soll	vorzugsweise	
die	Kompaktstufe	angewendet	werden.	Es	kann	auch	die	Basisstufe	gewählt	werden.	

Sofern	jedoch	die	Basisstufe	gewählt	wird,	muss	der	Datenteil	des	ersten	Datenblocks	der	Datei	in	den	
Stellen	1-32	wie	der	Datei-Anfangskennsatz	(HDR)	der	Kompaktstufe	und	der	Datenteil	des	letzten	
Datenblocks	der	Datei	in	den	Stellen	1-32	wie	der	Datei-Endekennsatz	(EOF)	der	Kompaktstufe	aufgebaut	
sein.	Die	Stellen	33	bis	256	des	Datenteils	des	ersten	bzw.	letzten	Datenblocks	der	Datei	müssen	in	der	
Basisstufe	mit	dem	Leerzeichen	(X	‘40’)	belegt	sein.	

(2)	 Dateiname:		
DTAUS	(in	HDR	Feld	3)	

(3)	 Zeichencode,	Zeichenvorrat:	
EBCDI-Code

Aus dem Zeichenvorrat des EBCDI-Codes sind alle Großbuchstaben	sowie	die	numerischen	Zeichen	0	bis	9	
und	die	Sonderzeichen:	

–	Leerzeichen	(Zwischenraum)		 »	«	X	‘40’	
–	Punkt		 		 ».«	X	‘4B’	
–	Komma		 		 »,«	X	‘6B’	
–	kaufmännisch	und		 		 »&«	 X	‘50’	
–	Trennstrich	(Bindestrich)			 »-«	X	‘60’	
–	Schrägstrich		 		 »/«	X	‘61’	
–	Pluszeichen		 		 »+«	 X	‘4E’	
–	Stern		 		 »*«	X	‘5C’	
–	Dollar-Zeichen		 		 »$«	 X	‘5B’	
–	Prozent-Zeichen		 		 »%«	 X	‘6C’	

zugelassen.	Die	Umlaute	Ä,	Ö,	Ü	sowie	das	ß	sind	entweder	zweibuchstabig	(AE,	OE,	UE,	SS)	
aufzuzeichnen	oder	wie	folgt	zu	codieren:		
Ä = X ‘4°’  
Ö = X ‘E0’  
Ü = X ‘5A’
ß = X ‘A1’. 

Für	den	richtigen	Ausdruck	davon	abweichender	Zeichen	übernehmen	die	Kreditinstitute	keine	Haftung.	
Datensätze	mit	Kleinbuchstaben	werden	an	die	Einreicher	zurückgegeben.	

(4)	 Dateiaufbau:		
Die	logische	Datei	ist	wie	folgt	aufzubauen:	
Datensatz A = Datenträger-Vorsatz 
Datensatz C = Zahlungsaustauschsatz 
Datensatz E = Datenträger-Nachsatz

Eine	logische	Datei	darf	nur	Gutschriften	oder	nur	Lastschriften	enthalten.

Auf	einer	Kassette	können	maximal	zwei	logische	Dateien	(je	eine	für	Gutschriften	und	für	Lastschriften)	
nacheinander	aufgezeichnet	werden.	

Mehrkassettendateien (= eine logische Datei auf	mehreren	Kassetten)	werden	nach	besonderer	
Vereinbarung	angenommen	(nur	bei	Kompaktstufe);	sie müssen mit Systemkennsätzen gem. Abschnitt (1) 
gekennzeichnet	sein.	Die	maximale	Dateigröße	(Anzahl	der	Kassetten)	wird	besonders	vereinbart.		

Kassetten	dürfen	nur	auf	Seite	A	beschrieben	werden.	

Abweichungen	von	dem	Aufbau	und	den	Spezifikationen	bedürfen	besonderer	Vereinbarungen	(z.	B.	
Wechseltaktschrift nach DIN 66 010, ISO-7-Bitcode). 
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Bei	Verstößen	gegen	EDV-spezifische	Konventionen,	die	zu	einem	Programmabbruch	führen,	insbesondere	bei	
falscher	Satzlänge	und	falschem	Datenformat,	ist	der	Empfänger	berechtigt,	die	Kassette	zurückzugeben.	

Aufbau	und	Erläuterungen	der	Magnetbandkassette	(ECMA-Standard)	
Datensatz	A	(Datenträger-Vorsatz)	
Der	Datensatz	A	enthält	den	Kassettenabsender	und	-empfänger;	er	ist	je	logische	Datei	nur	einmal	vorhanden.	
Feld	 Länge	in	

Bytes 
Datenformat Inhalt Erläuterungen 

1	 4	 numerisch	 Satzlänge	 ‘0256’	
2	 1	 alpha	 Satzart	 Konstante	„A“	
3	 2	 alpha	 Kennzeichen	

„GK“	bzw.	„LK“	
Hinweis auf Gutschriften (= G) bzw. 
Lastschriften (= L), Kundenkassette (= K) 

4	 8	 numerisch	 Bankleitzahl	 Bankleitzahl	des	Kreditinstituts	
(Kassettenempfänger)

5	 8	 numerisch	 X	‘F0’	 nur	belegt,	wenn	Kassettenabsender	
Kreditinstitut	ist,	sonst	Null	

6	 27	 alpha	 Kundenname	 Kassettenabsender	
7	 6	 numerisch	 Datum	 Kassettenerstellungsdatum	(TTMMJJ)	
8	 4	 –	 X	‘40’	 –	
9	 10	 numerisch	 Kontonummer	 Empfänger-/Absender-Kunde,	max.	10	

Stellen	(rechtsbündig,	nicht	belegte	Stellen	
Null).	Über	dieses	Konto	wird	der	Gegenwert	
verrechnet.

10	 10	 numerisch	 Referenznummer	des	
Einreichers

Angabe	freigestellt	

11a	 15	 alpha	 Leerzeichen	(X	‘40’/X	‘20’) Reserve	
11b	 8	 alpha	 Ausführungsdatum	

(TTMMJJJJ)	
Angabe	freigestellt.	Nicht	jünger	als	
Diskettenerstellungsdatum	(Feld	A	7),	jedoch	
höchstens	15	Kalendertage	über	
Erstellungsdatum	aus	Feld	A	7.	Soweit	in	
diesem	Datenfeld	ein	Ausführungstermin	
angegeben	wird,	ist	zu	beachten,	dass	der	in	
Abs. II, Nr. 3 der Bedingungen für den 
Datenträgeraustausch	genannte	
Nachweiszeitraum	von	mindestens	zehn	
Kalendertagen	erst	ab	dem	genannten	
Ausführungstermin	zu	berechnen	ist.	

11c	 152	 alpha	 Leerzeichen	(X	‘40’/X	‘20’) Reserve	
12 1 alpha Währungskennzeichen „1“ = Euro 
	 256	 	 	 	
alpha = alpha-numerische Daten (linksbündig,	nicht	belegte	Stellen	X	‘40’)	
numerisch = numerische Daten, ungepackt 
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Aufbau	und	Erläuterungen	der	Magnetbandkassette	(ECMA-Standard)	
Datensatz	C	(Zahlungsaustauschsatz)	
Der	Datensatz	C	enthält	Einzelheiten	über	die	auszuführenden	Aufträge	(Gutschriften	bzw.	Lastschriften).	Er	
gliedert	sich	in	einen	konstanten	und	einen	variablen	Teil.	
1.	Konstanter	Teil,	1.	Satz	
Feld	 Länge	in	

Bytes 
Datenformat Inhalt Erläuterungen 

1	 4	 numerisch	 Satzlänge	 Die	Satzlängenangabe	bezieht	sich	auf	die	
logische	Satzlänge	(konstanter	Teil	187	
Bytes + Erweiterungsteil(e) zu 29 Bytes), 
max.	„0622“1

2	 1	 alpha	 Satzart	 Konstante	‘C’	
3	 8	 numerisch	 Bankleitzahl	 erstbeteiligtes	Kreditinstitut,	freigestellt	
4	 8	 numerisch	 Bankleitzahl	 Kreditinstitut	des	Begünstigten/Zahlstelle	
5	 10	 numerisch	 Kontonummer	 Begünstigter/Zahlungspflichtiger	

(rechtsbündig,	nicht	belegte	Stellen	Null)	
6 13 numerisch interne Kundennummer 1. Byte = 0; 2.–12. Byte = interne 

Kundennummer oder Nullen; 13. Byte = 0 
7a	 2	 numerisch	 Textschlüssel	 Kennzeichnung	der	Zahlungsart	und	

Textschlüsselergänzungen	gemäß	Anhang	
1.2

7b	 3	 numerisch	 Textschlüsselergänzung	 	
8	 1	 –	 X	‘40’	 bankinternes	Feld	
9	 11	 numerisch	 Null2	 rechtsbündig	
10	 8	 numerisch	 Bankleitzahl	 überweisendes	Kreditinstitut/erste	

Inkassostelle
alpha = alpha-numerische Daten (linksbündig, nicht belegte	Stellen	X	‘40’)	numerisch = numerische Daten, 
ungepackt
1	Die	nur	zur	Abgrenzung	des	jeweiligen	Satzabschnittes	dienenden	Felder	des	variablen	Teils	eines	Datensatzes	
(Felder	C	23,	C	32,	C	41,	C	50,	C	53)	sind	somit	in	der	Satzlängenangabe	nicht	zu	berücksichtigen.	
2	Feld	kann	bankseitig	mit	dem	DM-Betrag zur Information belegt sein. 
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Aufbau	und	Erläuterungen	der	Magnetbandkassette	(ECMA-Standard)	
1.	Konstanter	Teil	(Fortsetzung),	noch	1.	Satz	
Feld	 Länge	in	

Bytes 
Datenformat Inhalt Erläuterungen 

11	 10	 numerisch	 Kontonummer	 Überweisender/Zahlungsempfänger	
(rechtsbündig,	nicht	belegte	Stellen	Null)	

12	 11	 numerisch	 Betrag	in	Euro	einschl.	
Nachkommastellen

rechtsbündig

13	 3	 –	 X	‘40’	 Reserve	
14a	 27	 alpha	 Name	 Begünstigter/Zahlungspflichtiger	

(linksbündig);	es	sind	möglichst	kurze	
Bezeichnungen	zu	verwenden.	

14b	 8	 –	 X	‘40’	 Leerzeichen,	nur	zur	Abgrenzung	des	Satzes	
(darf	keine	Daten	enthalten)	

15	 27	 alpha	 Name	 Überweisender/Zahlungsempfänger	
(linksbündig)

16	 27	 alpha	 Verwendungszweck	 Es	sind	möglichst	kurze	Angaben	zu	
machen.	Linksbündig	sind	solche	Angaben	
unterzubringen,	auf	die	der	Begünstigte	bei	
Überweisungen	möglicherweise	maschinell	
zuzugreifen	beabsichtigt	(z.B.	Bausparkonto,	
Versicherungs-,	Rechnungsnummer)	oder	
die	der	Zahlungsempfänger	bei	Lastschriften	
benötigt,	falls	die	Zahlung	als	unbezahlt	bzw.	
unanbringlich	zurückgeleitet	wird.	

17a 1 alpha Währungskennzeichen „1“ = Euro 
17b	 2	 –	 X	‘40’/X	‘20’	 Reserve	
18	 2	 numerisch	 Erweiterungskennzeichen	 00 = es folgt kein Erweiterungsteil 

00–15 = Anzahl der Erweiterungsteile 
alpha = alpha-numerische Daten (linksbündig,	nicht	belegte	Stellen	X	‘40’)	
numerisch = numerische Daten, ungepackt 
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Aufbau	und	Erläuterungen	der	Magnetbandkassette	(ECMA-Standard)	
2.	Variabler	Teil,	noch	1.	Satz	
Der	variable	Teil	bildet	mit	dem	konstanten	Teil	eine	Einheit.	Er	ist	nur	dann	vorhanden,	wenn	die	Datenfelder	im	
konstanten Teil für die Aufnahme von Informationen nicht	ausreichen.	Maximal	können	bis	zu	3	Sätze	für	den	
Datensatz	C	belegt	sein.	Falls	kein	variabler	Teil	benötigt,	oder	ein	variabler	Satz	nicht	ausgefüllt	wird,	ist	die	
erforderliche Satzlänge von 256 Bytes bzw. einem Mehrfachen	durch	Leerzeichen	(X	‘40’)	herzustellen.	Es	
können	vorkommen:	1	Erweiterungsteil	für	„Begünstigter“	bzw.	„Zahlungspflichtiger“	(01),	bis	zu	13	
Erweiterungsteile	für	„Verwendungszweck“	(alle	02)	und	1	Erweiterungsteil	für	„Überweisender“	bzw.	
„Zahlungsempfänger“	(03).	Bei	Rücküberweisungen	und	Rücklastschriften wird der Inhalt von Erweiterungsteilen 
nicht	angegeben.	Alle	für	die	Bearbeitung	derartiger	Rücküberweisungen	und	Rücklastschriften	erforderlichen	
Verwendungszweckangaben	sind	daher	vom	Zahlungsempfänger	bzw.	Überweisenden	im	konstanten	Teil	des	
Datensatzes	C	unterzubringen	(siehe	Erläuterungen	zu	Feld	C	16).	
Feld	 Länge	in	

Bytes 
Datenformat Inhalt Erläuterungen 

19	 2	 numerisch	 Kennzeichen	des	
Erweiterungsteils	

01 = Name des Begünstigten/ 
Zahlungspflichtigen	
02 = Verwendungszweck 
03 = Name des Überweisenden bzw. 
Zahlungsempfängers	

20	 27	 alpha	 Begünstigter	bzw.	
Zahlungspflichtiger/	
Verwendungszweck/	
Überweisender	bzw.	
Zahlungsempfänger	

linksbündig

21	 2	 numerisch	 Kennzeichen	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	19)	

22	 27	 alpha	 Daten	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	20)	

23	 11	 –	 X	‘40’	 Leerzeichen,	nur	zur	Abgrenzung	des	Satzes	
(darf	keine	Dateien	enthalten)	

	 256	 	 	 	
alpha = alpha-numerische Daten (linksbündig,	nicht	belegte	Stellen	X	‘40’)	
numerisch = numerische Daten, ungepackt 
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Aufbau	und	Erläuterungen	der	Magnetbandkassette	(ECMA-Standard)	
2.	Variabler	Teil	(Fortsetzung),	2.	Satz	
Feld	 Länge	in	

Bytes 
Datenformat Inhalt Erläuterungen 

24	 2	 numerisch	 Kennzeichen	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	19)	

25	 27	 alpha	 Daten	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	20)	

26	 2	 numerisch	 Kennzeichen	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	19)	

27	 27	 alpha	 Daten	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	20)	

28	 2	 numerisch	 Kennzeichen	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	19)	

29	 27	 alpha	 Daten	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	20)	

30	 2	 numerisch	 Kennzeichen	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	19)	

31	 27	 alpha	 Daten	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	20)	

32	 12	 –	 X	‘40’	 Leerzeichen,	nur	zur	Abgrenzung	des	Satzes	
(darf	keine	Daten	enthalten)	

33	 2	 numerisch	 Kennzeichen	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	19)	

34	 27	 alpha	 Daten	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	20)	

35	 2	 numerisch	 Kennzeichen	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	19)	

36	 27	 alpha	 Daten	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	20)	

37	 2	 numerisch	 Kennzeichen	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	19)	

38	 27	 alpha	 Daten	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	20)	

39	 2	 numerisch	 Kennzeichen	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	19)	

40	 27	 alpha	 Daten	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	20)	

41	 12	 –	 X	‘40’	 Abgrenzungsfeld	(enthält	keine	Daten)	
	 256	 	 	 	
Für	darüber	hinaus	noch	erforderliche	Erweiterungsteile	steht	der	3.	Satz	noch	zur	Verfügung.	Der	Aufbau	
entspricht	dem	des	2.	Satzes.	Nicht	voll	belegte	Sätze	sind	bis	zur	Satzlänge	von	256	Zeichen	mit	X	‘40’	zu	
belegen.
alpha = alpha-numerische Daten (linksbündig,	nicht	belegte	Stellen	X	‘40’)	
numerisch = numerische Daten, ungepackt 
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Aufbau	und	Erläuterungen	der	Magnetbandkassette	(ECMA-Standard)	
Datensatz	E	(Datenträger-Nachsatz)
Der	Datensatz	E	dient	der	Abstimmung;	er	ist	je	logische	Datei	nur	einmal	vorhanden.	
Feld	 Länge	in	

Bytes 
Datenformat Inhalt Erläuterungen 

1	 4	 numerisch	 Satzlänge	 ‘0256’	
2	 1	 alpha	 Satzart	 Konstante	‘E’	
3	 5	 –	 X	‘40’	 Reserve,	rechtsbündig	
4	 7	 numerisch	 Anzahl	der	Datensätze	C	 Abstimm-Daten	
5	 13	 numerisch	 Null	 Reserve,	rechtsbündig	
6	 17	 numerisch	 Summe	der	Kontonummern	

der	Begünstigten/	
Zahlungspflichtigen/	
Scheckaussteller
(Feld	5	der	Datensätze	C)	

Abstimm-Daten

7	 17	 numerisch	 Summe	der	
Bankleitzahlen	der	
Kreditinstitute	der	
Begünstigten/Zahlstellen/b
ezogenen	Kreditinstitute	
(Feld	4	der	Datensätze	C)	

Abstimm-Daten

8	 13	 numerisch	 Summe	der	Euro-Beträge	
aus	den	Datensätzen	C	
(Feld	12)	

Abstimm-Daten

9	 179	 –	 X	‘40’	 Reserve	
	 256	 	 	 	
alpha = alpha-numerische Daten (linksbündig,	nicht	belegte	Stellen	X	‘40’)	
numerisch = numerische Daten, ungepackt 
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Anhang	�.�:	 Erläuterungen	für	die	kundenseitige	Belegung	der	Felder	�	a	und	�	b	des	Datensatzes	C	

siehe	Anhang	1.2	

Anhang	�.�:	 Inhalt	des	Kassettenbegleitzettels	

Der	einer	Magnetbandkassette	beizufügende	Begleitzettel	muss	nachfolgende	Mindestangaben	enthalten.	Dabei	
ist	die	Reihenfolge	der	Mindestangaben	unbedingt	einzuhalten,	zusätzliche	Angaben	sind	ober-	oder	unterhalb	
der	geforderten	Mindestangaben	anzuordnen.	Bei	Kassetten	mit	mehreren	logischen	Dateien	ist	für	jede	Datei	ein	
Begleitzettel	auszuschreiben.	

– BEGLEITZETTEL 
–	BELEGLOSER	DATENTRÄGERAUSTAUSCH	
– SAMMEL-ÜBERWEISUNG/-EINZIEHUNGSAUFTRAG 
– KOMPAKT-/BASISSTUFE 
–	KASSETTENNUMMER	
–	ERSTELLUNGSDATUM	
–	AUSFÜHRUNGSDATUM	(Feld	A	11b)	
–	ANZAHL	DER	DATENSÄTZE	C	(STÜCKZAHL)	
–	SUMME	EURO	DER	DATENSÄTZE	C	(FELD	12)	
–	KONTROLLSUMME	DER	KONTONUMMERN	DER	
   BEGÜNSTIGTEN/ZAHLUNGSPFLICHTIGEN/SCHECKAUSSTELLER 
– KONTROLLSUMME DER BANKLEITZAHLEN DER KREDITINSTITUTE DER BEGÜNSTIGTEN  
   /ZAHLSTELLEN/BEZOGENEN KREDITINSTITUTE 
– BANKLEITZAHL/KONTONUMMER DES ABSENDERS 
– NAME, BANKLEITZAHL/KONTONUMMER DES EMPFÄNGERS 
–	ORT,	DATUM	
– FIRMA UND UNTERSCHRIFT DES ABSENDERS 

Anhang	�.�:	 Kennzeichnung	der	Magnetbandkassette	

Die	Kassetten	sind	durch	Aufkleber	mit	folgenden	Angaben	zu	kennzeichnen:	

– NAME UND BANKLEITZAHL/KONTONUMMER DES KASSETTENABSENDERS 
–	KASSETTENNUMMER	
– DATEINAME: DTAUS 
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Anhang	�.�:	 Kontrollmaßnahmen	(Plausibilitäts-	und	Feldinhaltsprüfungen)	

Nach	Erhalt	einer	Magnetbandkassette	sind	die	Datensätze	C	wie	folgt	maschinell	zu	prüfen:	

Feld Inhalt Datenformat1

Bankleitzahl	des	Kreditinstituts	
des	Begünstigten/Zahlstelle	(Feld	
C	4)	

auf	Existenz	der	Bankleitzahl	lt.	
Bankleitzahlenverzeichnis	der	
Deutschen	Bundesbank	

numerisch

Kontonummer	des	
Begünstigten/Zahlungspflichtigen/
Scheckausstellers	(Feld	C	5)	

–	ungleich	Null	 numerisch	

interne Kundennummer (Feld C 6) – 1.Halbbyte = Null numerisch 
Textschlüssel	
Lastschriften
Gutschriften	(Feld	C	7a)	

–	gleich	04,	05,	092

–	gleich	51–54,	56,	592,	65,	67–692
numerisch

Bankleitzahl	des	überweisenden	
Kreditinstituts/der	ersten	
Inkassostelle/des Einreichers 
(Feld	C	10)	

–	1.	Stelle	ungleich	0	oder	9	 numerisch	

Kontonummer	des	
Überweisenden/Zahlungsempfän-
gers	(Feld	C	11)	

–	1.	Stelle	X	‘0’	
–	Rest	ungleich	Null	

numerisch

Betrag	(Feld	C	12)	 –	ungleich	Null	 numerisch	
Die	Kontrollsummen	aus	der	Addition	der	Stückzahl	der	Datensätze	C,	der	Felder	„Betrag“	(C	12),	
„Kontonummer	des	Begünstigten/Zahlungspflichtigen/Scheckausstellers“ (C	5)	und	„Bankleitzahl	des	
Kreditinstituts	des	Begünstigten/Zahlstelle/des	bezogenen	Kreditinstituts“	(C	4)	müssen	mit	den	Angaben	im	
Datensatz	E	übereinstimmen.	
1 alpha = alpha-numerische Daten (linksbündig, nicht belegte	Stellen	X	‘40’);	numerisch = numerische Daten, 
ungepackt
2	Textschlüssel	09,	59,	nur	bei	bankseitig	ausgelieferten	Kassetten	

Feld Inhalt Datenformat 
Name	des	
Begünstigten/Zahlungspflichtigen/
Textkonstante	(Feld	14a)	

–	ungleich	X	‘40“	 alpha	

Name	des	
Überweisenden/Zahlungsempfän-
gers/Textkonstante	(Feld	C	15)	

–	ungleich	X	‘40’	 alpha	

Währungskennzeichen	
(Feld	C	17a)	

„1“ = Euro alpha 

Erweiterungskennzeichen	
(Feld	C	18)	

–	gleich	00–15	 numerisch	

Kennzeichen	des	
Erweiterungsteils	

–	gleich	01,	02	oder	03	in	
aufsteigender	Reihenfolge	

numerisch

Zulässige	Nutzung	der	
Erweiterungsteile	

–	max.			1	mal	01	
			max.	13	mal	02	
			max.		1		mal	03	
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Anhang	�:	 ¼-Zoll-Magnetbandkassetten	(Streamer)	

Anhang	�.�:	 Aufbau	und	Spezifikationen	der	¼-Zoll-Magnetbandkassetten	(Streamer)	

Die	¼-Zoll-Magnetbandkassetten	(Streamer)	müssen	in	ihrem	technischen	Standard	dem	ECMA-Standard	
entsprechen. Für die physikalische Aufzeichnung	bei	DC	300/600-Kassetten	gilt:	

QIC23	24,	9	Spuren	
QIC 120,15 Spuren 
QIC 150,18 Spuren 

Die Verwendung weiterer Standards, z. B. QIC 320, oder Kassettentypen (DC 1000/2000)	sollte	aufgrund	der	
Konvertierungsmöglichkeiten	gewährleistet	sein.	

Auf der Magnetbandkassette darf nur eine physikalische	Datei	aufgezeichnet	sein.	

Weiterhin	gelten	folgende	Spezifikationen:	

(1)	 Kennsätze:		
Soweit	für	die	Organisation	der	zu	übermittelnden	Daten DIN 66 229 nicht unterstützt	wird,	gelten	folgende	
Festlegungen:	Der	erste	Datenblock	einer	auf	einer	¼“-Magnetbandkassette	aufgezeichneten	
Austauschdatei	muss	in	den	Stellen	1	bis	80	wie	ein	VOL	und	in	den	Stellen	81	bis	160	wie	ein	HDR	nach	
DIN 66 029 „Kennsätze und Dateianordnung auf Magnetbändern	für	den	Datenaustausch“	aufgebaut	sein.	
Die	restlichen	Stellen	des	Blockes	sind	mit	dem	Zeichen	„Zwischenraum“	aufzufüllen.	Die	Aufzeichnung	der	
Datei	bzw.	des	ersten	Dateiabschnitts	beginnt	im	zweiten	Datenblock.	Der	dem	letzten	mit	Austauschdaten	
belegten	Datenblock	folgende	Block	muss	in	den	Stellen 1 bis 80 wie ein EOF nach DIN 66 029 aufgebaut 
sein.	Die	restlichen	Stellen	des	Blockes	sind	mit	dem	Zeichen	„Zwischenraum“	aufzufüllen.	Die	Datenblöcke	
mit	den	Kennsätzen	sind	von	den	für	den	Austausch	bestimmten	Daten	durch	Bandmarken	zu	trennen.	Das	
Ende	der	Aufzeichnung	auf	der	Kassette	ist	durch	zwei	Bandmarken	zu	kennzeichnen.	

(2)	 Dateiname:		
DTAUS0	bzw.	DTAUS1	(Der	Codeindikator	„0“	bzw.	„1“	bezeichnet	den	jeweiligen	Zeichencode.)	

(3)	 Zeichencode:	
Zugelassen	sind:	
–	die	numerischen	Zeichen	0-9	(X	‘30’-X	‘39’)		
–	die	Großbuchstaben	A-Z	(X	‘41’-X	‘5A’)	
–	die	Sonderzeichen
	 –	Zwischenraum		 »	«		 X	‘20’	
	 –	Punkt		 ».«		 X	‘2E’	
	 –	Komma		 »,«		 X	‘2C’	
	 –	kaufmännisch	und		 »&«	 X	‘26’	
	 –	Trennstrich		 »-«		 X	‘2D’	
	 –	Schrägstrich		 »/«		 X	‘2F’	
	 –	Pluszeichen		 »+«	 X	‘2B’	
	 –	Stern		 »*«		 X	‘2A’	
	 –	Dollar-Zeichen		 »$«	 X	‘24’	
	 –	Prozent-Zeichen		 »%«	 X	‘25’	
–	sowie	die	Umlaute	Ä,	Ö,	Ü	und	das	„ß“		

Bei	Kennziffer	(Codeindikator)	0	zum	Dateinamen	(DTAUS0)	gelten	für	die	Umlaute	und	das	„ß“	die	
Codierungen:
Ä = X ‘5B’  
Ö = X ‘5C’
Ü = X ‘5D’
ß = X ‘7E’.  

Bei	Kennziffer	(Codeindikator)	1	zum	Dateinamen	(DTAUS1)	gelten	für	die	Umlaute	und	das	„ß“	die	
Codierungen:
Ä = X ‘8E’  
Ö = X ‘99’  
Ü = X ‘9A’
ß = X ‘E1’. 

23 QIC = Quarter Inch Compatibility 
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Anhang	�.�:	 Aufbau	und	Spezifikationen	der	¼-Zoll-Magnetbandkassetten	(Streamer)	

Die	¼-Zoll-Magnetbandkassetten	(Streamer)	müssen	in	ihrem	technischen	Standard	dem	ECMA-Standard	
entsprechen. Für die physikalische Aufzeichnung	bei	DC	300/600-Kassetten	gilt:	

QIC23	24,	9	Spuren	
QIC 120,15 Spuren 
QIC 150,18 Spuren 

Die Verwendung weiterer Standards, z. B. QIC 320, oder Kassettentypen (DC 1000/2000)	sollte	aufgrund	der	
Konvertierungsmöglichkeiten	gewährleistet	sein.	

Auf der Magnetbandkassette darf nur eine physikalische	Datei	aufgezeichnet	sein.	

Weiterhin	gelten	folgende	Spezifikationen:	

(1)	 Kennsätze:		
Soweit	für	die	Organisation	der	zu	übermittelnden	Daten DIN 66 229 nicht unterstützt	wird,	gelten	folgende	
Festlegungen:	Der	erste	Datenblock	einer	auf	einer	¼“-Magnetbandkassette	aufgezeichneten	
Austauschdatei	muss	in	den	Stellen	1	bis	80	wie	ein	VOL	und	in	den	Stellen	81	bis	160	wie	ein	HDR	nach	
DIN 66 029 „Kennsätze und Dateianordnung auf Magnetbändern	für	den	Datenaustausch“	aufgebaut	sein.	
Die	restlichen	Stellen	des	Blockes	sind	mit	dem	Zeichen	„Zwischenraum“	aufzufüllen.	Die	Aufzeichnung	der	
Datei	bzw.	des	ersten	Dateiabschnitts	beginnt	im	zweiten	Datenblock.	Der	dem	letzten	mit	Austauschdaten	
belegten	Datenblock	folgende	Block	muss	in	den	Stellen 1 bis 80 wie ein EOF nach DIN 66 029 aufgebaut 
sein.	Die	restlichen	Stellen	des	Blockes	sind	mit	dem	Zeichen	„Zwischenraum“	aufzufüllen.	Die	Datenblöcke	
mit	den	Kennsätzen	sind	von	den	für	den	Austausch	bestimmten	Daten	durch	Bandmarken	zu	trennen.	Das	
Ende	der	Aufzeichnung	auf	der	Kassette	ist	durch	zwei	Bandmarken	zu	kennzeichnen.	

(2)	 Dateiname:		
DTAUS0	bzw.	DTAUS1	(Der	Codeindikator	„0“	bzw.	„1“	bezeichnet	den	jeweiligen	Zeichencode.)	

(3)	 Zeichencode:	
Zugelassen	sind:	
–	die	numerischen	Zeichen	0-9	(X	‘30’-X	‘39’)		
–	die	Großbuchstaben	A-Z	(X	‘41’-X	‘5A’)	
–	die	Sonderzeichen
	 –	Zwischenraum		 »	«		 X	‘20’	
	 –	Punkt		 ».«		 X	‘2E’	
	 –	Komma		 »,«		 X	‘2C’	
	 –	kaufmännisch	und		 »&«	 X	‘26’	
	 –	Trennstrich		 »-«		 X	‘2D’	
	 –	Schrägstrich		 »/«		 X	‘2F’	
	 –	Pluszeichen		 »+«	 X	‘2B’	
	 –	Stern		 »*«		 X	‘2A’	
	 –	Dollar-Zeichen		 »$«	 X	‘24’	
	 –	Prozent-Zeichen		 »%«	 X	‘25’	
–	sowie	die	Umlaute	Ä,	Ö,	Ü	und	das	„ß“		

Bei	Kennziffer	(Codeindikator)	0	zum	Dateinamen	(DTAUS0)	gelten	für	die	Umlaute	und	das	„ß“	die	
Codierungen:
Ä = X ‘5B’  
Ö = X ‘5C’
Ü = X ‘5D’
ß = X ‘7E’.  

Bei	Kennziffer	(Codeindikator)	1	zum	Dateinamen	(DTAUS1)	gelten	für	die	Umlaute	und	das	„ß“	die	
Codierungen:
Ä = X ‘8E’  
Ö = X ‘99’  
Ü = X ‘9A’
ß = X ‘E1’. 

23 QIC = Quarter Inch Compatibility 
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Innerhalb einer Datei dürfen keine unterschiedlichen	Codierungen	verwendet	werden.	

Die	Verwendung	von	Format-,	Trenn-	und	Steuerzeichen	ist	unzulässig.	

Für	den	richtigen	Ausdruck	davon	abweichender	Zeichen	übernehmen	die	Kreditinstitute	keine	Haftung.	
Datensätze	mit	Kleinbuchstaben	werden	an	die	Einreicher	zurückgegeben.	

(4)	 Dateiaufbau:		
Die	logische	Datei	ist	wie	folgt	aufzubauen:	
Datensatz A = Datenträger-Vorsatz 
Datensatz C = Zahlungsaustauschsatz 
Datensatz E = Datenträger-Nachsatz

Die Datensätze A und E beanspruchen 128 Bytes. Der Datensatz	C	besteht	aus	einem	konstanten	Teil	von	
187 Bytes und einem variablen Teil, der aus bis zu 15 Erweiterungsstellen zu je 29 Bytes und reservierten 
Feldern	bestehen	kann.	Die	Aufzeichnung	erfolgt	in Satzabschnitten zu je 128 Bytes beginnend am 
Abschnittsanfang.	Nicht	benötigte	restliche	Stellen	eines	Satzabschnittes	sind	mit	Zwischenraum	
(alphanumerische	Felder)	bzw.	Null	(numerisch)	aufzufüllen.		

Auf	einer	¼-Zoll-Magnetbandkassette	mit	einer	Blocklänge von 512 Bytes ist die Aufzeichnung wie folgt 
vorzunehmen:

1.	Datenblock:	
Datensatz	A	 1.	Datensatz	C	
	 konstanter	Teil	 variabler	Teil	 	
128 Bytes 187 Bytes 29 29 11 29 29 29 29 12 Bytes 
	 	 	 E1	 E2	 RES	 E3	 E4	 E5	 E6	 RES	 	
1.	Satz-	
abschnitt

2.	Satz-	
abschnitt

3.	Satzabschnitt	 4.	Satzabschnitt	 	

Stelle	128	 256	 	 	 	 384	 	 	 	 	 512	

2.	Datenblock:	
1.	Datensatz	C	 2.	Daten-	

satz	C	
variabler	Teil	
29 29 29 29 12 29 29 29 29 12 29 99  Bytes 
E7	 E8	 E9	 E10	 RES	 E11	 E12	 E13	 E14	 RES	 E15	 RES	 	 	
1.	Satzabschnitt	 2.	Satzabschnitt	 3.	Satz-	

abschnitt
4.	Satz-	
abschnitt

Stelle	128	 256	 384	 	
usw.	 	

n.	Datenblock:	
n.-Datensatz	C	 Datensatz	E	 ggf.	nächster	Dateiabschnitt	
 128 Bytes  
	 n.-Satzabschnitt	 	
Erläuterung: E = Erweiterungsteil; RES = reserviertes Feld 

Eine	logische	Datei	darf	nur	Gutschriften	oder	nur	Lastschriften	enthalten.
Auf	einer	Kassette	kann	maximal	eine	logische	Datei	(für	Gutschriften	oder	für	Lastschriften)	aufgezeichnet	
werden.	
Dateien,	die	sich	über	mehrere	Kassetten	erstrecken,	sind	nicht	zugelassen.	
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Aufbau	und	Erläuterungen	der	1/4-Zoll-Magnetbandkassetten	(Streamer)	
Datensatz	A	(Datenträger-Vorsatz)	
Der	Datensatz	A	enthält	den	Kassettenabsender	und	-empfänger	und	ist	je	logische	Datei	nur	einmal	vorhanden.	
Feld	 Länge	in	

Bytes 
Datenformat Inhalt Erläuterungen 

1	 4	 numerisch	 Satzlänge	 ‘0128’	
2	 1	 alpha	 Satzart	 Konstante	‘A’	
3	 2	 alpha	 Kennzeichen	„GK“	bzw.	

„LK“
Hinweis auf Gutschriften (= G) bzw. 
Lastschriften (= L), Kundenkassette (= K) 

4	 8	 numerisch	 Bankleitzahl	 Bankleitzahl	des	Kreditinstituts	
(Kassettenempfänger)

5	 8	 numerisch	 Nullen	(X	‘30’)	 nur	belegt,	wenn	Kassettenabsender	
Kreditinstitut	ist,	sonst	Null	

6	 27	 alpha	 Kundenname	 Kassettenabsender	
7	 6	 numerisch	 Datum	 Kassettenerstellungsdatum	(TTMMJJ)	
8	 4	 alpha	 Leerzeichen	(X	‘20’)	 –	
9	 10	 numerisch	 Kontonummer	 Empfänger-/Absender-Kunde,	max.	10	

Stellen.	Über	dieses	Konto	wird	der	
Gegenwert	verrechnet.	

10	 10	 numerisch	 Referenznummer	des	
Einreichers

Angabe	freigestellt	

11a	 15	 alpha	 Leerzeichen	/X	‘40’/X	‘20’)	 Reserve	
11b	 8	 alpha	 Ausführungsdatum	

(TTMMJJJJ)	
Angabe	freigestellt.	Nicht	jünger	als	
Banderstellungsdatum	(Feld	A	7),	jedoch	
höchstens	15	Kalendertage	über	
Erstellungsdatum	aus	Feld	A	7.	Soweit	in	
diesem	Datenfeld	ein	Ausführungstermin	
angegeben	wird,	ist	zu	beachten,	dass	der	in	
Abs. II Nr. 3 der Bedingungen für den 
Datenträgeraustausch	genannte	
Nachweiszeitraum	von	mindestens	zehn	
Kalendertagen	erst	ab	dem	genannten	
Ausführungstermin	zu	berechnen	ist.	

11c	 24	 alpha	 Leerzeichen	(X	‘40’/X	‘20’) Reserve	
12 1 alpha Währungskennzeichen „1“ = Euro 
	 128	 	 	 	
alpha = alpha-numerische Daten (linksbündig,	nicht	belegte	Stellen	X	‘20’)	
numerisch = numerische Daten, ungepackt, rechtsbündig mit Vornullen 
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Aufbau	und	Erläuterungen	der	1/4-Zoll-Magnetbandkassetten	(Streamer)	
Datensatz	C	(Zahlungsaustauschsatz)	
Der	Datensatz	C	enthält	Einzelheiten	über	die	auszuführenden	Aufträge	(Gutschriften	bzw.	Lastschriften).	
Er	gliedert	sich	in	einen	konstanten	und	einen	variablen	Teil.	
1.	Konstanter	Teil	
Feld	 Länge	in	

Bytes 
Datenformat Inhalt Erläuterungen 

1	 4	 numerisch	 Satzlänge	 logische	Satzlänge	(konstanter	Teil	187	
Bytes + Erweiterungsteil[e] zu 29 Bytes, max. 
‘0622’)

2	 1	 alpha	 Satzart	 Konstante	‘C’	
3	 8	 numerisch	 Nullen	 erstbeteiligtes	Kreditinstitut,	freigestellt	
4	 8	 numerisch	 Bankleitzahl	 Kreditinstitut	des	Begünstigten/Zahlstelle	
5	 10	 numerisch	 Kontonummer	 Begünstigter/Zahlungspflichtiger,	

rechtsbündig,	nicht	belegte	Stellen	Null	
6 13 numerisch interne Kundennummer 1. Byte = 0 

2.–12. Byte = interne Kundennummer oder 
Nullen
13. Byte = 0 

7a	 2	 numerisch	 Textschlüssel	 Kennzeichnung	der	Zahlungsart	und	
Textschlüsselergänzung	gemäß	Anhang	1.2	

7b	 3	 numerisch	 Textschlüsselergänzung	 	
8	 1	 alpha	 Leerstelle	(X	‘20’)	 bankinternes	Feld	
9	 11	 numerisch	 Null1	 Reserve,	rechtsbündig	
10	 8	 numerisch	 Bankleitzahl	 überweisendes	Kreditinstitut/erste	

Inkassostelle
11	 10	 numerisch	 Kontonummer	 Überweisender/Zahlungsempfänger,	

rechtsbündig,	nicht	belegte	Stellen	Null	
12	 11	 numerisch	 Betrag	in	Euro	einschl.	

Nachkommastellen
rechtsbündig

13	 3	 –	 Leerzeichen	(X	‘20’)	 reserviert	
1	Feld	kann	bankseitig	mit	dem	DM-Betrag zur Information belegt sein. 
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Aufbau	und	Erläuterungen	der	1/4-Zoll-Magnetbandkassetten	(Streamer)	
Datensatz	C	(Zahlungsaustauschsatz)	(Fortsetzung)	
Feld	 Länge	in	

Bytes 
Datenformat Inhalt Erläuterungen 

14a	 27	 alpha	 Name	 Begünstigter/Zahlungspflichtiger,	linksbündig	
14b	 8	 –	 Leerzeichen	(X	‘20’)	 Leerzeichen,	nur	zur	Abgrenzung	des	

Satzabschnitts	(darf	keine	Daten	enthalten)	
15	 27	 alpha	 Name	 Überweisender/Zahlungsempfänger	

(linksbündig)
16	 27	 alpha	 Verwendungszweck	 linksbündig	
17a 1 alpha Währungskennzeichen „1“ = Euro 
17b	 2	 –	 X	‘40’/X	‘20’	 Reserve	
18	 2	 numerisch	 Erweiterungskennzeichen	 00 = es folgt kein Erweiterungsteil 

01–15 = Anzahl der Erweiterungsteile 
Datensatz	C,	2.	Variabler	Teil	
Der	variable	Teil	bildet	mit	dem	konstanten	Teil	eine	Einheit.	Er	ist	nur	dann	vorhanden,	wenn	die	Datenfelder	im	
konstanten Teil für die Aufnahme von Informationen nicht ausreichen.	Maximal	können	bis	zu	6	Satzabschnitte	für	
den	Datensatz	C	belegt	sein.	Es	können	vorkommen:	1	Erweiterungsteil	für	„Begünstigter“	bzw.	
„Zahlungspflichtiger“	(01),	13	Erweiterungsteile	für	„Verwendungszweck“	(alle	02)	und	1	Erweiterungsteil	für	
„Überweisender“	bzw.	„Zahlungsempfänger“	(03).	Bei	Rücküberweisungen und Rücklastschriften wird der Inhalt 
von	Erweiterungsteilen	nicht	angegeben.	Alle	für	die	Bearbeitung	derartiger	Rücküberweisungen	und	
Rücklastschriften	erforderlichen	Verwendungszweckangaben	sind	daher	vom	Zahlungsempfänger	bzw.	
Überweisenden	im	konstanten	Teil	des	Datensatzes	C	(Feld	16)	unterzubringen.	
19	 2	 numerisch	 Kennzeichen	des	

Erweiterungsteils	
01 = Name des 
Begünstigten/Zahlungspflichtigen
02 = Verwendungszweck 
03 = Name des Überweisenden bzw. 
Zahlungsempfängers	

20 27 alpha 1. Erweiterungsteil Inhalt	entsprechend	Kennzeichen	des	
Erweiterungsteils	

21	 2	 numerisch	 Kennzeichen	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	19,	das	Kennzeichen	01	kann	nur	
im	1.	Erweiterungsteil	vorkommen)	

22 27 alpha 2. Erweiterungsteil Inhalt entsprechend	Kennzeichen	(Name	des	
Begünstigten/Zahlungspflichtigen	nicht	im	2.	
Erweiterungsteil)	

23	 11	 alpha	 Leerzeichen	(X	‘20’)	 nur	zur	Abgrenzung	des	Satzabschnitts	(darf	
keine	Daten	enthalten)	

24	 2	 numerisch	 Kennzeichen	des	
Erweiterungsteils	

(wie	Feld	21)	

25	 27	 alpha	 3.	Erweiterungsteil	 (wie	Feld	22)	
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Aufbau	und	Erläuterungen	der	1/4-Zoll-Magnetbandkassetten	(Streamer)	
Datensatz	C	(Zahlungsaustauschsatz)	(Fortsetzung)	
2.	Variabler	Teil	
Der	variable	Teil	bildet	mit	dem	konstanten	Teil	eine	Einheit.	Er	ist	nur	dann	vorhanden,	wenn	die	Datenfelder	im	
konstanten Teil für die Aufnahme von Informationen nicht ausreichen.	Maximal	können	bis	zu	6	Satzabschnitte	für	
den	Datensatz	C	belegt	sein.	Es	können	vorkommen:	1	Erweiterungsteil	für	„Begünstigter“	bzw.	
„Zahlungspflichtiger“	(01),	13	Erweiterungsteile	für	„Verwendungszweck“	(alle	02)	und	1	Erweiterungsteil	für	
„Überweisender“	bzw.	„Zahlungsempfänger“	(03).	Bei	Rücküberweisungen und Rücklastschriften wird der Inhalt 
von	Erweiterungsteilen	nicht	angegeben.	Alle	für	die	Bearbeitung	derartiger	Rücküberweisungen	und	
Rücklastschriften	erforderlichen	Verwendungszweckangaben	sind	daher	vom	Zahlungsempfänger	bzw.	
Überweisenden	im	konstanten	Teil	des	Datensatzes	C	(Feld	C	16)	unterzubringen.	
Feld	 Länge	in	

Bytes 
Datenformat Inhalt Erläuterungen 

Die	Felder	26/27,	28/29,	30/31	sind	wie die Felder 21/22 mit den Informationen für die eventuell zu belegenden 
dritten	bis	sechsten	Erweiterungsteile	aufgebaut.	
32	 12	 alpha	 Leerzeichen	(X	‘20’)	 nur	zur	Abgrenzung	des	Satzabschnitts	(darf	

keine	Daten	enthalten)	
Die Informationen für die eventuell zu belegenden Erweiterungsteile 7–10 bzw. 11–14 sind in den folgenden 
Satzabschnitten	enthalten.	
51	 2	 numerisch	 Kennzeichen	des	

Erweiterungsteils	
nur	das	Kennzeichen	03	möglich	

52	 27	 alpha	 15.	Erweiterungsteil	 nur	Zusatzangaben	zum	Überweisenden	
bzw.	Zahlungsempfänger	

53	 99	 –	 Leerzeichen	(X	‘20’)	 nur	zur	Abgrenzung	des	Satzabschnittes	
(darf	keine	Daten	enthalten)	

alpha = alpha-numerische Daten (linksbündig,	nicht	belegte	Stellen	X	‘20’)	
numerisch = numerische Daten, ungepackt, rechtsbündig mit Vornullen 

Aufbau	und	Erläuterungen	der	1/4-Zoll-Magnetbandkassetten	(Streamer)	
Datensatz	E	(Datenträger-Nachsatz)
Der	Datensatz	E	dient	der	Abstimmung;	er	ist	je	logische	Datei	nur	einmal	vorhanden.	
Feld	 Länge	in	

Bytes 
Datenformat Inhalt Erläuterungen 

1	 4	 numerisch	 Satzlänge	 ‘0128’	
2	 1	 alpha	 Satzart	 Konstante	‘E’	
3	 5	 alpha	 Leerzeichen	(X	‘20’)	 reserviert	
4	 7	 numerisch	 Anzahl	der	Datensätze	C	 Abstimm-Daten	
5	 13	 numerisch	 Null	 Reserve,	rechtsbündig	
6	 17	 numerisch	 Summe	der	Konto-

nummern	der	Begünstigten/
Zahlungspflichtigen/	
Scheckaussteller
(Feld	5	der	Datensätze	C)	

Abstimm-Daten

7	 17	 numerisch	 Summe	der	
Bankleitzahlen	der	
Kreditinstitute	des	
Begünstigten/Zahlstellen/b
ezogenen	Kreditinstitute	
(Feld	4	der	Datensätze	C)	

Abstimm-Daten

8	 13	 numerisch	 Summe	der	Euro-Beiträge	
aus	den	Datensätzen	C	
(Feld	12)	

Abstimm-Unterlage

9	 51	 alpha	 Leerzeichen	(X	‘20’)	 reserviert	
	 128	 	 	 	
alpha = alpha-numerische Daten (linksbündig,	nicht	belegte	Stellen	X	‘20’)	
numerisch = numerische Daten, ungepackt, rechtsbündig mit Vornullen 
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Anhang	�.�:	 Erläuterungen	für	die	kundenseitige	Belegung	der	Felder	�	a	und	�	b	des	Datensatzes	C	

siehe	Anhang	1.2	

Anhang	�.�:	 Inhalt	des	Magnetbandkassetten-Begleitzettels	

siehe	Anhang	5.3	

Anhang	�.�:	 Kennzeichnung	der	Magnetbandkassette	

siehe	Anhang	5.4	

Anhang	�.�:	 Kontrollmaßnahmen	(Plausibilitäts-	und	Feldinhaltsprüfungen)	

siehe	Anhang	5.5	
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Anhang	�:	 Verfahren	für	die	beleglose	Rückgabe	und	Rückrechnung	nicht	eingelöster	bzw.	wegen	
Widerspruchs	des	Zahlungspflichtigen	zurückzugebender	Lastschriften	

(1) In dem Datensatz, der für die beleglose Rückgabe	nicht	eingelöster	bzw.	wegen	Widerspruchs	des	
Zahlungspflichtigen	zurückzugebender	Lastschriften	erstellt	wird,	werden	die	Feldinhalte	folgender	
Datenfelder	der	Ursprungslastschrift	gegeneinander	ausgetauscht:	

Feld	C	4	mit	 	Feld	C	10	
(Bankleitzahl	der	Zahlstelle)	 (Bankleitzahl der ersten Inkassostelle) 

Feld	C	5	mit		 Feld	C	11	
(Kontonummer	des	Zahlungspflichtigen)	 (Kontonummer	des	Zahlungsempfängers)	

Feld	C	14	mit		 Feld	C	15	
(Name	des	Zahlungspflichtigen)	 (Name	des	Zahlungsempfängers)	

Der	Datensatz	für	die	beleglose	Rücklastschrift	enthält	bis	zu	vier	Erweiterungsteile	(Kennzeichen	„02“	),	
deren Belegung in Absatz (5) geregelt ist. In dem Rückrechnungssatz	werden	keine	Erweiterungsteile	der	
Ursprungslastschrift	zu	den	Feldern	C	14	und	C	15	zurückgegeben.	

(2) Im Datenfeld C 7 a werden die beleglosen Rücklastschriften	mit	dem	Textschlüssel	„09“	gekennzeichnet.	

(3) Im Datenfeld C 7 b (Textschlüsselergänzung)	werden	in	den	ersten	beiden	Stellen	des	
Ursprungstextschlüssels	(bei	Lastschriften	„04“	bzw.	„05“	)	sowie	in	der	dritten	Stelle	eine	Verschlüsselung	
des	Rückgabegrundes	angegeben.	

(4)	 Für	die	Verschlüsselung	des	Rückgabegrundes	gelten	folgende	Schlüssel:	
0 – Keine	Angabe	(führt	nicht	zur	Belegung	eines	Erweiterungsteils	mit	der	Klartextangabe	des		
	 Rückgabegrundes)		
1 – „KONTO	ERLOSCHEN“		
2 – „KTO-NR. FALSCH“ bzw. „SPARKONTO“ bzw. „KTO-NR./NAME NICHT IDENTISCH“  
3 – „KEIN ABBUCHUNGSAUFTRAG“ und „KEINE EINZUGSERMÄCHTIGUNG“  
4 – „RÜCKRUF“
5 – „WEGEN WIDERSPRUCHS“
6 – „RÜCKGABE/CHARGEBACK	ANDERE	SYSTEME“		
7 – „NICHTVORLAGE GSE-PAPIER“  
8 –  „ISE - KEINE NE-ERKLÄRUNG“ (wird	nur	von	der	Deutschen	Bundesbank	vergeben;	gültig	ab	dem	03.09.2007)	
9 –		Reserve	
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(5)	 Die	ersten	drei	Erweiterungsteile	des	Rückrechnungssatzes	von	nicht	eingelösten	Lastschriften	sind	wie	folgt	
belegt:
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Erster
Erweiterungsteil	 V O R G E L E G T  A M  T T . M M . J J  N I C H T24

Zweiter	
Erweiterungsteil	 B	 E	 Z	 A H	 L	 T	 	 E U *	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 ,	 1	 2	 E	 N T -	

Dritter
Erweiterungsteil	 G E L T  F R E M D X X , X X E I G E N X X , X X E U25

* Die	 Angabe	 der	 Bezeichnung	 der	 Währungseinheit	 „EU“	 oder	 „DM“	 und	 des
Rücklastschriftbetrages	 richtet	 sich	 nach	 dem	 Inhalt des Feldes C 9 der Ursprungslastschrift:
Enthält	das	Feld	einen	DM-Betrag	(Feld	C	9	ungleich	Null),	ist	der	Betrag	der	Rücklastschrift	in	D-
Mark,	sonst	in	Euro	auszuweisen.	Das	Rücklastschriftentgelt	ist	immer	in	Euro	auszuweisen.	

Hiervon	abweichend	enthalten	die	ersten	drei	Erweiterungsteile	bei	beleglosen	Rückgaben	von	
Einzugsermächtigungslastschriften	wegen	Widerspruchs	folgende	Angaben:	
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Erster
Erweiterungsteil	 B	 E	 L	 A S	 T	 E	 T	 	 A M 	 T T 	 M M 	 J	 J	 	 Z	 U	 R	 Ü C K

Zweiter	
Erweiterungsteil	 T	 T	 	 M M	 	 J	 J	 E U *	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 ,	 1	 2	 E	 N T -	

Dritter
Erweiterungsteil	 G E L T  F R E M D X X , X X E I G E N X X , X X E U²

* Die	 Angabe	 der	 Bezeichnung	 der	 Währungseinheit	 „EU“	 oder	 „DM“	 und	 des
Rücklastschriftbetrages	 richtet	 sich	 nach	 dem	 Inhalt des Feldes C 9 der Ursprungslastschrift:
Enthält	das	Feld	einen	DM-Betrag	(Feld	C	9	ungleich	Null),	ist	der	Betrag	der	Rücklastschrift	in	D-
Mark,	sonst	in	Euro	auszuweisen.	Das	Rücklastschriftentgelt	ist	immer	in	Euro	auszuweisen.	

Im vierten Erweiterungsteil der Rücklastschrift wird	der	der	jeweiligen	Verschlüsselung	entsprechende	
Rückgabegrund	–	soweit	vorhanden	–	gemäß	Absatz	(4)	im	Klartext	angegeben.	

(6)	 Das	Feld	C	12	enthält	als	Bruttobetrag	in	Euro	den	Ursprungsbetrag	der	Lastschrift	zuzüglich	des	Entgelts	
der	Zahlstelle.26

(7) Der Inhalt von Feld C 16 der Ursprungslastschrift ist unverändert zurückzugeben. In der Ursprungslastschrift 
enthaltene	Erweiterungsteile	zum	Verwendungszweck	werden	nicht	zurückgegeben.	

(8)	 Sofern	die	Ursprungslastschrift	im	Feld	C 6 a eine Kennzeichnung (erstes Halbbyte) und eine 
Referenzinformation (zweites bis zwölftes Halbbyte) beinhaltet, werden beide Informationen im gleichen Feld 
der	Rücklastschrift	angegeben.	

24 Als „vorgelegt“ gilt eine Lastschrift am Tage ihres Eingangs (siehe im Übrigen Fußnote zu Abschnitt II 
Nummer 1 des Lastschriftabkommens). 
25 ENTGELT FREMD = Entgelt der Zahlstelle, ENTGELT EIGEN = Entgelt der ersten 
Inkassostelle/Einreicherinstitut (das Feld EIGEN ist von der zurückgebenden Zahlstelle mit „00,00 EU“ zu 
belegen). 
26 Für eine Übergangszeit kann zusätzlich das Feld C 9 im Ursprungssatz belegt sein. Dieser DM-Betrag wird im 
Rückrechnungssatz in den zweiten Erweiterungsteil als Ursprungsbetrag eingestellt, damit ein Rückschluss auf 
die Ursprungslastschrift möglich ist. Das Feld C 9 im Rückrechnungssatz wird nicht belegt. 

DTA-Bedingungen

48/51

(5)	 Die	ersten	drei	Erweiterungsteile	des	Rückrechnungssatzes	von	nicht	eingelösten	Lastschriften	sind	wie	folgt	
belegt:
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* Die	 Angabe	 der	 Bezeichnung	 der	 Währungseinheit	 „EU“	 oder	 „DM“	 und	 des
Rücklastschriftbetrages	 richtet	 sich	 nach	 dem	 Inhalt des Feldes C 9 der Ursprungslastschrift:
Enthält	das	Feld	einen	DM-Betrag	(Feld	C	9	ungleich	Null),	ist	der	Betrag	der	Rücklastschrift	in	D-
Mark,	sonst	in	Euro	auszuweisen.	Das	Rücklastschriftentgelt	ist	immer	in	Euro	auszuweisen.	

Hiervon	abweichend	enthalten	die	ersten	drei	Erweiterungsteile	bei	beleglosen	Rückgaben	von	
Einzugsermächtigungslastschriften	wegen	Widerspruchs	folgende	Angaben:	
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* Die	 Angabe	 der	 Bezeichnung	 der	 Währungseinheit	 „EU“	 oder	 „DM“	 und	 des
Rücklastschriftbetrages	 richtet	 sich	 nach	 dem	 Inhalt des Feldes C 9 der Ursprungslastschrift:
Enthält	das	Feld	einen	DM-Betrag	(Feld	C	9	ungleich	Null),	ist	der	Betrag	der	Rücklastschrift	in	D-
Mark,	sonst	in	Euro	auszuweisen.	Das	Rücklastschriftentgelt	ist	immer	in	Euro	auszuweisen.	

Im vierten Erweiterungsteil der Rücklastschrift wird	der	der	jeweiligen	Verschlüsselung	entsprechende	
Rückgabegrund	–	soweit	vorhanden	–	gemäß	Absatz	(4)	im	Klartext	angegeben.	

(6)	 Das	Feld	C	12	enthält	als	Bruttobetrag	in	Euro	den	Ursprungsbetrag	der	Lastschrift	zuzüglich	des	Entgelts	
der	Zahlstelle.26

(7) Der Inhalt von Feld C 16 der Ursprungslastschrift ist unverändert zurückzugeben. In der Ursprungslastschrift 
enthaltene	Erweiterungsteile	zum	Verwendungszweck	werden	nicht	zurückgegeben.	

(8)	 Sofern	die	Ursprungslastschrift	im	Feld	C 6 a eine Kennzeichnung (erstes Halbbyte) und eine 
Referenzinformation (zweites bis zwölftes Halbbyte) beinhaltet, werden beide Informationen im gleichen Feld 
der	Rücklastschrift	angegeben.	

24 Als „vorgelegt“ gilt eine Lastschrift am Tage ihres Eingangs (siehe im Übrigen Fußnote zu Abschnitt II 
Nummer 1 des Lastschriftabkommens). 
25 ENTGELT FREMD = Entgelt der Zahlstelle, ENTGELT EIGEN = Entgelt der ersten 
Inkassostelle/Einreicherinstitut (das Feld EIGEN ist von der zurückgebenden Zahlstelle mit „00,00 EU“ zu 
belegen). 
26 Für eine Übergangszeit kann zusätzlich das Feld C 9 im Ursprungssatz belegt sein. Dieser DM-Betrag wird im 
Rückrechnungssatz in den zweiten Erweiterungsteil als Ursprungsbetrag eingestellt, damit ein Rückschluss auf 
die Ursprungslastschrift möglich ist. Das Feld C 9 im Rückrechnungssatz wird nicht belegt. 
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Anhang	�:	 Verfahrensbeschreibung	für	die	beleglose	Rückgabe	unanbringlicher	Überweisungen	

1. In dem Datensatz, der für die beleglose Rückgabe	von	unanbringlichen	beleglosen	Überweisungseingängen	
erstellt	wird,	werden	die	Feldinhalte	folgender	Felder	der	Ursprungsüberweisungen	gegeneinander	
ausgetauscht:
Feld	C	4	 (Bankleitzahl	des	Kreditinstituts	des	Begünstigten)	
mit	Feld	C	10		 (Bankleitzahl	des	überweisenden	Kreditinstituts)	

Feld	C	5	 (Kontonummer	des	Begünstigten)	
mit	Feld	C	11		 (Kontonummer	des	Überweisenden)	

Feld	C	14	 (Name	des	Begünstigten)	
mit	Feld	C	15		 (Name	des	Überweisenden)	

2. Im Datenfeld C 7 a werden die beleglosen Rücküberweisungen	mit	dem	Textschlüssel	„59“	gekennzeichnet.	

3. Im Datenfeld C 7 b (Textschlüsselergänzung)	werden	in	den	ersten	beiden	Stellen	der	
Ursprungstextschlüssel	z.	B.	„51“,	„52“	sowie	in	der	dritten	Stelle	eine	Verschlüsselung	des	
Rückgabegrundes	angegeben.	

(Beispiel:	Rückgabe	einer	Überweisung	mit	Ursprungstextschlüssel	„51“	:	Belegung	der	Datenfelder	7	a	und	
7	b:	„59	512“	)	

4.	 Für	die	Verschlüsselung	des	Rückgabegrundes	gelten	folgende	Schlüssel:	
0	–		 Reserve	
1	–		 „KONTO	ERLOSCHEN“		
2	–		 „KONTO-Nr/BLZ	FALSCH“		
3	–		 „VERTRAG	ERFÜLLT“	beziehungsweise		
	 „VERTRAG	UNTERBROCHEN“	beziehungsweise	
 „GUTSCHR. UNZULÄSSIG“27

4	–		 „RÜCKRUF“		
5 –  „KTO-NR/NAME NICHT IDENTISCH“  
6	-						„RÜCKGABE	AUS	DEM	AUSLAND“	(gültig	ab	dem	03.09.2007)
7–9	–	Reserve.	

5. Der Inhalt von C 16 der Ursprungsüberweisung ist unverändert zurückzugeben. In der 
Ursprungsüberweisung	enthaltene	Erweiterungsteile	zum	Verwendungszweck	werden	nicht	zurückgegeben.	

6. Im ersten Erweiterungsteil der	Rücküberweisung	wird	der	der	jeweiligen	Verschlüsselung	entsprechende	
Rückgabegrund	(siehe	Ziffer	4)	im	Klartext	angegeben.	

7.	 Das	Feld	C	12	enthält	den	Euro-Betrag	der	zurückzuleitenden	Überweisung,	Entgelte	für	die	beleglose	
Rückgabe	und	Rückrechnung	werden	nicht	berechnet.	Enthält	die	Ursprungsüberweisung	einen	DM-Betrag	
in	dem	Feld	C	9,	ist	in	der	Rücküberweisung	das	Feld	C	9	nachrichtlich	mit	diesem	DM-Betrag	zu	belegen.	

8.	 Sofern	die	Ursprungsüberweisung	im	Feld	C	6 a eine Kennzeichnung (erstes Halbbyte) und eine 
Referenznummer (zweites bis zwölftes Halbbyte) beinhaltet, werden beide Informationen im gleichen Feld 
der	Rücküberweisung	angegeben.	

27 Die zutreffende Textkonstante ist in den ersten Erweiterungsteil einzustellen. 
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Anhang	�:	 Beleglose	Zahlscheinüberweisungen		

Anhang	�	a:	 Beschreibung	der	Prüfziffernberechnung	für	interne	Zuordnungsdaten	bei	belegloser
Übermittlung	von	Zahlschein-Überweisungen	

1.	 Rechengang	für	die	Berechnung	der	Prüfziffer	für	interne	Zuordnungsdaten	(Kunden-Referenznummer)	
(nach DIN ISO 7064, MOD 11, 10) 

Die	internen	Zuordnungsdaten	(Kunden-Referenznummer)	bestehen	aus	zwölf	Ziffern	und	einer	einstelligen	
Prüfziffer,	bilden	also	eine	13-stellige	Zeichenkette.	Diese	Kette	wird	Zeichen	für	Zeichen	von	links	nach	
rechts	verarbeitet.	

Mit dem Index j = 1 . . . n (wobei n die Anzahl der Zeichen	in	der	Kette	einschließlich	Prüfzeichen	ist)	und	mit	
dem	Anfangswert	P1 = M für j = 1 berechnet man 

	 Sj = PjI (M+1)	+	a(n-j+1)	
P(j+1) = SjIIM	x	2	

Dabei	ist	

IIM		 der	Rest	nach	Division	durch	M;	falls	dieser	gleich	Null	ist,	ist	stattdessen	Wert	M	einzusetzen;	

I (M+1)		 der	Rest	nach	Division	durch	(M	+	1);	hier	wird	der	Rest	niemals	gleich	Null;a(n-j+1)	der	
Zeichenwert.Bei	der	Prüfung	gilt	die	Kette	als	richtig,	wenn	Sn = 1 (mod M) ist. 

Zur	Berechnung	des	Prüfzeichens	wird	a1	so	gewählt,	dass	PnI(M+1)	+	a1 = 1 (mod M) ist. Mit dem für a1
gefundenen	Wert	werden	die	internen	Zuordnungsdaten	(Kunden-Referenznummer)	ergänzt.	

2.	 Beispiel	
Die	internen	Zuordnungsdaten	(Kunden-Referenznummer)	lauten	100845456115.	Sie	sind	am	rechten	Ende	
zu ergänzen durch die Prüfziffer nach DIN ISO 706428;	MOD	11,	10.	

28 Bezugsquelle: Beuth Verlag, 10772 Berlin 
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28 Bezugsquelle: Beuth Verlag, 10772 Berlin 
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Rechnung

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Schritt	 	 Über-	

tragenes
Produkt

	 nächster	
Zeichen-	
wert	

Zwischen-	
summe

	 Zwischensumme	
(mod 10)x2 = 
Produkt

	Produkt	
(mod	11)	
Übertrag

j 	 Pjl11	 +	 a(n-j+1) = Sj 	 sjII x 2 = P(j+1)	 	P(j+1)I11

1 	 	 	 	2	 	 	 	 	 3	 	 	 4	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1  10 +  1 = 11  1 x 2 = 2   2  

2  2 +  0 = 2  2 x 2 = 4   4  

3  4 +  0 = 4  4 x 2 = 8   8  

4  8 +  8 = 16  6 x 2 = 12   1  

5  1 +  4 = 5  5 x 2 = 10   10  

6  10 +  5 = 15  5 x 2 = 10   10  

7  10 +  4 = 14  4 x 2 = 8   8  

8  8 +  5 = 13  3 x 2 = 6   6  

9  6 +  6 = 12  2 x 2 = 4   4  

10  4 +  1 = 5  5 x 2 = 10   10  

11  10 +  1 = 11  1 x 2 = 2   2  

12  2 +  5 = 7  7 x 2 = 14   3  

13  3 +  8 = 1          

	 	 	 	 (mod	10)	 	 	 	 	 	 	 	 	

Die	gesuchte	Prüfziffer	ist	8.	

Erläuterungen:	

Der	Ausgangswert,	auf	den	im	1.	Schritt	der	1.	Zeichenwert	addiert	wird,	ist	immer	10.	

Zwischensumme	(mod	10):		Das	Ergebnis	der	Rechenoperation	in	Spalte	zwei	wird	durch	10	dividiert;	der	
Divisionsrest	(Einerstelle	des	Ergebnisses)	ergibt	die	jII10.

 Ist dieser Wert = 0, ist stattdessen der Wert 10 zu setzen. 

Produkt	(mod	11):		 Das	Produkt	in	Spalte	drei	wird	durch	11	dividiert;	der	Divisionsrest	ergibt	den
nächsten	Berechnungsschritt.	

Prüfziffer:  Im letzten Berechnungsschritt ist der Übertrag auf den Wert 11 (= 1 [mod 10]) zu 
ergänzen.	Der	gefundene	Zeichenwert	ist	die	Prüfziffer. Ist der Übertrag aus Schritt 
12 jedoch = 1, so ist die Prüfziffer = 0. 
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Einleitung 
 
In diesem Handbuch sind die Bedingungen für die beleglose Abwicklung von Zahlungen (Überweisungen und Scheck-
zahlungen) im Außenwirtschaftsverkehr festgelegt, die bei Banken in Deutschland in Auftrag gegeben werden; sowohl 
verwendbare Datenträger und Zeichensätze als auch der Aufbau der einzuliefernden Dateien werden beschrieben. 
 
Insbesondere enthält das Handbuch die Bedingungen, unter denen Zahlungen als   
 „EU-Standardüberweisung“ oder als „EUE-Überweisung“ ausgeführt werden können. 
− Eine „EU-Standardüberweisung“ ist eine grenzüberschreitende Überweisung in andere EU-/EWR-Staaten in Euro 

bis zu einem Betrag von 50.000 Euro und bei der die IBAN des Zahlungsempfängers und der BIC des Zahlungs-
dienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben sind. 

− Eine „EUE-Überweisung“ ist eine taggleiche Eilüberweisung in Euro  
 
 
Die in diesem Handbuch des Datenaustausches zwischen Kunde und Bank festgelegten Bedingungen gelten ab  
31. Oktober 2009.  
 
 
 
 
Änderungen gegenüber dem Handbuch für 2007:  
 

 Anpassung an die neuen nationalen Regelungen zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2007/64/EG über Zahlungs-
dienste im Binnenmarkt.  

 Anpassungen erfolgten bei den Bedingungstexten der Bedingungen für beleglose Zahlungen im Außenwirt-
schaftsverkehr. 

 Anpassungen erfolgten u. a. in der technischen Beschreibung in der Anlage 1 im Feld T21 „Entgeltregelung“ 
bezüglich der Möglichkeiten der Nutzung der jeweiligen Entgeltregelungen. 

 Redaktionelle Änderungen. 
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Bedingungen für beleglose Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr 
 

1.  Allgemeine Verfahrensbestimmungen 

1.1 Die kontoführende Bank nimmt zur Vereinfachung des Auslandszahlungsverkehrs Dateien mit Zahlungen im Au-
ßenwirtschaftsverkehr (Überweisungen und Scheckzahlungen) auf Datenträgern entgegen.  
Die Einreichung per DFÜ richtet sich nach gesonderten Vereinbarungen. 

1.2 Die Dateien müssen in Satz- und Dateiaufbau und in den Spezifikationen den Angaben gemäß den beigefügten 
Anlagen entsprechen. 

 Für die Verwendung von Schlüsseln zur Kennzeichnung der Zahlungsart gelten die Festlegungen in Anhang 1 
der Anlage 1, für Verwendungen von Weisungsschlüsseln die Festlegungen im Anhang 2 der Anlage 1. 

 Der Kunde kann grundsätzlich pro Datenträger nur eine logische Datei einreichen; eine Abweichung hiervon ist 
 nur nach vorausgehender Zustimmung der Bank möglich.  
 Die Bank kann bei EU-Standardüberweisungen gesonderte Dateien mit einheitlichem Ausführungstermin verlan-

gen. EUE-Überweisungen müssen in gesonderten Dateien eingereicht werden. 

1.3 Mit dem von ihm unterschriebenen Begleitzettel gemäß der Anlage 2 autorisiert der Kunde den Auftrag, die auf 
dem Datenträger enthaltenen Zahlungen auszuführen. Der Datenträger ist durch einen Aufkleber gemäß der An-
lage 3 zu kennzeichnen. 

 Die Anlieferung des Datenträgers hat rechtzeitig vor dem im Begleitzettel angegebenen ersten Ausführungster-
min zu erfolgen. Die näheren Einzelheiten sind mit der Bank abzustimmen. 

1.4 Der Kunde ist verpflichtet, vor der Anlieferung eines Datenträgers die Einhaltung der Spezifikationen gemäß An-
lage 1 durch geeignete Kontrollen sicherzustellen. Er ist verpflichtet, den Inhalt der von ihm gelieferten Datenträ-
ger mindestens für den Zeitraum von 30 Kalendertagen ab Einlieferung in der Form nachweisbar zu halten, dass 
der Bank auf Aufforderung kurzfristig besonders gekennzeichnete Duplikatsdatenträger geliefert werden können. 

 Die Festlegung eines Datums für die Anlieferung von Datenträgern bei der Bank enthält nicht die Zusage eines 
Ausführungstermins. Vielmehr bestimmt sich der Ausführungsbeginn nach dem für die jeweilige Auf-
tragsart maßgeblichen Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen für den Überweisungsverkehr). 

1.5 Der Rückruf eines Datenträgers ist ausgeschlossen, sobald die Bank mit dessen Verarbeitung begonnen hat. 

 Einzelne auf dem Datenträger enthaltene Überweisungsaufträge und Scheckzahlungen können nach Verarbei-
tung eines Datenträgers nur außerhalb des Datenträgeraustauschverfahrens zurückgerufen werden.  

 Die Bank kann einen Rückruf nur beachten, wenn er der Bank so rechtzeitig zugeht, dass seine Berücksichtigung 
im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes möglich ist. Der Kunde muss der Bank die Einzelangaben 
des Originalauftrages in den Datenfeldern Q5, Q8, T4b, T8, T9b, T10a, b, T12, T14a, b, T15 und T23 mitteilen. 

 Um die Bearbeitung des Rückrufs durch die Bank zu erleichtern, sollte der Kunde zusätzlich den Inhalt der Da-
tenfelder Z3 und Z4 der betreffenden logischen Datei angeben sowie die Bezeichnung des Datenträgers. 

 Berichtigungen sind nur durch Rückruf und erneute Auftragserteilung möglich.  
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2.  Die Behandlung der Datei durch die Bank 

2.1 Ergeben sich bei der Kontrolle der Datenträger durch die Bank Fehler, so wird sie die fehlerhaften Datensätze mit 
ihrem vollständigen Inhalt nachweisen und sie dem Kunden unverzüglich mitteilen. Die Bank ist berechtigt, feh-
lerhafte Datensätze von der weiteren Bearbeitung auszuschließen, wenn die ordnungsgemäße Ausführung des 
Auftrages nicht sichergestellt werden kann. 

2.2 Stellt die Bank fest, dass sie einen Datenträger wegen seiner Beschaffenheit oder der Beschaffenheit der darauf 
gespeicherten Daten ganz oder teilweise nicht bearbeiten kann oder dass Unstimmigkeiten zwischen dem Daten-
träger und dem Begleitzettel bestehen, so wird sie den Auftrag nicht ausführen und den Kunden hierüber unver-
züglich informieren. 

2.3 Die Bank gibt dem Kunden die von ihm erhaltenen Datenträger nach Bearbeitung zurück. 

 

3.  Ausführung der Aufträge  
3.1 Die Bank wird die Aufträge auf dem Datenträger ausführen, wenn folgende Ausführungsbedingungen vorliegen: 

– der Auftrag wurde nach Nummer 1.3 autorisiert,  

– die Kontrollen nach Nummer 1.2 haben ergeben, dass die Auftragsdatensätze weiterverarbeitet werden kön-

nen und 

– die Ausführungsvoraussetzungen liegen nach den für die jeweilige Auftragsart maßgeblichen Bedingungen 
(z. B. Bedingungen für den Überweisungsverkehr) vor.  

Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, führt die Bank die Aufträge auf dem Datenträger nach 
Maßgabe der Bestimmungen der für die jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen 
für den Überweisungsverkehr) aus. 

3.2 Liegen die Ausführungsbedingungen nach Nummer 3.1 Satz 1 nicht vor, wird die Bank den Auftrag nicht ausfüh-
ren und den Kunden über die Nichtausführung unverzüglich auf dem vereinbarten Weg unterrichten. Soweit mög-
lich, nennt die Bank dem Kunden die Gründe und Fehler, die zur Nichtausführung geführt haben, und Möglichkei-
ten, wie diese Fehler berichtigt werden können. 

 

4.  AWV-Meldepflicht und Aufbewahrungsfrist 

4.1 Die nach §§ 59 ff. AWV erforderlichen statistischen Angaben für Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr (vgl. An-
hang 3, Fußnote 1) sind vom Kunden vorzunehmen. Unabhängig von 1.4 sind diese 3 Jahre lang in einer vom 
Kunden wählbaren Form aufzubewahren. Die aufbewahrten Daten müssen ggf. in eine lesbare Darstellung über-
führt werden können.  

4.2 Durch entsprechende Angaben in den Datensätzen beauftragt der Kunde die Bank, die Meldung an die Deutsche 
Bundesbank weiterzuleiten (vgl. Anhang 3, Abschnitte A und B). 
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Anlage 1 zu den Bedingungen für beleglose Zahlungen im Außenwirtschafts-
verkehr 
 

Aufbau und Spezifikation der Datenträger  
 
 
1. Magnetbandkassetten 
 
Die im beleglosen Datenaustausch zu verwendenden Magnetbandkassetten müssen in ihren technischen Eigenschaf-
ten DIN ISO 9661 entsprechen. 
 
(1) Kennsätze: Bandanfang: VOL1 (6-stellig), HDR1, HDR2 (freigestellt), Bandmarke 
 Bandende: Bandmarke 
  EOV1 bzw. EOF1, EOV2 bzw. EOF2 (freigestellt)  
  Bandmarke, 
  Bandmarke (freigestellt) 
 
 Zur physischen Band- und Dateikennzeichnung sind Systemkennsätze zu verwenden, die in ihrem 

Aufbau den Konventionen  z.B. der IBM-Systeme 370/30xx/43xx, der Siemens-Systeme 75xx/77xx 
oder vergleichbarer Systeme entsprechen. 

 
 
(2) Dateiname: DTAZV (in HDR1 Feld 3). Der Dateiname muss unbedingt am Anfang von Feld 3 des HDR1 stehen. 

Die Angabe von Zusatzinformationen hinter dem Dateinamen DTAZV ist zugelassen. Diese Zusatz-
informationen sind durch einen Punkt (X’4B’) von dem Dateinamen DTAZV zu trennen. 

 Eine Kassette darf nur eine logische Datei mit Zahlungsverkehrsdaten enthalten. 
 
 
 
(3) Schreibdichte: 38000 bpi (EBCDI-Code) in 18 Kanalaufzeichnung 
 oder 76000 bpi (EBCDI-Code) in 36 Kanalaufzeichnung. 
 
 
(4) Zeichenvorrat: Aus dem Zeichenvorrat des EBCDI-Codes sind alle Großbuchstaben sowie die numerischen Zei-

chen 0 - 9 und die Sonderzeichen 
 
 - Leerzeichen (Zwischenraum) " "  X'40' 
 - Punkt  "." X'4B' 
 - Komma  ","  X'6B' 
 - kaufmännisch "und" "&"  X’50’1  
 - Trennstrich  "-"  X'60' 
 - Schrägstrich "/"  X'61' 
 - Plus-Zeichen "+"  X'4E' 
 - Stern  "*"  X'5C'1 
 - Dollar-Zeichen "$"  X'5B'1 
 - Prozentzeichen "%"  X'6C'1 
 
 zugelassen; die Umlaute Ä, Ö, Ü sind wie AE, OE, UE aufzuzeichnen, das ß wie ss.  
 
 Für den richtigen Ausdruck davon abweichender Zeichen übernehmen die Banken keine Haftung. 
 

                                            
1 z.Zt. nicht zugelassen. 
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(5) Dateiaufbau: Die Datei enthält Sätze der folgenden Satzarten: 
 
   - Q Daten-Vorsatz mit 256 Bytes 
   - T Einzelzahlungssatz mit 768 Bytes 
   - V Meldedatensatz zum Transithandel mit 256 Bytes 
   - W Meldedatensatz für Dienstleistungs-, Kapitalverkehr und Sonstiges mit 256 Bytes 
   - Z Daten-Nachsatz mit 256 Bytes 
 
 Die Datensätze Q und Z gibt es nur einmal. Die restlichen Datensätze können mehrmals vorkom-

men, ihre Reihenfolge ist lediglich durch ihren logischen Zusammenhang bestimmt und wird in der 
folgenden Abbildung schematisch dargestellt.  

 
 
 
   Q-Satz 
 
 
 
   T-Satz 
 
 
 
   V- oder W-Satz (max. 8) 

Z-Satz 

 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Magnetbandkassettenaufbau: Nach den Konventionen für variable Satzlänge. 
 
 
(7) Dateikontrollblock: Satzformat: variabel geblockt (VB) 
   Satzlänge: 768 Bytes  incl. Satzlängenfeld 
   Blocklänge: max. 32000 Bytes incl. Blocklängenfeld 
 
Abweichungen von dem Aufbau und den Spezifikationen bedürfen besonderer Absprachen. 
 
Bei Verstößen, die zu einem Programmabbruch führen, insbesondere bei falscher Satzlänge und falschem Datenfor-
mat, ist die Bank berechtigt, die gesamte Kassette unbearbeitet zurückzugeben. 
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2. 3 ½-Zoll - Disketten 

 
Für die im beleglosen Datenaustausch zu verwendenden 3 ½-Zoll-Disketten gelten bezüglich der Dateiorganisation die 
Konventionen der MS-DOS1 Betriebssysteme ab Version 3.0. Unterverzeichnisse sind nicht zulässig.  
Die Aufzeichnung muss in doppelter Zeichendichte erfolgen. Die Disketten können ein- oder zweiseitig beschrieben 
werden. Es sind nur solche Disketten zulässig, die vom Hersteller als für die Aufzeichnungsdichten „DD“ (Double Densi-
ty) bzw. „HD“ (High Density) und zweiseitige Beschriftung (DS) geeignet ausgewiesen sind. Weiterhin gelten folgende 
Spezifikationen: 
 
 
(1) Aufzeichnung: - 80 Spuren (48 tpi) 
 - 9 Sektoren je Spur (bei Double Density/ „DD“) 
 - 18 Sektoren je Spur (bei High Density/ „HD“) 
 - 512 Bytes je Sektor 
 
 
 
(2) Dateiname:  DTAZV (Dateinamen-Ergänzung nicht belegt).  
  Eine Diskette darf nur eine logische Datei mit Zahlungsverkehrsdaten enthalten. 
 
 
 
(3) Zeichencode:2  Zugelassen sind 
 - die numerischen Zeichen 0-9 (X'30' - X'39') 
 - die Großbuchstaben A-Z (X'41' - X'5A') 
 - die Sonderzeichen 
  - Leerzeichen (Zwischenraum) " "  X'20' 
  - Punkt "."  X'2E' 
  - Komma ","  X'2C' 
  - kaufmännisch "und" "&"  X'26'3  
  - Trennstrich "-"  X'2D' 
  - Schrägstrich "/"  X'2F' 
  - Plus-Zeichen "+"  X'2B' 
  - Stern "*"  X'2A'3 
  - Dollar-Zeichen "$"  X'24'3 
  - Prozentzeichen "%"  X'25'3 
 
 Die Umlaute Ä, Ö, Ü sind wie AE, OE, UE aufzuzeichnen, das ß wie ss.  
 
 Für den richtigen Ausdruck davon abweichender Zeichen übernehmen die Kreditinstitute keine 

Haftung. 
 
 (4) Dateiaufbau: Die logische Datei ist wie folgt aufzubauen: 
 
 - Q Daten-Vorsatz mit 256 Bytes 
 - T Einzelzahlungssatz mit 768 Bytes 
 - V Meldedatensatz zum Transithandel mit 256 Bytes 
 - W Meldedatensatz für Dienstleistungs-, Kapitalverkehr und Sonstiges mit 256 Bytes 
 - Z Daten-Nachsatz mit 256 Bytes 
 
 Die Datensätze Q und Z gibt es nur einmal. Die restlichen Datensätze können mehrmals vor-

kommen, ihre Reihenfolge ist lediglich durch ihren logischen Zusammenhang bestimmt und wird 
in der folgenden Abbildung schematisch dargestellt. 

 
 
 

                                            
1  MS-DOS ist ein Warenzeichen der Microsoft Corp 
2  Codierungen gemäß DIN 66003 (Ausgabe Juni 1974). Code Tabelle 2. Deutsche Referenz-Version. 
3
  z.Zt. nicht zugelassen 
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   Q-Satz 
   
 
   
   T-Satz 
   
 
   
   V- oder W-Satz (max. 8) 
   
 
 
   
   Z-Satz 
 
 
 
Mehrdiskettendateien (= eine Datei auf mehreren Disketten) sind nicht zulässig. 
 
Abweichungen von dem Aufbau und den Spezifikationen bedürfen besonderer Absprachen. 
Bei Verstößen, die zu einem Programmabbruch führen, insbesondere bei falscher Satzlänge und falschem Datenfor-
mat, ist die Bank berechtigt, die gesamte Diskette unbearbeitet zurückzugeben. 
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Aufbau der Datensätze 
 

Aufbau und Erläuterungen der Datei 

Datensatz Q (Datei-Vorsatz) 

Dieser Satz enthält kundenbezogene Informationen, die in der gesamten Datei Gültigkeit haben. Der Vorsatz ist nur einmal pro logischer Datei enthalten. 

 
Feld 

Länge 
in By-

tes 

 
1. Stelle 
im Satz 

 
Feld-
art1) 

 
Daten-
format2) 

 
Inhalt 

 
Erläuterungen 

1 4 1 P binär/ 
num 

Satzlänge Längenangabe des Satzes nach den Konventionen für variable Satzlänge  
(binär bei Magnetbandkassetten, numerisch bei Disketten) 

2 1 5 P alpha Satzart Konstante "Q" 

3 8 6 P num BLZ Dateiempfangende Bank 

4 10 14 P num Kundennummer Ordnungsnummer gemäß Vereinbarung mit der dateiempfangenden Bank  
(ggf. Kontonummer)   

5 4x35 24 P alpha Auftraggeberdaten Zeile 1 und 2  :Name 
Zeile 3 :Straße / Postfach 
Zeile 4 :Ort 

6 6 164 P num Erstellungsdatum Format: JJMMTT 

7 2 170 P num laufende Nummer Laufende Tagesnummer 

8 6 172 P num (erster) Ausführungs-
termin Datei 

Format: JJMMTT;  
gleich oder bis zu höchstens 15 Kalendertage nach dem Datum aus Feld Q6 

9 1 178 P alpha  Weiterleitung an die 
Meldebehörde 

Soll die dateiempfangende Bank Meldedaten zu den nachfolgenden Zahlungen an die Bundes-
bank weiterleiten ?  (siehe Erläuterungen im Anhang 3) 
'J'  Ja 
'N'  Nein 

10 2 179 K/P num Bundeslandschlüssel Zwingend belegt, wenn Meldedaten zu den Zahlungen an die Bundesbank weitergeleitet wer-
den sollen. ('J' in Feld Q9) 

11 8 181 K/P num Firmennummer / BLZ 
des Auftraggebers 

Siehe Erläuterungen Feld Q10 

12 68 189 N alpha  Reserve 

 256      

1) K = Kannfeld; P = Pflichtfeld; K/P = Pflichtfeld in Abhängigkeit von bestimmten Kriterien N = nicht belegbares Feld 
2) alpha = alpha-numerische Daten  (linksbündig, nicht belegte Stellen: Leerzeichen) num = numerische Daten  (rechtsbündig, nicht belegte Stellen: Nullen) 
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Aufbau und Erläuterungen der Datei 

Datensatz T (Einzelzahlungssatz) 

Der Einzeldatensatz enthält Informationen über den auszuführenden Transferauftrag. 

 
Inhalt 

 
Erläuterungen allgemein EU-Standardüberweisungen 4

  EUE- Überweisungen 5

Feld 
Länge 
in By-

tes 

1. Stelle 
im Satz 

Daten-
format2)   

Feldart1) 
allgemeine 

Zahlungen 3
 

Feld-
art1) 

Besondere Belegungsvor-
schriften 

Feld-
art1) 

Besondere Belegungsvor-
schriften 

1 4 1 binär / 
num 

Satzlänge Längenangabe des Satzes nach den Kon-
ventionen für variable Satzlänge  
(binär bei Magnetbandkassetten,  
numerisch bei Disketten)  

P P  P  

2 1 5 alpha Satzart Konstante "T" P P  P  

3 8 6 num BLZ BLZ der kontoführenden Stelle des mit dem 
Auftragswert zu belastenden Kontos  
(Feld T4b) 

P P  P  

4a 3 14 alpha ISO-Währungscode Für mit Auftragswert zu belastendes Konto. P P Nur 'EUR' zulässig P Nur 'EUR' zulässig 

4b 10 17 num Kontonummer Mit Auftragswert zu belastendes Konto P P  P  

5 6 27 num Ausführungstermin 
Einzelzahlung,  
wenn abweichend von 
Feld Q8 

Format: JJMMTT;  
gleich oder nach dem Datum aus Feld Q8, 
jedoch bis zu höchstens 15 Kalendertage 
nach dem Datum aus Feld Q6;  
fehlt der Termin in T5, so wird das Datum in 
Q8 als Ausführungstermin angenommen. 

K K  K  

6 8 33 num BLZ BLZ der kontoführenden Stelle des mit Ent-
gelten und Auslagen zu belastenden Kon-
tos. 
(belegt, wenn dieses Konto abweicht von 
Auftragswertkonto) 

K/P N  K/P  

1) K = Kannfeld; P = Pflichtfeld; K/P = Pflichtfeld in Abhängigkeit von bestimmten Kriterien  N = nicht belegbares Feld 
2) alpha = alpha-numerische Daten  (linksbündig, nicht belegte Stellen: Leerzeichen)  num = numerische Daten  (rechtsbündig, nicht belegte Stellen: Nullen) 

 
Aufbau und Erläuterungen der Datei 

                                            
3 d.h. alle Zahlungen außer EU-Standardüberweisungen und EUE-Überweisungen 
4 Eine „EU-Standardüberweisung“ ist eine grenzüberschreitende Überweisung in andere EU-/EWR-Staaten in Euro bis zu einem Betrag von 50.000 Euro bei der die IBAN des Zahlungsempfängers und der BIC des Zah-

lungsdienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben sind. 
5 Taggleiche Eilüberweisung in Euro. Bitte beachten Sie die institutsindividuellen Cut-Off-Zeiten für EUE-Zahlungen. 
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Datensatz T (Einzelzahlungssatz) Fortsetzung 

Der Einzeldatensatz enthält Informationen über den auszuführenden Transferauftrag. 

 
Inhalt 

 
Erläuterungen allgemein EU-Standardüberweisungen EUE- Überweisungen 

Feld 
Länge 
in By-

tes 

1. Stelle 
im Satz 

Daten-
format2)   

Feldart1) 
allgemeine 
Zahlungen Feld-

art1) 
Besondere Belegungsvor-

schriften 
Feld-
art1) 

Besondere Belegungsvor-
schriften 

7a 3 41 alpha ISO-Währungscode Währungscode des mit Entgelten und Aus-
lagen zu belastenden Kontos. 
(belegt, wenn dieses Konto abweicht von 
Auftragswertkonto) 

K/P N  K/P Nur 'EUR' zulässig 

7b 10 44 num Kontonummer Kontonummer des mit Entgelten und Ausla-
gen zu belastenden Kontos. 
(belegt, wenn dieses Konto abweicht von 
Auftragswertkonto) 

K/P N  K/P  

8 11 54 alpha Bank Identifier Code 
(BIC) des Zahlungs-
dienstleisters des Zah-
lungsempfängers oder 
sonstige Identifikation, 
z.B. CHIPS-ID 

Sofern die Zahlung an einen deutschen 
Zahlungsdienstleister erfolgt, alternativ auch 
die BLZ des Zahlungsdienstleisters des 
Zahlungsempfängers, wobei dieser drei 
Schrägstriche voranzustellen sind. 
(Nicht zu belegen bei Scheckziehungen, 
d.h. bei den Zahlungsartschlüsseln 20-23 
und 30-33 in Feld T22) 

K/P P Bank Identifier Code 
(BIC) ist Pflicht. Zah-
lungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers 
muss in einem der Län-
der gemäß Anhang 4 
ansässig sein. 

P Bank Identifier Code 
(BIC) ist Pflicht.  

9a 3 65 alpha  Ländercode für den 
Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfän-
gers  

2-stelliger ISO-alpha-Ländercode gemäß 
Länderverzeichnis für die Zahlungsbilanz-
statistik; linksbündig zu belegen;  
3. Stelle Leerzeichen 
(Pflichtfeld, wenn Feld T8 nicht belegt;  
nicht zu belegen bei Scheckziehungen, d.h. 
bei den Zahlungsartschlüsseln 20-23 und 
30-33 in Feld T22) 

K/P N  N  

1) K = Kannfeld; P = Pflichtfeld; K/P = Pflichtfeld in Abhängigkeit von bestimmten Kriterien  N = nicht belegbares Feld 
2) alpha = alpha-numerische Daten  (linksbündig, nicht belegte Stellen: Leerzeichen)  num = numerische Daten  (rechtsbündig, nicht belegte Stellen: Nullen) 
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Aufbau und Erläuterungen der Datei 

Datensatz T (Einzelzahlungssatz) Fortsetzung 

Der Einzeldatensatz enthält Informationen über den auszuführenden Transferauftrag. 

 
Inhalt 

 
Erläuterungen allgemein EU-Standardüberweisungen EUE- Überweisungen 

Feld 
Länge 
in By-

tes 

1. Stelle 
im Satz 

Daten-
format2)   

Feldart1) 
allgemeine 
Zahlungen Feld-

art1) 
Besondere Belegungsvor-

schriften 
Feld-
art1) 

Besondere Belegungsvor-
schriften 

9b 4X35 68 alpha Anschrift des Zah-
lungsdienstleisters des 
Zahlungsempfängers  

Pflichtfeld, wenn Feld T8 nicht mit BIC-
Adresse bzw. - bei Zahlungen an einen 
deutschen Zahlungsdienstleister - nicht mit 
BLZ belegt; sofern Anschrift nicht bekannt, 
Konstante „UNBEKANNT"  
 Zeile 1 und 2: Name 
 Zeile 3          : Straße 
 Zeile 4          : Ort 

(Nicht zu belegen bei Scheckziehungen, 
d.h. bei den Zahlungsartschlüsseln 20-23 
und 30-33 in Feld T22) 

K/P N  N  

10a 3 208 alpha  Ländercode für Land 
des Zahlungsempfän-
gers bzw. Scheckemp-
fängers 

2-stelliger ISO-alpha-Ländercode gemäß 
Länderverzeichnis für die Zahlungsbilanz-
statistik; linksbündig zu belegen;  
3. Stelle Leerzeichen 

P P  P  

10b 4X35 211 alpha Zahlungsempfänger 
bzw. Scheckempfän-
ger 

Bei Zahlungsauftrag:  Zahlungsempfänger 
Bei Scheckziehung: Scheckempfänger 
 Zeile 1 und 2: Name 
 Zeile 3          : Straße 
 Zeile 4          : Ort/Land. 

P P Angabe eines Scheck-
empfängers nicht mög-
lich 

P Angabe eines Scheck-
empfängers nicht mög-
lich 

11 2X35 351 alpha Ordervermerk Nur belegt bei Scheckziehung (d.h. bei den 
Zahlungsartschlüsseln 20-23 und 30-33 in 
Feld T22) und Abweichung vom Inhalt der 
Zeilen 1 und 2 des Feldes T10b 

K/P N  N  

12 35 421 alpha IBAN bzw. Konto-
nummer des Zah-
lungsempfängers 

IBAN oder Kontonummer des Zahlungs-
empfängers, linksbündig, mit Schrägstrich 
beginnend. 
(Nicht zu belegen bei Scheckziehungen, 
d.h. bei den Zahlungsartschlüsseln 20-23 
und 30-33 in Feld T22) 

K/P P Nur IBAN zulässig; 

Linksbündig, mit Schräg-
strich beginnend. 

P Nur IBAN zulässig; 

Linksbündig, mit Schräg-
strich beginnend. 

13 3 456 alpha Auftragswährung ISO-Code der zu zahlenden Währung P P Nur ‚EUR‘ zulässig P Nur ‚EUR‘ zulässig 
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Aufbau und Erläuterungen der Datei 

Datensatz T (Einzelzahlungssatz) Fortsetzung 

Der Einzeldatensatz enthält Informationen über den auszuführenden Transferauftrag. 

 
Inhalt 

 
Erläuterungen allgemein EU-Standardüberweisungen EUE- Überweisungen 

Feld 
Länge 
in By-

tes 

1. Stelle 
im Satz 

Daten-
format2)   

Feldart1) 
allgemeine 
Zahlungen Feld-

art1) 
Besondere Belegungsvor-

schriften 
Feld-
art1) 

Besondere Belegungsvor-
schriften 

1) K = Kannfeld; P = Pflichtfeld; K/P = Pflichtfeld in Abhängigkeit von bestimmten Kriterien  N = nicht belegbares Feld 
2) alpha = alpha-numerische Daten  (linksbündig, nicht belegte Stellen: Leerzeichen)  num = numerische Daten  (rechtsbündig, nicht belegte Stellen: Nullen) 

14a 14 459 num Betrag 
(Vorkommastellen) 

Rechtsbündig P P Nur Beträge bis  
maximal 50.000 EUR  
zulässig  

P  

14b 3 473 num Betrag 
(Nachkommastellen) 

Linksbündig P P  P  

15 4X35 476 alpha Verwendungszweck  K K  K  

16 2 616 num Weisungsschlüssel 1 
(gem. Anhang 2) 

Nicht zu belegen bei Scheckziehungen, 
(d.h. bei den Zahlungsartschlüsseln 20-23 
und 30-33 in Feld T22) 

K N  K Nur Weisungsschlüssel 
‘10‘, ‘11‘ und ‘12‘ aus 
Anhang 2 zulässig 

17 2  618 num Weisungsschlüssel 2 
(gem. Anhang 2) 

Nicht zu belegen bei Scheckziehungen, 
(d.h. bei den Zahlungsartschlüsseln 20-23 
und 30-33 in Feld T22) 

K N  K Nur Weisungsschlüssel 
‘10‘, ‘11‘ und ‘12‘ aus 
Anhang 2 zulässig 

18 2 620 num Weisungsschlüssel 3 
(gem. Anhang 2) 

Nicht zu belegen bei Scheckziehungen, 
(d.h. bei den Zahlungsartschlüsseln 20-23 
und 30-33 in Feld T22) 

K N  K Nur Weisungsschlüssel 
‘10‘, ‘11‘ und  ‘12‘  aus 
Anhang 2 zulässig 

19 2 622 num Weisungsschlüssel 4 
(gem. Anhang 2 und 
2a) 

Mit ‘91‘ zu belegen im Falle von "Euro-
Gegenwertzahlungen“ (vgl. Anhang 2a) 
Bei Scheckziehungen , d.h. bei den Zah-
lungsartschlüsseln 20-23 und 30-33 in Feld 
T22 nur '91' möglich. 

K/P N  K 
Nur Weisungsschlüssel 
‘10‘, ‘11‘ und ‘12‘ aus 
Anhang 2 zulässig 

20 25 624 alpha Zusatzinformationen 
zum Weisungsschlüs-
sel 

Z. B. Telex, Tel.-Nr., Kabelanschrift 
(Nicht zu belegen bei Scheckziehungen, 
d.h. bei den Zahlungsartschlüsseln 20-23 
und 30-33 in Feld T22) 

K N  K Nur bei Weisungs-
schlüssel ‚10‘ aus An-
hang 2 zulässig 

1) K = Kannfeld; P = Pflichtfeld; K/P = Pflichtfeld in Abhängigkeit von bestimmten Kriterien  N = nicht belegbares Feld 
2) alpha = alpha-numerische Daten  (linksbündig, nicht belegte Stellen: Leerzeichen)  num = numerische Daten  (rechtsbündig, nicht belegte Stellen: Nullen) 
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Aufbau und Erläuterungen der Datei 

Datensatz T (Einzelzahlungssatz) Fortsetzung 

Der Einzeldatensatz enthält Informationen über den auszuführenden Transferauftrag. 

 
Inhalt 

 
Erläuterungen allgemein EU-Standardüberweisungen EUE- Überweisungen 

Feld 
Länge 
in By-

tes 

1. Stelle 
im Satz 

Daten-
format2)   

Feldart1) 
allgemeine 
Zahlungen Feld-

art1) 
Besondere Belegungsvor-

schriften 
Feld-
art1) 

Besondere Belegungsvor-
schriften 

21 2 649 num Entgeltregelung 00 = Entgelte zu Lasten Auftraggeber /  
 fremde Entgelte und Auslagen zu 
 Lasten Zahlungsempfänger 
01 = alle Entgelte und Auslagen zu Lasten 
 Auftraggeber 
02 = alle Entgelte und Auslagen zu Lasten 
 Zahlungsempfänger 
(Bei Überweisungen im EWR in EWR-
Währungen ohne Währungsumrechnung – 
Feld T4a = Feld T13 – nur „00“ zulässig.) 

(Bei Scheckziehung, d.h. bei Zahlungsart-
schlüssel 20-23 und 30-33 in Feld T22 nur 
‚00‘ möglich) 

K/P P Nur '00' zugelassen  K/P  

22 2 651 num Kennzeichnung der 
Zahlungsart 

Gemäß Anhang 1;  
Zahlungen, die weder '11' noch '13' als Zah-
lungsartschlüssel enthalten, gelten als all-
gemeine Zahlungen. 

P P Nur Zahlungsart-
schlüssel ‚13‘ aus  
Anhang 1 zulässig 

P Nur Zahlungsart-
schlüssel ‚11‘ aus  
Anhang 1 zulässig 

23 27 653 alpha Variabler Text nur für 
Auftraggeber-
abrechnung 

Vom Auftraggeber frei belegbar (z.B. Refe-
renz-Nr.); wird nicht weitergeleitet; weiterzu-
leitende Informationen in Feld T15 ange-
ben; maximal 16 Stellen werden in den  
elektronischen Kontoauszug übernommen.
(nur nach Absprache mit dem Kreditinstitut) 

K K  K  

24 35 680 alpha Name und Telefon-
nummer sowie ggf.  
Stellvertretungs- 
meldung 

Ansprechpartner beim Auftraggeber für  
eventuelle Rückfragen der beauftragten 
Bank oder der Meldebehörde. 
Dahinter, wenn Auftraggeber nicht Zah-
lungspflichtiger ist: ‘INVF’ , ohne 
Leerstellen gefolgt von: 
 Bundesland-Nummer (2-stellig) und: 
 Firmennummer bzw. BLZ (8-stellig)  
 des Zahlungspflichtigen  

K/P K Ansprechpartner beim 
Auftraggeber für even-
tuelle Rückfragen der 
beauftragten Bank 

K/P  

1) K = Kannfeld; P = Pflichtfeld; K/P = Pflichtfeld in Abhängigkeit von bestimmten Kriterien  N = nicht belegbares Feld 
2) alpha = alpha-numerische Daten  (linksbündig, nicht belegte Stellen: Leerzeichen)  num = numerische Daten  (rechtsbündig, nicht belegte Stellen: Nullen) 
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Aufbau und Erläuterungen der Datei 

Datensatz T (Einzelzahlungssatz) Fortsetzung 

Der Einzeldatensatz enthält Informationen über den auszuführenden Transferauftrag. 

 
Inhalt 

 
Erläuterungen allgemein EU-Standardüberweisungen EUE- Überweisungen 

Feld 
Länge 
in By-

tes 

1. Stelle 
im Satz 

Daten-
format2)   

Feldart1) 
allgemeine 
Zahlungen Feld-

art1) 
Besondere Belegungsvor-

schriften 
Feld-
art1) 

Besondere Belegungsvor-
schriften 

25 1 715 num Meldeschlüssel Nur belegt, wenn die Weiterleitung des Zah-
lungsauftrages an die Bundesbank auf die 
statistischen Angaben beschränkt werden 
soll; 
(dies sind die Datensätze V, W und Q (ohne 
Feld Q4) und die Felder 3, 5, 8, 9a, 9b, 10a, 
10b, 13, 14a, 14b, 15, 16, 17, 18, 19 und 24 
- 27 des Datensatzes T).  
Belegung in diesem Falle : ‘1’ 

K N  K  

26 51 716 alpha  Reserve  N N  N  

27 2 767 num Erweiterungskenn-
zeichen 

00 = es folgt kein Meldeteil 
01 – 08 = Anzahl der Meldeteile à 256  
   Bytes 

P N  P  

 768          

1) K = Kannfeld; P = Pflichtfeld; K/P = Pflichtfeld in Abhängigkeit von bestimmten Kriterien  N = nicht belegbares Feld 
2) alpha = alpha-numerische Daten  (linksbündig, nicht belegte Stellen: Leerzeichen)  num = numerische Daten  (rechtsbündig, nicht belegte Stellen: Nullen) 
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Aufbau und Erläuterungen der Datei 

Datensatz V (Meldedatensatz für Transithandel) 

 
Feld 

Länge 
in By-

tes 

 
1. Stelle 
im Satz 

 
Feld-
art1) 

 
Daten-
format2) 

 
Inhalt 

 
Erläuterungen 

1 4 1 P binär/ 
num 

Satzlänge Längenangabe des Satzes nach den Konventionen für variable Satzlängen 
(binär bei Magnetbandkassetten, numerisch bei Disketten) 

2 1 5 P alpha Satzart Konstante "V“ 

3 27 6 P alpha Warenbezeichnung der eingekauf-
ten Transithandelsware 

 

4a 2 33 P num Kapitel-Nummer des Warenver-
zeichnisses für die eingekaufte 
Transithandelsware 

Gemäß Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik. 

4b 7 35 P num "0000000“ Konstante "0000000“ 

5 7 42 P alpha Einkaufsland Transithandel Kurzbezeichnung gemäß Länderverzeichnis für die Zahlungsbilanzstatistik 

6 3 49 P alpha Ländercode für Einkaufsland  
Transithandel 

2-stelliger ISO-alpha-Ländercode gemäß Länderverzeichnis für die Zahlungs-
bilanzstatistik; linksbündig zu belegen; 3. Stelle Leerzeichen 

7 12 52 P num Einkaufspreis Transithandel  
(Vorkommastellen) 

Angabe in Auftragswährung (siehe Feld T13) ;  
bei Euro-Gegenwertzahlungen : Angabe in Euro und Feld T19 mit ’91‘ belegen. 

8 1 64 P alpha Verkauf der Transithandelsware an 
Gebietsfremde 
(durchgehandeltes Transithandels-
geschäft) 

Ja (= J) bzw. Nein (= N) 

9 1 65 P alpha Kennzeichnung Verkauf der Tran-
sithandelsware an Gebiets-
ansässige 
(gebrochenes Transithandels-
geschäft) 

Ja (= J) bzw. Nein (= N) 

10 1 66 N alpha  Reserve 

11 1 67 P alpha Kennzeichnung Transithandels-
ware unverkauft auf Lager im Aus-
land 

Ja (= J) bzw. Nein (= N) 

1) K = Kannfeld; P = Pflichtfeld; K/P = Pflichtfeld in Abhängigkeit von bestimmten Kriterien N = nicht belegbares Feld 
2) alpha = alpha-numerische Daten  (linksbündig, nicht belegte Stellen: Leerzeichen) num = numerische Daten  (rechtsbündig, nicht belegte Stellen: Nullen) 
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Aufbau und Erläuterungen der Datei 

Datensatz V (Meldedatensatz für Transithandel)   Fortsetzung 

 
Feld 

Länge 
in By-

tes 

 
1. Stelle 
im Satz 

 
Feld-
art1) 

 
Daten-
format2) 

 
Inhalt 

 
Erläuterungen 

12 27 68 K/P alpha Warenbezeichnung der verkauften 
Transithandelsware 

Nur belegt, wenn durchgehandelter Transithandel  
(J in Feld V8) und nicht identisch mit Feld V3 

13a 2 95 K/P num Kapitel-Nummer des Warenver-
zeichnisses für die verkaufte  
Transithandelsware 

Gemäß Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik; nur belegt, wenn durchge-
handelter Transithandel (J in Feld V8) und wenn Feld V13a nicht identisch mit Feld 
V4a 

13b 7 97 P num "0000000“ Konstante "0000000“ 

14 4 104 K/P alpha Fälligkeit Verkaufserlös Transithan-
del 

Nur belegt, wenn durchgehandelter Transithandel  
(J in Feld V8), Format: JJMM 

15 7 108 K/P alpha Käuferland Transithandel Kurzbezeichnung gemäß Länderverzeichnis für die Zahlungsbilanzstatistik; nur be-
legt, wenn durchgehandelter Transithandel (J in Feld V8) 

16 3 115 K/P alpha Ländercode für 
Käuferland 

2-stelliger ISO-alpha-Ländercode gemäß Länderverzeichnis für die Zahlungs-
bilanzstatistik; linksbündig zu belegen; 3. Stelle Leerzeichen; 
nur belegt, wenn durchgehandelter Transithandel (J in Feld V8)  

17 12 118 K/P num Verkaufspreis Transithandel  
(Vorkommastellen) 

Nur belegt, wenn durchgehandelter Transithandel (J in Feld V8);  
Angabe in Auftragswährung (siehe Feld T13);  
bei Euro-Gegenwertzahlungen : Angabe in Euro und Feld T19 mit ’91‘ belegen. 

18 40 130 K/P alpha Ergänzungsangaben Transithandel Name und Sitz des Nachkäufers bei gebrochenem Transithandel (J in Feld V9) 

19 87 170 N alpha  Reserve 

 256      

1) K = Kannfeld; P = Pflichtfeld; K/P = Pflichtfeld in Abhängigkeit von bestimmten Kriterien N = nicht belegbares Feld 
2) alpha = alpha-numerische Daten  (linksbündig, nicht belegte Stellen: Leerzeichen) num = numerische Daten  (rechtsbündig, nicht belegte Stellen: Nullen) 
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Aufbau und Erläuterungen der Datei 

Datensatz W (Meldedatensatz für Dienstleistungen, Übertragungen und Kapitaltransaktionen) 

 
Feld 

Länge 
in By-

tes 

 
1. Stelle 
im Satz 

 
Feld-
art1) 

 
Daten-
format2) 

 
Inhalt 

 
Erläuterungen 

1 4 1 P binär/ 
num 

Satzlänge Längenangabe des Satzes nach den Konventionen für variable Satzlängen 
(binär bei Magnetbandkassetten, numerisch bei Disketten) 

2 1 5 P alpha Satzart Konstante "W“ 

3 1 6 P num Belegart Dienstleistungen, Übertragungen   = ‘2’  
Kapitaltransaktionen und Kapitalerträge  = ‘4’ 

4 3 7 P num Kennzahl Gemäß Leistungsverzeichnis (Anlage LV zur AWV) 

5 7 10 P alpha Land Kurzbezeichnung gemäß Länderverzeichnis  
für die Zahlungsbilanzstatistik (siehe Anhang 3, Abschnitt E) 

6 3 17 P alpha Ländercode 2-stelliger ISO-alpha-Ländercode gemäß Länderverzeichnis für die Zahlungs-
bilanzstatistik (siehe Anhang 3, Abschnitt E) ; 
linksbündig zu belegen; 3. Stelle Leerzeichen 

7 7 20 K/P alpha Anlageland bei 
Kapitalverkehr 

Kurzbezeichnung gemäß Länderverzeichnis für die Zahlungsbilanzstatistik 
3

 

8 3 27 K/P alpha Ländercode für 
Anlageland 

2-stelliger ISO-alpha-Ländercode gemäß Länderverzeichnis für die Zahlungs-
bilanzstatistik

 3; linksbündig zu belegen; 3. Stelle Leerzeichen 

9 12 30 P num Betrag für Dienstleistungen,  
Kapitalverkehr, Sonstiges 
(Vorkommastellen) 

Angabe in Auftragswährung (siehe Feld T13);  
bei Euro-Gegenwertzahlungen : Angabe in Euro und Feld T19 mit ’91‘ belegen. 

10 140 42 P alpha nähere Angaben zur zugrunde 
liegenden Leistung 

Wichtige Einzelheiten des Grundgeschäfts 

11 75 182 N alpha  Reserve 

 256      

1) K = Kannfeld; P = Pflichtfeld; K/P = Pflichtfeld in Abhängigkeit von bestimmten Kriterien N = nicht belegbares Feld 
2) alpha = alpha-numerische Daten  (linksbündig, nicht belegte Stellen: Leerzeichen) num = numerische Daten  (rechtsbündig, nicht belegte Stellen: Nullen) 

 
 

                                            
3 Kann leer gelassen werden, wenn die Felder 5 und 6 gemäß Anhang 3, Abschnitt E, belegt sind. 
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Aufbau und Erläuterungen der Datei 

Datensatz Z (Datei-Nachsatz) 

Der Datei-Nachsatz dient der Abstimmung. Er ist pro logischer Datei nur einmal vorhanden. 

 
Feld 

Länge 
in By-

tes 

 
1. Stelle 
im Satz 

 
Feld-
art1) 

 
Daten-
format2) 

 
Inhalt 

 
Erläuterungen 

1 4 1 P binär / 
num 

Satzlänge Längenangabe des Satzes nach den Konventionen für variable Satzlänge 
(binär bei Magnetbandkassetten, numerisch bei Disketten) 

2 1 5 P alpha Satzart Konstante "Z" 

3 15 6 P num Summe aller Beträge 
(nur Vorkommastellen)  

Summe der Betragsangabe in Feld T14a (über alle Währungen) 

4 15 21 P num Anzahl der  
Datensätze T 

 

5 221 36 N alpha  Reserve 

 256      

1) K = Kannfeld; P = Pflichtfeld; K/P = Pflichtfeld in Abhängigkeit von bestimmten Kriterien N = nicht belegbares Feld 
2) alpha = alpha-numerische Daten  (linksbündig, nicht belegte Stellen: Leerzeichen) 
 num = numerische Daten  (rechtsbündig, nicht belegte Stellen: Nullen) 
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Anhang 1: Schlüssel zur Kennzeichnung der Zahlungsart 
 
zwischenbetrieblich festgelegt 00 = Standardübermittlung (z. B. briefliche, SWIFT-Normal) 

10 = Telex-Zahlung oder SWIFT-Eilig 
11 = Taggleiche Eilüberweisung in Euro (EUE-Überweisung)1 
13 = EU-Standardüberweisung, ist. eine grenzüberschreitende Überweisung in 

andere EU-/EWR-Staaten in Euro bis zu einem Betrag von 50.000 Euro bei 
der die IBAN des Zahlungsempfängers und der BIC des Zahlungs-
dienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben sind. 

15 = Grenzüberschreitende Überweisung gemäß bilateraler Absprache mit der 
 Bank 
20 = Scheckziehung, Versandform freigestellt 
21 = Scheckziehung, Versandform per Einschreiben 
22 = Scheckziehung, Versandform per Eilboten 
23 = Scheckziehung, Versandform per Einschreiben/Eilboten 
30 = Scheckziehung an Auftraggeber, Versandform freigestellt 
31 = Scheckziehung an Auftraggeber, Versandform Einschreiben 
32 = Scheckziehung an Auftraggeber, Versandform Eilboten 
33 = Scheckziehung an Auftraggeber, Versandform Einschreiben/Eilboten 

 

zwischenbetrieblich reserviert 34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

 

42 
43 
44 
45 
46          zunächst frei 
47 
48 
49 

innerbetrieblich 50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

 

62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
bis 
99 

 

                                            
1 Bitte beachten Sie die besonderen Cut-off–Zeiten für EUE-Zahlungen. 
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Anhang 2: Weisungsschlüssel Zahlungen 
 
 
Ausprägung  

Schlüs-
sel 

DTAZV 

Abkür-
zung 

SWIFT -  
MT103 

Klartext Nicht kombinierbar mit  
den folgenden  

Weisungschlüsseln 

02 CHQB Pay beneficiary customer only by cheque. The optional account number. 
line in field 59 (MT103) must not be used 
Nur mittels Scheck zahlen. 

04, 11, 12 

04 HOLD Beneficiary customer/claimant will call; pay upon identification. 
Nur nach Identifikation zahlen. 

02, 11, 12 

06 PHON Please advise account with institution by phone. 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers per Telefon avisieren. 

07 

07 TELE Please advise account with institution by the most efficient means of tele-
communication. 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers  auf effektivste Weise per 
Telekommunikation avisieren. 

06 

09 PHOB Please advise/contact beneficiary/claimant by phone. 
Zahlungsempfänger per Telefon avisieren. 

10 

10 TELB Please advise/contact beneficiary/claimant by the most efficient means of 
telecommunication  
Zahlungsempfänger auf effektivste Weise per Telekommunikation avis-
ieren. 

09 

11 CORT Payment is made in settlement of a trade, eg, foreign exchange deal, se-
curities transaction. 
Deckung  z.B. für Devisen- oder Wertpapier-Geschäft. 

02, 04 

12 INTC The payment is an intra-company payment, ie, a payment between two 
companies belonging to the same group. 
Konzern-interne Zahlung. 

02, 04 

91  Euro - Gegenwertzahlung 
(Verwendung ist nur in Feld T 19 zugelassen, siehe Anhang 2a) 

 

 

Anhang 2a Weisungsschlüssel für  "Euro-Gegenwertzahlungen" 
 
(Nicht erlaubt bei EU-Standardüberweisungen und taggleichen Eilüberweisungen in Euro (EUE-Überweisungen), 
 d.h.: bei Zahlungsartschlüssel ‚13‘ oder ‚11‘ in Feld T22) 
 
Die Weisung  "Euro-Gegenwertzahlung" kann nur im Feld T19 erteilt werden. 
 
  T19 = 91  =  Euro-Gegenwertzahlung 
 
Der in den Feldern  T14a und T14b angegebene Betrag ist der Euro-Betrag, der in die in Feld T13 angege- 
bene Währung konvertiert und in dieser Währung an den Zahlungsempfänger bzw. Scheckempfänger gezahlt wird. 
 
Eine Euro-Gegenwertzahlung kann nur zu Lasten eines Euro-Kontos erfolgen. 
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Anhang 3   Erläuterungen der Deutschen Bundesbank zu beleglosen Zahlungen 
im Außenwirtschaftsverkehr 
 
Zu Zahlungsaufträgen im Außenwirtschaftsverkehr sind  statistische Angaben nach §§ 59 ff. AWV abzugeben. Die sta-
tistischen Angaben, für die eine gesetzliche Auskunftspflicht  besteht,  sind zur Erstellung der deutschen Zahlungsbilanz 
durch die Bundesbank erforderlich. Diese Angaben unterliegen der Geheimhaltung und werden nicht an andere Stellen 
weitergegeben. 
Rechtsgrundlagen: Außenwirtschaftsgesetz (AWG), Außenwirtschaftsverordnung (AWV), Bundesstatistikgesetz 
(BStatG). 
 
A. Meldepflicht, Meldefreigrenze und Aufbewahrungsfrist 
1. Zu melden sind Zahlungen von Gebietsansässigen über gebietsansässige Banken: 

• an Gebietsfremde auf Auslandskonten; 
• an Gebietsfremde auf Inlandskonten; (Meldung auch auf AWV-Vordruck Z4 möglich) 

• für Rechnung von Gebietsfremden an Gebietsansässige; (Meldung auch auf AWV-Vordruck Z4 möglich) 
• auf eigene Konten oder auf Konten anderer Gebietsansässiger im Ausland, soweit die vereinbarte Einlagedauer 

mehr als 12 Monate beträgt. 
 
2. Nicht zu melden sind: 
• Zahlungen bis zum Betrage von 12.500 Euro oder Gegenwert; 
• Zahlungen, die nur Wareneinfuhren betreffen; 
• Auszahlungen oder Rückzahlungen von Krediten und Einlagen mit einer vereinbarten Laufzeit bis zu 12 Monaten. 
 Zinsen aus diesen Geschäften sind meldepflichtig; 
• Zahlungen zwischen Gebietsfremden und deren Weiterleitung durch Gebietsansässige. 
 
3. Die Meldungen1 sind 3 Jahre lang in einer vom Meldepflichtigen wählbaren Form aufzubewahren. Die aufbewahrten 
Daten müssen ggf. in eine lesbare Darstellung überführt werden können.  
 

B. Abgabe der Meldung (Feld 9 des Datensatzes Q) 
 
Bei meldepflichtigen Zahlungen für Dienstleistungen, Übertragungen, Kapitalverkehrstransaktionen sind grundsätzlich 
sowohl bei Datenträgeraustausch als auch bei Datenfernübertragung Datensätze W zu belegen und zusammen mit 
dem Zahlungsauftrag (Datensätze Q und T) beim der beauftragten Bank einzureichen. Zahlungen im Transithandel sol-
len gesammelt mit Vordruck Z4 bzw. mit entsprechenden Datensätzen gemeldet werden. Sie können auch einzeln mit 
dem Datensatz V in diesem Datenträgeraustausch oder dieser Datenfernübertragung gemeldet werden. 
 
Meldung in anderer Form:  
 Sachverhalt AWV-Vordruck 
 EU-Standardüberweisungen ab 12.500 EUR 2 Z 4 (obligatorisch) 
 Wertpapiergeschäfte Z10 (obligatorisch) 
 Transithandel Z4 (vorzugsweise) 
 Ausnahmegenehmigungen Z4 (wie vereinbart) 
 Ausgleich von Salden aus Verrechnungskonten Z4 (Meldung von Bruttozahlungen obligatorisch) 
 Zahlungen im Zusammenhang mit dem Betrieb Z8 (obligatorisch) 
 der Seeschifffahrt 
 Zahlungen an Gebietsfremde auf Inlandskonten Z4 (wahlweise) 
 Zahlungen für Rechnung von Gebietsfremden  Z4 (wahlweise) 
 an Gebietsansässige  
 
Das Feld 9 des Datensatzes Q muss mit ‘J’ belegt werden, wenn die Datei mindestens einen Meldedatensatz (V oder 
W) enthält. 
 
 
                                            
1 Dies ist der Inhalt der Datensätze V, W und Q (ohne Feld Q4) sowie der Felder 3, 5, 8, 9a, 9b, 10a, 10b, 13, 14a, 14b, 15, 16, 17, 

18, 19 und 24 - 27 des Datensatzes T 
2 Soweit die Bank bereit ist, für EU-Standardüberweisungen bis zu 50.000 EUR den statistischen Meldeteil entgegenzunehmen und 

an die Bundesbank weiterzuleiten, ist dies im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung (§ 64 AWV i. V. mit § 58 c AWV) möglich. 
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C. Angaben zum Zahlungspflichtigen (Feld 24 des Datensatzes T) 
 
Falls der im Datensatz Q genannte Auftraggeber Zahlungen für Dritte (z.B. Konzerntöchter) in Auftrag gibt, sind im Feld 
24 des Datensatzes T das Kennzeichen ‘INVF’, die Bundesland-Nummer und die Firmennummer bzw. Bankleitzahl des 
Zahlungspflichtigen einzufügen. 
 
 
D. Meldewährung 
Die Beträge in den Meldedatensätzen V und W müssen in der in Feld T13 genannten Auftragswährung angegeben wer-
den; bei Euro-Gegenwertzahlungen sind die Beträge in den Meldedatensätzen in Euro anzugeben.  

Die Möglichkeiten für die Währung in den Meldedatensätzen und deren Kennzeichnung sind in folgender Tabelle zu-
sammengestellt: 
 
 

Zahlungstyp Meldewährung Spezielle  
Belegung  
von T19 

Euro-Gegenwertzahlung Euro ‘91’ 

Sonstige Zahlung Auftragswährung T13  
 
 
 
E. Erläuterungen zu einzelnen Positionen  
 
Transithandel (Datensatz V)  siehe B. 
 
Mit dem Kaufpreis sollte gleichzeitig der Eingang bzw. der voraussichtliche Eingang der Zahlung angezeigt werden. 
 
 
Zahlungen für Dienstleistungen, Übertragungen, Kapitaltransaktionen und den Sonstigen Warenver-
kehr (Datensatz W) 
 
Die Leistungen, die der Zahlung zugrunde liegen, sind in Feld 10 des Datensatzes W ausführlich und aussagefähig 
zu beschreiben.  
 
Kennzahl (Feld 4 des Datensatzes W) 
Für die Kennzahl gilt das Leistungsverzeichnis (Anlage LV zur AWV) sowie das Verzeichnis über die erweiterten Kenn-
zahlen. Hinweise finden Sie auf der Homepage der Deutschen Bundesbank (www.bundesbank.de unter Statistik  
Meldewesen  Außenwirtschaft  Schlüsselverzeichnisse  Spezielles Verzeichnis ausgewählter Kennzahlen für 
ausgehende Zahlungen im DTAZV). 
Falls Sie keine zutreffende Kennzahl (Leistungsart) finden, setzen Sie bitte die Sammelkennzahl 900 ein und be-
schreiben Sie die zugrunde liegende Leistung in Feld 10 des Datensatzes W detailliert. 

http://www.bundesbank.de/
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Land (Felder 5 und 6 des Datensatzes W) 
In der Regel ist hier anzugeben: 

  Land, in dem der Gläubiger der Zahlung ansässig ist;  
davon abweichend gilt: 
- bei Darlehensauszahlung und Ankauf  

von Auslandsforderungen:      Land des Schuldners; 
- bei Direktinvestitionen im Ausland:    Land, in dem sich das Investitionsobjekt befindet; 
- bei Grundstücken im Ausland:     Land, in dem sich das Grundstück befindet; 
- bei Zahlungen für Baustellen im Ausland: Land der Baustelle; 
- bei unentgeltlichen Zuwendungen  

(Schenkungen):          Land des Zahlungsempfängers. 

Gegebenenfalls ist anstelle des Ländernamens der Name der Internationalen Organisation in Abkürzung einzusetzen. 
 
 
F. Zahlungen für Wareneinfuhren 
 
Zahlungen, die nur Wareneinfuhren betreffen, sind nicht meldepflichtig. 
Sofern Zahlungen außer Wareneinfuhren jedoch auch meldepflichtige Sachverhalte betreffen, gilt Abschnitt B.  
Zu beachten ist, dass Nebenleistungen im Warenverkehr, wie z. B. Rabatte bei Exporten, Kennzahl 600, melde-
pflichtig sind. 
 
 
G. Telefon/Durchwahl (Feld 24 des Datensatzes T) 
 
Mit der Angabe der Telefon-Nummer ermöglichen Sie der Bundesbank, Rückfragen schnell mit Ihnen zu klären. 
 
 
H. Auskünfte, Informationsmaterial und Vordrucke 
 
Informationsmaterial finden Sie auf der Homepage der Deutschen Bundesbank (www.bundesbank.de unter Statistik  
Meldewesen  Außenwirtschaft). Außerdem erhalten Sie Auskünfte und Informationsmaterial bei der Deutschen Bun-
desbank unter  0800-1234 111 (entgeltfrei) 

http://www.bundesbank.de/
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Anhang 4: Zulässige Länder für EU-Standardüberweisungen 1  
 
 

Land ISO-
Ländercode 

Land ISO-
Ländercode 

Belgien BE Malta MT 

Bulgarien BG Martinique MQ 

Dänemark DK Niederlande NL 

Estland  EE Norwegen NO 

Finnland FI Österreich AT 

Frankreich FR Polen PL 

Französisch Guyana GF Portugal 
einschließlich Azoren  
und Madeira 

PT 

Gibraltar GI Réunion RE 

Griechenland GR Rumänien RO 

Guadeloupe GP Schweden SE 

Irland IE Slowakei SK 

Island IS Slowenien SI 

Italien IT Spanien 
einschließlich Kanarische Inseln 

ES 

Lettland LV Tschechische Republik CZ 

Liechtenstein LI Ungarn HU 

Litauen LT Vereinigtes Königreich von 
Großbritannien und Nordirland 

GB 

Luxemburg LU Zypern CY 

 
 
Der BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers enthält an den Stellen 5-6 einen der vorstehenden ISO-
Ländercodes. Der Ländercode des BIC kann vom Ländercode der IBAN abweichen.  
 

                                            
1 Die Liste der Länder wird ggf. erweitert werden. 
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Anlage 2 zu den Bedingungen für beleglose Zahlungen im Außenwirtschafts-
verkehr 
 

Inhalt des Datenträgerbegleitzettels 
 
 

1. Magnetbandkassette 
 
 
Der einer Magnetbandkassette beizufügende Begleitzettel muss nachfolgende Mindestangaben enthalten: 
 
 
− Kassettenbegleitzettel 
 
− Belegloser Datenträgeraustausch  

DTAZV. xxxxxxxxxxx (11 Stellen Zusatzinformationen) 
 
− AWV-Meldung durch Bank  

 AWV-Meldung ist beigefügt  
 
− Sammelauftrag für Auslandszahlungen 
 
− Kassettennummern (VOL-SER) 
 
− Erstellungsdatum 
 
− Erster Ausführungstermin 
 
− Zeichendichte bpi 
 
− Headeranzahl 
 
− Anzahl der Datensätze T 
 (Kontrollsumme aus Feld Z 4) 
 
− Summe der Beträge über alle Währungen der Datensätze T 
 (Kontrollsumme aus Feld Z 3) 
 
− Auftragswährung1) / Betragssumme2) / Kontonummer3) / Kontowährung4) / Ausführungstermin5) / zu zahlende Wäh

rung6)  
 
− Name und Anschrift Auftraggeber 
 
− Ort, Datum 
 
− Firma, Unterschrift(en) 

 
1) Angabe im ISO-Code; bei Euro-Gegenwertzahlungen (Feld T 19=91) -vgl. Anhang 2a- ist die Auftragswährung EUR 

anzugeben 
2) Summe der Auftragsbeträge einer Währung zu Lasten der nebenstehenden Kontonummer des Auftraggebers  (nur 

Vorkommastellen) 
3) Kontonummer für Belastung des Auftragswertes 
4) Angabe im ISO-Code 
5) Nur erforderlich, sofern in einer Datei Zahlungen für unterschiedliche Ausführungstermine angegeben sind.  
6) nur bei Euro-Gegenwertzahlungen 
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Inhalt des Datenträgerbegleitzettels 
 
 
2. Diskette 
 
 
Der einer Diskette beizufügende Begleitzettel muss nachfolgende Mindestangaben enthalten: 
 
 
− Disketten-Begleitzettel 
 
− Belegloser Datenträgeraustausch  

DTAZV 
 
− AWV-Meldung durch Bank  

 AWV-Meldung ist beigefügt  
 
− Sammelauftrag für Auslandszahlungen 
 
− Disketten-Nummer 
 
− Erstellungsdatum 
 
− Erster Ausführungstermin 
 
− Anzahl der Datensätze T 
 (Kontrollsumme aus Feld Z 4) 
 
− Summe der Beträge über alle Währungen der Datensätze T 
 (Kontrollsumme aus Feld Z 3) 
 
− Auftragswährung1) / Betragssumme2) / Kontonummer3) / Kontowährung4) / Ausführungstermin5) / zu zahlende Wäh

rung6)  
 
− Name und Anschrift Auftraggeber 
 
− Ort, Datum 
 
− Firma, Unterschrift(en) 

 
1) Angabe im ISO-Code; bei Euro-Gegenwertzahlungen (Feld T 19=91) -vgl. Anhang 2a- ist die Auftragswährung EUR 

anzugeben 
2) Summe der Auftragsbeträge einer Währung zu Lasten der nebenstehenden Kontonummer des Auftraggebers (nur 

Vorkommastellen) 
3) Kontonummer für Belastung des Auftragswertes 
4) Angabe im ISO-Code 
5) Nur erforderlich, sofern in einer Datei Zahlungen für unterschiedliche Ausführungstermine angegeben sind. 
6) nur bei Euro-Gegenwertzahlungen 
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Anlage 3 zu den Bedingungen für beleglose Zahlungen im Außenwirtschafts-
verkehr 
 
 
 

Kennzeichnung des Datenträgers 
 
 
Die Datenträger sind durch Klebezettel mit folgenden Angaben zu kennzeichnen: 
 
• Name und IBAN oder Bankleitzahl / Kontonummer des Datenträgerabsenders 
 
• Datenträgernummer (VOL-Nummer) 
 
• Dateiname: DTAZV 
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